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ierling lnformationen für
ri rtsch aftsprüfende, wi rtsch afts-
nd steuerberatende Berufe

Aktuel le I nformationen

- zu den Rechten und Pflichten des
wi rtschaftsprufers u nd steuerberaters,

- zu den Haftungsgefahren aus der
Berufstätigkeit,

- zum Versicherungsschutz aus der
Berufshaft Pf I i chtve rs i ch eru n g,

- zu steuerrechtl ichen Entwickl u ngen'



S t i c hwo rt ve r ze i c h n i s 1/85 - 45/85

(Die Zahlen verweisen auf die Erscheinungsnummer der Informationen)

Abgabenordnung

- Berichtigung(s 173, r 2)

- beschränkte Sachschadendeckung(s I rr)
Amtspfl ichtver'letzung des FA

- Aufklärung bei Abtretung von
Steuergutha ben

- Rechtsprechungshi nweise
- Staatshaftungsgesetz

An1 ageberatung

- Anwendbarkeit des S 68 StBerG

- und Rechtsberatung
- Beginn der Verjährung von Schaden-

ers atzans prüchen

Anmerkungen

- zu BGH v. 14.11.84 - VIII ZR 180/84
- zu BGH v. 11.07.85 - IX ZR 11l85
- zu BGH v. 17.09.85 - UI ZR 73/84
- zu LG Kassel v. 12.6.85 - 5 0 56/85

Annahmeverzug

- des Mandanten

Antrag

- gem. 5 55 Abs. 5 ESIG

- durch schlüssiges Handeln
- Investitionszulage ($ 19 Berl inFG)

- Unterzeichnung durch StB

Anzei ge des Haftpfi i chtanspruchs

- Verjährungsbeginn gem. S '12 VVG

Arbei tsüberl astung

- Standesrecht: siehe dort
- Verschulden

Argl i stei nwand

- gegenüber Verjährungseinrede gemäß
S 68 StBerG

Aufs i ch ts rat
- Haftung des - einer Publikums-KG

- Haftungsbeschränkung im Gesellschafts-
vertrag

Aus kunftsvertrag

- sti l'l schwbi gender Abschl uß

- siehe auch: Beratung
- Haftungsfreizeichnung für mdl. Auskunft

- bei Vermutungen und Anpreisungen

Bekanntgabe des Steuerbescheides

- Nachweis des FA über Aufgabe zur Post
- WE-Antrag

Belehrungspfl icht d. StB/Wp

- über eigene Fehler und Verjährungsvor-
schrift (Grundsatzurtei I )

= schuldhafte Verletzung der
= Kausal ität für Verjährungseintritt

3/80
14 /81
17 /82
4/83

14/83

5/80
17 /81
18/81

?6/84

1 5/85
14/82
9/83

40 /85
41 /85
43 /85
3B/85

24/84

- Schätzung ($ 162)
- Verspätungszuschl äge, Bemessung

- Vertretung bei der Unterschrift
- l^li ederei nsetzungsantrag

Abtretung

- des Steuererstattungsanspruches
- llleiter'leitung der Abtretungsurkunde

All gemeine Auftragsbedingungen für l,lp

- s. auch A119. Geschäftsbedingungen
- AusschluB des Kündigungsrechts
- nachträgliche Einbeziehung im

Steuerberatungs vertra g

- Verjährung (S 9 IV 1 )

A1 1 gemei ne Geschäftsbed i ngungen

- Ausschluß des Kündigungsrechts
- Freizeichnungsklausel für telefoni-

sche Auskünfte
- ge1 tungserhaltende Reduktion
- Haftungsbegrenzungen
- Haftungshöchstsumme
- Verjährungsfrist

= bei Treuhandvertrag
- wirksame Einbeziehung von -

Al I gemeine Versicherungsbedingungen

- wissentl iche Pf l ichtverletzung

1/85

39/85

14/84
10/84
14/84

?0/82
20/82

1 /85

5/83

10/81

6/85
6/85

18/81
1B/81

7 /82
11 /8?
35/85

21/83
17 /84
21/83

3/81
13/82
43/85

5/84
10 /84
15 /85

e/B?

13/83

35/85
1/85

7 /80
4/81

15 /81
4/84

2/82

2/82
1 /82

2/83
26/8414/B?

9/83
15/85

34/85
11 /84

- Fehlerquellen bei
- Hinweis- und Warn

Un ternehmensbete i
- Provisionszahl ung

pfl icht bei
'I igung

/85
/85

4
L

6/82
8/82

10 /82
15/85
19 /Bs
41 /85



- über Fehler des vorigen Beraters
= Mitwirkung bei Regreß

- Ende der -
= mit Auflösung des Steuerberatungs-

vertrages

- bei fehlender Beiehrungsbedürftigkeit

- über drohenden Fristablauf bei
Zurückbehal tung von Akten

- vor Prozeßaufnahme

Beratung

- Beratungsvertrag mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter

- l,lerkvertrag

Berichtigung (S 173 I, 2 A0)

- Klage auf -
- Tatsache

= Auf,lösung der KSt-Rückstellung in
Bi I anz

- Vergessen, Obersehen

- grobes Verschulden
= Al l gemei n
= Prüfung der tatsächlichen Angaben

- Zurechung des Berater-Verschuldens

Berufshaftpf l i chtversi cherung

- siehe Versicherungsschutz

Beseitiqunq von Leistu nqsmänqel n

- Recht des StB's zur *

Bestäti gungsvermerk

- Bedeutung des -
- bei Nichtigkeit des Jahresabschlusses

Bewei sl ast

- bei Einwand rechtmäßigen Alternativ-
verhal tens

- für unterlassene Aufklärung,/Belehrung

- für Zugang beim FA

- für Kausalität zwischen Pflichtver-
letzung (Haftungsgrund) und einge-
tretenem Schaden

- für Grund zur Kündigung des Mandats
- für Rückgabe von Mandantenunterlagen
- für Schätzungsschaden
- für Vertrag mit Sozius
- für Steuerschaden

= für Steuerersparnis bei Veräußerung
- bei eingetretener Unmöglichkeit
- für l,Jeiterleitung einer Abtretungs-

urkunde

1 0/85
24 /85

B/84

44 /85

1 B/83

14 /83

19 /84

19 /84

BFH-Rechts prec hunq

- Kenntnis der -
-s173i,2A0
Bilanzerstellunq

- Falsches Bilanzergebnis
- Frist 2 Jahre
- Prüfungspfl ichten

= allgemein
= Kassenprüfung

Buc hfüh runq sauftraq

- Grundaufzeichnungen
- 0rdnungsmäßigkeit der Buchführung

= Kontokorrentbuchhal tung
= Kassenfehl beträge
= Kassenhauptbuch

- Zuschätzung durch Bp

- Zuschätzung durch StB
- Unvollständige und unverständliche

Be1 ege

Buchhal tungsunterl agen

- Rückqabe und Beweislast

- Zurückbehaltung

Darlequnqslast für Reqreßans Druch

- bei Schaden durch Doppelbuchung von
Bauherren konto

- hinsichtlich des Schätzungsschadens

- bei eingetretener Unmöglichkeit

Dec k ungs s ch utz

- siehe Versicherungsschutz

D i ens tvertrag
- Anwendbarkeit des 5 68 StBerG
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Steuerberatungsvertrag

Dri tthaftunq

- sti llschweigender Auskunftsvertrag
( Gutachten )

- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dri tter
= GmbH d, Gesellschafter

- vertragliche -
- vertragsähn l i che -
- siehe auch: Haftung gegenüber Dritten
E i nspruch

- Pflicht zur Prüfung d. Ablaufs d. Ein-
spruchsfri st

B/81

14/839 /83
11 /85
1?/85

6 /82
38/85
44/85
1/84

16/83
6 /82

38/85
3B/85

2/80

7 /81
38/85

7 /81
5/80

38/85
20/84
1 9/83
20/84

3/80
14/81
3/80

17 /82
4/83

14/83

3/84
22/84
10/82
1 0/83
1/84

B/83

42/85
16/82

18/84

15/8?
11 /83
15/82

12/82
17 /83
11/az
1 0/83
19/83

3/81
13/82
?/84

43/85
5/83

5/83
44/85
43/85
43/85

1 3/85

1s/82
3/85

29/85
23/84
15/82
5/83
9/85

24/84
3/84

15/82
7 /85
9/85
9/85

15/82
?o/82

2

1s/82



Einstwei I i ge Verfügung

- auf Herausgabe von Geschäfts-
unterlagen des Mandanten

Fehl erquel 1 e

- Nachweis des Zugangs beim FA

- Schema für ordnungsgemäßen WE-Antrag
- l.liederei nsetzungsantrag

Fi nanzgeri chtsoldlu4g

- Klageart f. Berichtigungsantragi.s. s 173 A0

Fri sten kontro l I e

- Ausgangskontrolle
- Beweis des Zugangs beim FA

Gebühren

- siehe Honoraranspruch

GmbH-Gesetz 981

- GmbHG 81 in der Beratungspraxis

Grundaufzei chnungeil

- bei Bilanzerstellung
- Prüfungspflicht d. StB

Grunderwerbs s teuer

- Schaden durch - ?

- Vorteilsausgleich

Gutachten

- Anforderungen an ein steuerrecht-
liches Gutachten

- des SV bei Hausbewertung
- Schutzwirkung zugunsten Dritter
Haftpfl i chtanspruch

- Ggs. zum ErfijllungsansPruch

Haftunq qegenüber Dritten

- Anspruchsgrundlagen f. vertragliche
Schadenersatzans Prüche

- des ausgeschiedenen Sozius

Haftungsbes chränkunq

- im Gese'lIschaftsvertrag einer
Publikums-KG

- in Mandatsverträgen
= Einzel vereinbarungen
= All 9. Auftragsbedingungen

- für telefonische Auskünfte

Hausverwa l tung

- Frostschäden
- Regreßgefahren
- Veriährung d. Regreß gem. S 68 StBerG

Herausg abeanspruch

- von Mandantenunterlagen
- einstweil ige Verfügung

Hinweise zur Berufs haftpfl i chtvers i cherunq

- hlelche Ansprüche bestehen gegen den
Vers i cherer?

- Veriährung der Ansprüche d. StB u. tllp
gegen ihren Versicherer

- Haftpflichtanspruch u. nicht gedeckter
Erfü'l 1 ungsansPruch

Honora rans pruch

- bei Annahmeverzug des Mandanten
($ 615 DcB)
= umsatzsteuerpf l ichtigqr Vorgang

- Abgrenzung: Honorar- und Provisions-
zahl ung

- im Konkurs des Mandanten

- Literatur- und Rechtsprechungshinweise

- Minderung oder Schadenersatzanspruch
- Rückzahlungsanspruch b, Steuerbera-

tungsvertrag
- Verjährung des -
- VerschwiegenheitsPf l icht im

Honora rprozeß
- Zurückbehaltungsrecht siehe dort

Information des Mandanten

- durch einfachen Brief

Jahresabschl uß

- Bareinlage statt Sacheinlage
(5 66 Aba. I, S. 1 AktG)

- Bewertung und lalürdigung d. Einlage
'im Geschäftsbericht

- Dienstvertrag
- unzuiässige Saldierung v. Forderungen

Karenzfri st
- Kenntnis neuer BFH-Rechtsprechung

Kassenha uotbuch

- Kassendifferenz und Zuschätzung d. StB

- Kassenfehlbeträge u.Zuschätzung d. FA

Kassen fu no

- bei Bilanzerstellung?

Kausa l i tät
- Beweislast: siehe dort
- gleichartige Fehler d. Berufskollegen

, im Klageverfahren
- zwischen Pflichtwidrigkeit und Schaden

= Auflösung d. Rücklage zur Verbesse-
rung des Bilanzbildes

= Enticheidung des Gerichts

= Unterbrechung d. Kausalzusammenhangs

Kenntnis des Steuerrechts

- Anderung der RechtsPrechung
- Karenzfrist bei neuer Rechtsprechung

- Zeitschriften

3/84
?2/84

9/82

9/82

12/83

24/84

?4/84
14/85

23/84
1 /83
3/82

14/83

23/84
23/84

7 (5) /81

3B/85
2/80

12/81

12/81

5/83

?/84
2/84

12/83

3/81
13/82
15/82

14/82

21/83

1 0/83
11 /82
24 /84
19/83
11 /82
1 B/83
?4/84
15/83

40/85

16/82

16/82

17 /83
16/8?

9/81

7 /81

20/84
38/85

38/85

5/84
10/84
39/85
39/85

16/84
16/84
9/84

13/83
1B/84
16/83
1 B/85

25 /84
22/85
45 /85
1 B/85

B/B l

1B/82
B/81
B/81

3/84
3/84

a



Körperschaf ts s teuergesetz

- KSt-Bescheid im Verlustjahr und
Anfechtbarkei t

- Vorabausschüttung

Konkursverwal ter
- unter'lassene Absicherung von

Fi rmengel ände
- abredewidrige Auszahlung eingehender

Ge l der
- Vergleich mit Konkursgläubiger
- Zustimmung des G1äubigerausschusses

bzw. der Gläubigerversammlung

Kontokomentbuchhal tung

Kostenerstattunqsanspruch im Regreßprozeß

- für StB-Kosten
- für Versicherungsprämie des RA

Kündiqunq des Mandats

Beweis last für vertragswidriges
Verhal ten
durch Mandanten
durch StB zur Unzeit

Literatur- u. Rechtsprechungshinweise zu:

- Amtspfl ichtverletzung d. Finanzver-
wal tung

- Anlageberatung
- Antragstellung im Steuerrecht
- Belehrungspflicht d. StB über Fehler

und Verjährungsvorschri ften
- Bi 1 anzerstel 1 ung
- Fristenkontrol le
- neues GmbH-Recht
- Haftpfl i chtanspruch - Erfül l ungsan-

spruch
- Haftung des Aufsichtsrates
- Haftung des Konkursverwalters wegen

unterlassener Absicherung d. Firmen-
ge1 ändes

- Haftung des StB/hlp gegenüber Dritten

- Haftung des Vergleichsverwalters
wegen unter'lassener Zah'lungen vor
Anschl ußkonkurs

- Haftungsbegrenzung in Mandatsverträgen
- Honoraranspruch
- Mitw'irkung des Mandanten bei Veran-

1 agungsverfahren
- Pflichten des StB's, soweit vom Gesetz

gedec kt
- Provisionszahlungen an StB/Wp

- Prüfungspflichten des Abschlußprüfers

- Schadenersatz und Steuern
- Sozietätshaftung
- Das neue Staatshaftungsgesetz
- Treuhänder im Bauherrenmodel'l

11 /84
6/85

10/82

15/82
2/80

?0/84
17 /83
15/84
17 /85

- Unternehmenswert
- Verjährung von Schadenersatzansprüchen

gegen Steuerberater

= bei nichttypischer Berufstätigkeit
- Vermögens- und Hausverwaltung
- grobes Verschulden (S 173 I, 2 A0)
- l,liedereinsetzung in den vorigen Stand

- Zurückbeha l tungsrecht

Lohn s teue rers tattunq

- fehlerhafte Berechnung der -
- Vorfinanzierung durch Kreditinstitut

= Mitwirkung des Lohnsteuerhilfe-
vere i ns

Lohnsteuerhi I feverei n

- Mitwirkung bei der Vorfinanzierung
der Lohnsteuererstattung

Mandantengel der

- unberechtigte Verfügung
- Vertrag über Geldanlage

Mandantenpfl i chten

- Aushändigung der Inventur'listen
- Grundaufzeichnungen

- Informationen

13/81

4/80

11 /84
11 /82
6/83
9/83
9/84

16/84
19/84

1 /83
?6/84
10/82
22/84

10/82

4/81

1/81
1 /81

7 /81

27 /85
31 /85

17 /84
10/82

13/82
2/84

43/85
10/82

10 /84
24/84
14/81

22/83
27./83
22/83

22/83

6/84
6/84

24/84

1/85
19/82

?/82

3B/85
23/84

7 (5) /81
12/83

Mehrfachberufl er

- Anwendbarkeit welcher Verjährungs-
vorschri ft ?

- Sozietät von -

Mittel verwendungskontrol 1 e

- Vertrag Treuhänder - StB über
externe -

Mitverschulden (5 254 BGB)

- Pflicht d. StB zur Anforderung fehlen-
der Unter'l agen

- rechtzeitige Aushändigung von Unter-
1 agen, z. B. Inventurl i sten

- vorsätzliche Veruntreuung d. Mandanten
- siehe auch: Mandantenpflichten
- Prüfung d. vom StB erstellten Steuer-

erkl ärung
- bei Sachverständigengutachten
- Zurechnung des Verschuldens des

2. StB beim Mandanten

Nach besserung

- Recht des StB's zur Mängelbeseitigung
- Nachbesserungskosten und Versicherungs-

schutz

Nachvertragl iche Pf l ichten

- Belehrungspf'licht ijber evtl. Fristab-
lauf bei Zurückbehaltung von Akten

14/82
5/83

14/82

1 3/85

15/82
17 /83
15/82
17 /83
11/81

14/81

2/84
18/845/Bs

14/85
37 /85
11 /81
42/85

7 /84
7 /85
1 /82

21/83
?/85

B/83
B/83

12/83

4

1/84



Nota r
- Ermittlung/Belehrung über Steuer-

ta tbesta nd

- Schutzbereich des 5 19 BNotO

0f fene-Posten -Buchhal tung

Praxisorganisation

- Fristenkontrolle des StB

- Beweis des Zugangs beim FA

Pros haft Uno

Rechtsni ttel empfehl ung

16 /85
1B/85
30/85
1 B/85

11 /81
16 /81
16/82
10/81

40/85

17 /85

24/83

5 /82
26 /83

3/80
17 /82

4 /83
14 /83
1 3/81

4/82
7 l83
4/80

7 /81

14 /85

37 /85

37 /85

18/82

10/81

16 /82
11 /81
42/85
11 /81
42/85
42/85

-s173iZiff.2A0

23/84
23/84

1/80

21 /83

- KSt-Bescheide im Verlustjahr,
übergangsregel ung bi s 31 . 1 2. 1 981

- Schließung des Berufs des Rechtsbei-
standes verfassungswidri g?

- Vorabaussch'üttung (Abschn. B1 KStR)

Rechtsprechungshi nwei se

- siehe Literaturhinweise

Rechtsschutzanspruch des VN gegen
Seruf aT-aTT-pTF-ch-tversicherer

- Entstehung des -

Rentenberechnung

- in der Steuerpraxis

Rückl age

- Auflösung der - und Schaden

Sachschaden

- an Mandantenunterlagen und Versiche-
rung s sch utz

Sachverhal tsermi ttl u

Sachverständ i ger

- Gutachten über Hausbewertung
- Sorgfaltspflicht des -

Sachwa l ter
- Haftung bei Unternehmensfortfijhrung
- die Tätigkeit des -

Seques ter
- eigenmächtige Betriebsfortführung

Soz i etät

- Haftung des ausgeschiedenen Sozius
- Vertrag mit Sozietät aus RA, StB u. lllp

- Vertrag mit Sozietät oder Sozien

Sc haden

- bei fehlqeschlagener Abschreibungs-
gesel I schaft

- wegen Nichtbetei l igung an einem- Bauherrenmodel'l
- Beweislast für Höhe des -

- Grunderwerbssteuerbel astung
- bei nicht rechtzeitiger Klageerhebung
- Kreditschaden

- überhöhte Kreditaufnahme bei falscher
Berechnung d. Steuererstattung

- unterbl iebene rechtzeitige Liquidation
- bei unzulässiger Lohnsteuerpauscha-

1 i erung

- der Geschäftsführer der l'^lp-GmbH

Provisionsqeschäfte

Aborenzung: Honorar- von Provisions-
zahl ung

Nichtigkeit (Sittenwidri gkeit) der
Provisionszusage
Zahlung der Provision an Steuerbera-
tungs -Gese1 I schaft

Pro zessuale Fraqen

- Finanzgerichtsordnung: siehe dort
- Notwendigkeit eines Obergutachtens

Prüfung sa uftrag

- Al1g. Auftragsbedingungen f. |rJp

(S 9 Abs. IV, S. 1) Verjährung
- Arbeitstei I ung Wp-Prüfungsgehi lfe
- Aufdeckung von Unterschlagungen
- Bestäti gungsvermerk

- Literaturhinweise zu Prüfungs-
pf I i chten

- Pflichten des Abschlußprüfers
(55 168, 162 AktG)

- freiwil1ige Prüfung
- sittenwidriges Testat (5 826 BGB)

- [,,/erkvertrag

RechtSanwal t
- Information an Mandanten über Frist-

abl auf
- Pfl icht zur Sachverhaltsermittlung

Rechtsbei stand

- Aufnahme in RA-Kammer

- Berufspfl ichten (Vergütungsbuch u
Vol Imachten)

- Haftung
= Durchführung von Zwangsvoll-

s trec kungsa uftrag
- Schließung des Berufs des -

verfassungswidri g?

Rec htsberatunq

- An1 ageberatung
- 14itwirkung bei Regreß gegen StB

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Schadenersatz wegen verbotener -

9/82

12 /84

25 /84

4 /84

17 /85

2/84

23/83
23/83

15/81

2/84

14/82
14 /82

7 /85

21 /84

4 /82
7 /83

26 /83
B/85

7 /84

7 /84

15/82
27 /85
1?/81

2?/85
16/81
16/B?

4 /85
2?/83

16 /83
27 /85

1 5/85
24 /85
34 /85
33/85



- Kosten für Neubearbeitung und
Korrektu r

- Nachweis des -
=-ftfäiwenaigteit eines Obergutachtens

- bei Provisionen an Treuhänder

- Auflösunq einer freien Rücklage
= Schaden der Gesellschaft
= Schaden der Gesellschafter

- Kosten des StB für Darl egung des
Schadens im Prozeß

- bei unvermeidbarer Steuerzahlung

- Belastunq eines Vermögenslosen mit
we i terer- Verb i ndl i chke i t

- wegen Versicherungsprämie des RA

- VersPätungszuschl äge

- Voraussehbarkeit des -
- Zuschützung durch BP

Schadenersa tzans Pruch

- oder Mjnderung des Honorars?

- Recht des StB zur Mängelbeseitigung
- schlüssiger Vertrag

schätzung (s 162 A0)

- Schaden

= Darlegungs- und Beweislast zur
Schaden höhe

= Schätzung der Einkünfte aus
Gewerbebetri eb

= ö.üäa.. äurch Gewerbesteuermehr-
be1 astung

Staats ha ftunq sge setz - verfassungswidrig

I t. BVerfG vom 29. 1 0 ' 1 982

- Haftung der Finanzverwaltung
- Literaturhinweise

Standes recht

- Gewissenhafte Berufsausübung
= oünktl iche Er'ledigung
= unverzügl iche Herausgabe von unter-

1 agen

- Standesverstoß und Sittenwidrigkeit
des Mandatsvertrages

- Verschwi egenhei tsPfl i cht
= RechtsPrechung zur -

StB-GMbH

- siehe WP-GmbH

Steuerberater

- Aufnahme in RA-Kammer als Rechts-
bei stand

- l,lechsel des StB und PfIichtenabgren-
zung

Steuerbera setz

11 /82

18/82

2/85
25 /84

27 lB5

4lB5
44 /85

31 /85
11 /81
18l82
5/80

3B/85

1 9/83
B/83

11/83 Steuerberatun

5/80
38/85
15lB?
3B/85
15/82

15/82

1 /B?
1 /82

1 3/83
1 3/83

6/84

15/83

- I 33: Hilfeleistung in Steuersachen
: üi Mii*itkuns böi ResreßansPruch

gegen StB

-&q7I Rechtsprechung zur Verschwiegen-
heitsPfl icht

5/82

15 /B?

?4/Bs

6

15 /83 - prognostische Steuertaktik? 20/83

- Q 68 (Veriährung)

' AußenPrüfung nach Mandatsende
= uä"rpät.t" Abtretungserkl ärung

von Steuererstattungsans prucnen
= ü"i s.hua.nbeseitigungskosten

= bei Anlageberatung

= Argl i steinwand

= Belehrungspfl icht über eigene. 
^.- 

FäÄiä."ria' Verjährungsvorschri ft
- Grundsatzurteil -

= fehlerhafter Rat
= inlstehuns des Schadenersatzan-

s Pruchs

= nicht berufstypische Tätigkeit
B/82, 11/82, 12/82, 14/82, 5/83', 6/83

1 9/83

7 /87
11 /82
1 9/83
14 lB2
9lB3
7 /82

11 /82
6/82
BI82
9/ B3
9lB1

B(6)/81
6/82
7 /82

= bei Schaden aus Empfehlung steuer-
ioarender Vermögensan l age

= näi Werk- und Dienstvertrag
= värtiag mit Mehrfachberuflern'

StB. RA, I,IP

= üäi'si'r'äaäi durch Grundlasenbescheid

6 /80
7 /B?

14 /82
14/82

12/82
14 /82
5/83
6/83

- Abgrenzung der Verantwortungsbereiche 20 /84
17 /85

Steuererkl ä

- nachträql iche Einbeziehung von A11ge- 5/83

me inen Auftragsbedingungen
- Annahmeverzug des trlandanten ?4/84

- Beweislast für Abschluß des - mit 7/85

Sozi us

- Darlegungs- und Beweislast bei einge- 15/Bz

treteier Unmög1 ichkei t
- Dienstvertrag 11/BZ

10/83, 17 /83, 1Bl83 ' 1 9/83 ' 1 /85

- Sicherster l.leg 44/85

- Honorarrückzahlungsanspruch \[',2:t

- Kijndigung des Mandanten 1lB5

- Kijndigung durch Steuerberater zur Unzeit 19/82

- Mängelbeseitigung durch StB B/83

- mit Mehrfachberuflern, StB' RA' VIp t\',Ur1t

- Nichterfül1ung durch Nichtabgabe der 15/BZ

Steuererkl ärung

- Pflicht zur Weiter'leitung der 20/Bz

Abtretungs u rkunde

- Pflicht zur Prüfung der eigenen 11/B?

Arbe i ten
- Pflicht zur Mitteilung d' Fristablaufs 40/85

- Pflicht zur Sachverhaltsermittlung 17 lB5

- Pfl ichtabgrenzung bei l^lechsel des StB 15/BZ

- Pflichten im Rahmen des gesetzlich 5/85

Mög l i chen

- Schutzwirkung zugunsten der Gesell - o\/frl
s chafter

- mit Sozietä t t|',uul

- Zustandekommen des - 34185

qs vertraq



- Prijfung der tatsächlichen Angaben
- Schadenersatzanspruch wegen nicht

rechtzeitiger Abgabe der -
Steuerrec ht

- Kenntnis des -

Treuhänder

- Bindung des -
- Doppelbuchung von Bauherrenkonto
- externe Mittel verwendungskontrol le
- Pflichtverletzung und Provisionsannahme
- Verjährung von Regreßansprüchen

- Vers i cherungsschutz

Unerlaubte Handlung

- vorsätzl i che s i ttenw i dri ge Schäd i gung
($ 826 BGB)
= Abschlußprüfung durch Prüfungs-

gehi l fen
= vorsätzl iche Schadenzufügung

14 /81
15 /82

- nicht berufstypische Tätigkeit 6/80
7 /az

14/82, 19/83, 9/84, 21/aS
- Entstehungszeitpunkt des Schadener- B(6)/81satzanspruchs 6/82

7 /82, B/82, 11/82, 12/82, 6/83, 25/83
- Kenntnis des Mandanten v. Fehler des 25/83

StB und Steuerschaden 41/85
44/85
13 /84

- bei Vertrag mit Mehr"fachberuflern,
StB, RA, hlp

- fehlerhafter Rat
- des "sekundären" Regreßanspruchs

- bei Hausverwaltungsvertrag
- bei Treuhandvertrag

- wegen Schadenbeseitigungskosten -
Nac h bes s eru ng s ko s ten

- bei Schaden aus Empfehlung steuer-
s parender Vermögensanl age
(An1 ageberatung )

- bei Werk- und Dienstvertrag
- bei Zugang des schädigenden

Grundl agenbesche ides
- bei Zugang vorläufiger Steuerbe-

schei de
1 0/85

B/B 1

::
:

.:

!.

t
ii

,
i
I
I
I

I
I

\i
I

= Rechtsberatung (5 823 II" Art.1 51
RBerG )

16 /82
43/85
16 /82

16 /81
16/82
43/85
33/85

36/85
13/85
1 3/85
2/85

21/as
35 /85
21/83

9 /83
11 /85
12/85
25/83
13/84
24/83
10/85
3?/85
15/85
19 /85
21/85
19/85
41 /85

B/82
11/82

14/82
5/83
9/82

13/84
11 /85
3?/85

9 /84
21/85
"E 

/OE

11 /82
19/83
20 /85
14/82
9/83

1 5/85
12/82

6 /83
Unterschl agung

- Prüfung des Jahresabschlusses

Vergleichsverwalter

11/81

- unterl assene Zahi ungen von He i zöl -
rechnung vor Anschlußkonkurs

- siehe auch: Sachwalter

10/82

Verjährung (S 68 StBerc, $ 5'la t,lpO)

- Abqrenzung zu sog. Betriebsprüfungs- B(6)/81
fä] I en 6/82

B/82, 19/83, 25/83, 12/85
- verspätete Abtretungserklärung von 7/Bz

Steuerers tattung san s prüchen
- Argl isteinwand 7 /82

11 /82
19 /85

- 4119. Auftragsbedingungen für l,ip 10/81
(5 s nus. IV, s. 1)

- Außenprijfung nach Mandatsende

- Außenprijfung und Fortsetzung d. Fehlers
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

und Verjährungsvorschrift- Grundsatzurteil -
= Ende der Belehrungspflicht

= Auflösung d. StB-Vertrages

19 /83
20 /85
?5/83
6/82
B/82

1 3/83
1 5/85
21/85
71/85
1B/82

Verjährung (5 12 VVc)

- Verjährungsbeginn für versicherungs-
vertrag'l iche Ansprüche

Verjährung (S 196 BGB)

- des Honoraranspruchs

Ve rmöqens sc haden ha ftpf 1 i chtvers i cherunq

- siehe: Versicherungsschutz

Vermöqensverwal tunq

- Regreßgefahren

Verpfl i c htungskl age

- bei Berichtigungsantrag

Verschul den

- bei Arbeitsüberlastung
- bei Belehrung über eigene Fehler

- wenn 1. Instanz Verschulden ablehnt-- Voraussehbarkeit des Schadens
- siehe: Vorsatz

Verschw iegenhei tspf1 i cht

- Rechtsprechung zur -
Versicherungsschutz

- Ansprüche gegen d. Versicherer
= bei Schäden an Mandantenunterlagen

- Entstehung der Ansprüche aus dem
Versicherungsvertrag

- Haftpflichtanspruch i, Ggs. zum
Erfül 1 ungsanspruch

9/82

24/84

16/84

14/83

15 /83

= Keine Belehrungspflicht

= Beginn der Belehrungspf'licht

= schuldhafte Verletzung der -

= Kausal ität f. Verjährungseintritt

- Berichtigung des Steuerschadens
durch Betriebsprüfung

9/82
4/84
9/B?

E-.

12/83

i

ii

:'i

,.t



- bei Hausverwaltung und Vermögens-
verwal tung

- Merkblatt für verhalteno:1.::!:3:'Äoril 
/Maifall - J

- Nachbesserungskosten
- wissentl iche Pfl ichtverletzung

= c'ioenmächti ge Betriebsfortführung
= *iEääir',ot tt Fri stversäumni sse

= Abweichung vom Gesetz
= t^t.i trns d. Mandanten

- Tätiqkeit d' Sachwalter bei unternehme-
r"i..h.n Risiken

- Treuhandtätigkeit
- 

x:;ii:il:H,1'uol;oü$3n' 
sesen den

- VerschwiegenheitsPfl icht

Vers pa tungs zuschl äqe

- Schaden

Vertrag

- mit "dem, den es angeht"

- mit Schutzwirkung für Dritte

- mit Schutzwirkung zugunsten der
Gese'l I schafter

- mit Schutzwirkung zugunsten des

Kredi tgebers
- mit Sozietät aus StB, RA' LJP

Vertretung

- Antragsunterzeichnung durch StB

Vorsatz

- vorsätzliche Schadenzufijgung
5 826 BGB

- Vers icherungsschutz

Vo rte i Isausqleich

- wegen eingetretenen Steuervorteils
- VersPätungszuschl äge

- l,lertzuwachs

l.lerkvertrag

- AbschiußPrüfung
- Anwendbarkeit d' 5 68 StBerG

- Beratung Liber steuerl ich günstigen
Gesel I schaftsvertrag

- Prüfungsschema für ordnungsgemäßen
Antnag

tnli rtschaf tsp rüfer

- Arbeitsteilung zwischen - und

Prüfungsgeh i 1 fen
- Aufgaben des Abschl ußPrüfers

- Bestätigungsvermerk
- Prüfungsauftrag: siehe dort
- vorsätzl ich sittenwidrige Schädigung

(S 826 BGB)

l^li rtschaftsPrüfe rordnunq

- 5 43 l^lpoI Ä.cnisp...t,ung zur Verschwiegenheits-
pfI icht

l^Jp-GmbH

- Haftung des Geschäftsführers?

- als Treuhandkommanditistin

Zurüc kbeha I tungs recht

- an Computerlisten f' Buchführung

- an Buchhaltungsunterlagen
- zu Handakten (RA)

- und Belehrungspflicht über drohenden
Fristenabl auf

- an Geschäftspapieren des Mandanten

- einstweilige Verfücung
= ttätuussubu an Mandanten?

Zusaqe des FA

s vol I streckunq sauftraq

- Haftung des Rechtsbeistandes

Zwei fel sf en, steuerl iche

- Erörterung mit FA

l82
B/83
1 /80
4lB1

1 5/81
15181

7 /80
?5/85

7 /80
4/81

23/83

16 /84

?1 /83
9/82

1 5/83

1t /81

1/83

16/82

4?/85
42 /85

16/82

1 5/83

21/83
17 /84
21/83
17 lB4

13/82
2/84

44 /85
5/83

44/85
13/82

14/82

1B/81

10 /82
1 0/83
1 0/83

1/84
1/84

3/84

23/84

2/81

21/84

2/81

16/81
16/82
43/85
15 /81

7 /84
17 /81
12/81

i edere i nsetzunql^l

1 0/81
1?/82
1 B/83

3/83

23/84
?B/85

- Büroversehen des Mandanten
="b;ö;t;;;ii.n d. EmPfanss der Post

- Fristenkontrol Ie
= näihilmittelauftrag u' Zustellungs-

ze i tPunkt
= Ä;;;;;;;; der Frist bis zum letzten Tag

= i"i;;;;ii;s der Frist durch einfachen
Bri ef

- Nachweis des FA über Aufgabe zur Post

- Nachweis des StB ilber Zugang beim FA

- 0rdnungsgemäßer Antrag

45 /85
40 /85

2/83
23/84
3/82

B
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Entscheidungs- und Erlaßregister

BVerfG: Beschlüsse vom 24'6'83
1 BvR 999/81

BVerfG: Beschlüsse vom 24'6'83
1 BvR 1014/81

BGH vom 22.5.1980 - II 7R 209/79
= NJhl 1980, 1840

BcH vom 20.1.1982 - IVa ZR 283/80
= stB 82, 1 03
= DB 82, 639

BGH vom 20.1.1982 - IVa 293180
= WM 82' 371

= LIP 82' 318
= VersR 82, 398
= DB 82, 849

BGH vom 20.1.1982 - IVa ZR 314/80
= DSIR 82, 297 m. Anm' Messmer
= VersR 82, 468
= t^JM 82' 367
= 7IP 82, 451 m. Anm. Gräfe, NJt^l 82, 1285
= DB 82, 950

BGH vom 24.2.1982 - iVa ZR 296180

BGH vom 21.4.198? - IVa ZR 291180
= BGHZ 83, 328

NJbJ 82, 1866
MDR 82, 735
lll4 82, 743
zrP 82,846
vR 82, 753
DB 82, 145?
stB 82,222
Stbg 82, 277 + 314
JurBüro B?, 1342
LM (11) S 421 BGB (L) m

26 /83

26/83

1 /80

6/82

7 /82

B/82

11 /82
14/82

Anm. Dehner

BGH vom ?6.5.1982 - IVa ZR 313/80
= NJtll 82' 2256
= MDR 82 ' 997
= !,lM 82, 851
= lIP 82, 841
= VR 82' 850
= DB 82' 1928
= StB 82' 227
= Stbg 82, 248
= LM (20) SteuerberatungsG
BcH vom 9.6.1982 - IVa ZR 9/81
= BGHZ 84, 244
= NJ['J 82, 2238
= MDR 82, 915
= [.lM 82, 903
= LIP 82, 1214 n, Anm. Haug
= VR 82, 850
= DB 82, 1633
= BB 82, 1 633
= StB 82, 256
= Stbo 82. 246 Bachmann
= LM 

.(6) 
S ZeO m. Anm. Dehner

= JZ 82, 680
= ZfS 82, 323
=r+s82,212(L)
= JA 83, 26 Bork
BGH vom ?9.9.1982 - IVa ZR 309/80
= NJI.I 83, 1053
= MDR 83, 382
= lrll'1 83, 35
= ZIP 83, 81
= VR 83, 117
= DB 83' 279
= BB 83, 85
= StB 83' 110
= Stbs 83, 98
= LM (36) E 249 (Bb) BGB

12/BA

15/82

5/83

= MDR 85, 44
= DB 84, 2508
= BB 84, 132?

9

BGH vom 20.4.1983 - VIII ZR 46182
= MDR 84' 48
= t^iM 83,653
= ZIP 83, 735
= DB 83, 1921
= BB 83, 1020
= StB 83, 295

BGH vom 12.7.1983 - VI ZR 280/81
= MDR 84' 135
= WM 83' 'i 132
= lIP 83' 12?1
= DB 83, 2573
= KTS 83, 563 + 84' 106

BGH vom 11.10.1983 - UI ZR 95/Bz
= llJl^l 84, 43'1
= MDR 84" 218
= ZiP 83, 1456
= VersR 84, 43
= p + 5 84, 14
= DB 84, 611 (L)
= BRAK-Mjtt. 84, 94 (L)

BGH vom 13.10.1983 - III ZR 163/82
= MDR 84, 471
= DB 84, 611 (L)
BcH vom 27.10.1983 - UII ZR 12/Bz
= BB 84, 93
= DB 84' 338
= NJIJ 84, 863
= MDR 83, 392
= WM 83' 1387
= ZIP 84' 73
= KTS 84 ' 520
= LM (10) s 249 (Hb) BGB

BGH vom 2.11.1983 - IYa 7R 20/B?
= NJI,J 84, 355
= MDR 84, 296
= l,JM 84, 34
= lIP 84, 70
= VersR 84, 85
= DB 84' 662
= Jz 84, 246
= BauR 84, iB9
= ZSl,l 84, 83 (Mü]]er)
= Jura JK, BGB 5 328/5 (Schlosser)
BGH vom B.'12.1983 - I ZR 183/81
= NJI,J 84, 791
= MDR 84, 374
= tlJM 84' 362
= TIP 84, 459
= VersR 84, 283
- r + s 84, 125
= l,lRP 84, 254
= DB 84, 611 (L)
= BB 84, 1195 (L)
= BRAK-Mitt.84,150 (L)

BGH vom 25.1'1984 - IVa ZR B1l82
= DB 84' 1138
= StB 84, 328
= NJt^, 84 , 2474 (L)
= MDR 84, 650
= llJM 84, 465
= DB 84, 1138
= BB 84, 653

BGH vom 18.4.1984 - IYa 7R 121/BZ

BGH vom 8.5.'1984 - VI ZR 156/82
= VersR 84' 663
= NJl,l 84 ' 2204

15 /83

23/83

1 /84

6/84

7 /84

2/84

B/84

11 /84

1B/84

13/84

L
L

= r + s 84,202 (L)

BGH vom 16.10.1984 - VI 7R 304/Bz
= VersR 85, 42
= AnwBl. 1985, 199
= BB 85, BB7
= JurBüro 85, 389

3/85



BGll vom 16. i0.1984 - VI ZR 304/82
= MDR 85, 395
= NJl^l 85" 264
= stB 85, 58

= Stbg 85' 65

= ZIP 85" 35
= lN rur.'42 5 2BZ ZPO (Beweislast)

BGH vom 14'11.1984 - VIII ZR 180/84
= VersR 85, 90

BGH vom 28.11.1984 - IYa 7R 2?4/82
= VersR 85, 265
= l,JM 85, 319

BGH vom 15.1.1985 - VI ZR 65/83
= DB 85, 1941

= JurBüro
= MDR 85'
= NJW 85'
= 7IP 85,
BGH vom 5

= DB 85,

85, 857
481
I t34
813

= DNotZ 85, 635
= EBE 85, 113
= JurBüro 85, l178
= MDR 85, 577
= NJhl 85' '1225
= VersR 85, 501
= tllM 85, 523
= LM Nr. 25 5 19 Bllot0
BGH vom 6.2.1985 - IVa ZR B2l83
= BB 85' 831
= DB 85' 1230
= MDR 85' 1006
= NJt^l 85, 1964
= stB 85, 251
= Stbg 85' 187
= VersR 85' 571
= WM 85' 812

BGH vom 26.2.1985 - VI ZR 144/83
= JurBüro 85, 1337
= MDR 1985' 565
= NJli 85, 1151
= Stbg 85' 186
= VersR 85, 661
= WM 85, 1038

BcH vom 14.3.1985 - IX 7R 26/84
= DB 85, 1939
= MDR 85, 577
= l,lM 85, 666
= LIP 85,1143
BGH vom 26.3.1985 - UI ZR 245/83
= BB 85, 1266
= KTS 85, 533
= NJl.,l 85, 2482
= ZIP 85, 693
= t'iM 85, 731
= WuB VI B. 5 82 K0 3.85 (Hess)

BGH vom 17.4.1985 - IVb ZB 136/84
= AnwBl. 85, 519
= JurBüro 85, 1495
= NJl,l 85, 1709
= Stbg 85, 243
= VersR 85, 738

BGH vom 23.5.1985 - IX 7R 102/84
= AnwBl. 85, 520
= BB 85, 1754
= JurBüro 85, 1496
= MDR 85, 843
= NJI^J 85, 2250
= Stbg 85, 269
= VersR 85, 860
= l.,,iM 85, BB9
= TIP 85, 1274
BGH vom 5.6.1985 - IVa ZR 55/83
= DB 85, 2040
= EBE 85, 289
= StB 85, 304
= Stbg 85, 270
= I,lM 85, 1274

3/85

40/85

9/85

17 /85

1 871
287
?523
305

2AL
107 1

1 001

37 /85

41 /85

43/85

45 /85

44/85

10/82
29 /85

7 /80

15 /81

1 0/83

1 e/83

3 /84

1?/84

17 /84

7 /85

24/84

25 /84

21/84

23/85

74 /85

34/85

1?/81

BB 85,
EBE 85
NJI^I 85
StB 85
Stbg B

BGH vom 19.6.1985 - IVa ZR 196/83

t,lM 85,
ZIP 85,

BGH vom 11.7.1985 - IX ZR 11l85
= NJW 85, 2941
= VersR 85, 1159
= |^JM 85, '1035

= ZIP 85,1331
= E|lliR S 51 BRA0 1/85,677 (Oräfe)
BGH vom 17.9.1985 - UI ZR 73/84
= EBE 85, 394
= stB B5, 360
= tuiR $ 675 BGB B/85 (Gräfe)

BGH vom 19.9.1985 - IX 7R 120/84
= l^lM 85, 1348

BGH vom 10.10.1985 - iX ZR 153/84
= l^ll4 85, 1475

OLG Celle vom 6.8.1981 - 16 U 201/80
OLG Celle vom 18.4.1984 - 3 U 304/83

OLG Düsseldorf vom 30.10'1979 -
4 U 82/79
OLG Düsseldorf vom 2.6.1981 -
4 U 208/80
OLG Düsseldorf vom 12.3'1982 -
24 U 81 /82
OLG Diisseldorf vom 9.3.1983 -
24 U 243/82
OLG Düsseldorf vom 29.6.1983 -
1 1 U 38/83
OLG Düsseldorf vom 28.10.1983 -
?2 U 115/83 + 132/83 -
Az. BGH: VIII ZR 374183

OLG Düsseldorf vom 8.3.1984 -
6 U 75/83
= BB 84, 397
= lrJM 84, 1080
= 7IP 84, 825
OLG Düssel dorf vom 1 7.5.1 984
18 U 15/84
OLG Düsseldorf vom 7.6.1984 -
18 U '21/84

OLG Düsseldorf vom 18.6.1984 -
18U56/84+1BU?4/84
OLG Düsseldorf vom 28.6..]984 -
B U '165183

= ZIP 84' 1499
OLG Düsseldorf vom 21.3.1985 -
1B U 182/84
= StB 85, 252

OLG Düsseldorf vom 9.5.1985 -
18 U 2s7 /84
OLG Diisseldorf vom 20'6.1985 -
18 U 29185

OLG Frankfurt vom 6.5.'i981 -
25 U 26/80

OLG Hamm vom 26.9.1980 - 25 U 1Bl80

OLG Hamm vom 3.12.1980 - 11 U 47/80

OLG Hamm vom 30.9.1983 - 25 U 270/Bz

OLG Hamm vom 23'11.1983 - 25 U 324/82

OLG Hamm vom 25.10.1984 - 28 U 89/84
OLG Hamm vom 31.10.1984 - 25 U 31/84

5

.2.1985 - rX ZR 83/84
1 940

1 6/85

20/85

19 /85

1 B/85

?2/85

28/85

32/85

19/82
2/B?

?4/83
14/85
30/8s
1 0/85

33/85

10



Hanseatisches OLG vom 26'9'1980 -
1 u 55/80

Hanseatisches OLG vom 26.3.1981 -
6 u 63/80

OLG Karlsruhe vom 2B'2.1984 - B U 184/83

oLG Karisruhe vom 7.2.1985 - 12 U 132/82

OLG Koblenz vom 15"6.1979 - 10 U 711/78
= VersR 80, 643

OLG Koblenz vom 17.12.1980 - 1 U 24/80

OLG Koblenz vom 20.1?.1982 - 1 U 1091/B?

B(6)/81 4/81
1sl81
10 /82

LG Duisburg vom 24.9.1980 - 3 0 275/80 '
(2. Instanz: OLG Düsseldorf) =

LG Du'isburg vom 24 .1 1 . '1 981 -
15 0 69/81
LG Duisburg vom 23.4.1985 -
11 o 570/8?

LG Essen vom 30.5.1985 - 16 0 166/85

LG Frankfurt vom 3.1.1984 -
2/26 0 330/83

LG Hamburg vom 3.9.1984 ' 75 0 69/84

LG Karl sruhe vom 30.4.1 982 -
7 0 297/79 = ZIP 1982' 1098

LG Kassel vom 20.5.1980 - 3 0 1/80

LG Kassel vom 28.11.1984 - 5 0 267/84

LG Kassel vom 12.6.1985 - 5 0 56/85

LG Koblenz vom 17.9.1984 - 11 0 659/83

LG Köln vom 29.3.1985 - 18 0 255/84

LG München I von 27.12.1979 '
32 0 7111/79
LG München vom 7.9.1984 -
10 0 12122/84

LG 0'ldenburg vom 15.12.1981 -
10 0 310/81
LG Oldenburg vom 19.7.1983 -
10 0 159/83
LG Oldenburg vom 5.6.1985 -
4 0 3340/84

LG Paderborn vom 3.12.1980 -
4 0 159/80

OLG

OLG

OLG

OLG

OLG

OLG

vom

vom

v0m

vom

vom

vom

OLG München vom ,l6.11.1978 -
6 u 2930/78
OLG München vom 19.12.1984 -
15 U 4675/83
= MittBl '',',PK 85, 21
- Stbg 85, 1BB

OLG Nürnberg vom 25.9.1984 -
3 U 1100/84

23.5.1979-13U31/79
23.4.1980 -2U181/79
3.7.1980 -10U178/79

23.12.1982-1U26/82
13.7.1983-6U48/83
6.7.1984 - 3U292/83

vom 6.3.1980 - 1 U 1986/76
B1

vom 11.2.1983 - 11 U 62/82
vom 13.4.1983 - 3 U 255/82
vom 2.3.1984 - 6 U 136/83

Kö] n

Kö] n

Kö] n

Kö] n

Ko ln
Kö] n

1 3/85
42/Bs

7 /80

9 /81
22/84

2/81
1 B/83
1B/82
B/83
1/85

?0 /84

1/81

21/85

?/85

16/81

1 0/81
11 /81

1 0/83
17 /83
15/84

27 /85

39/85

9 /84

31 /85

16/82

1?/81

4/85
3Bl85

1 5/85

35/85

2/81

5/85

11 /83

25/83

36 /85

2/82

13/83

6/83

12/85

11 /85

16 /83

:i
.,1

!

'I

.1.

OLG 0ldenburg
= VersR 1981,
OLG 0ldenburg
OLG 0ldenburg
OLG 0ldenburg

OLG Stuttgart vom 1.12.1981 -
12 U 147/81
OLG Stuttgart vom 5.8.1982 - 7 U 80/82
= VersR 84, 450

LG Aachen vom 12.3.1985 - 10 0 72/84

LG Augsburg vom 3l . 'l 0. 1 980 -
3 0 1423/80

LG Bonn von 15.2.1979 - B 0 ?85/78
LG Bonn vom 16.11.1982 - B 0 436/82

LG Darmstadt von ?4.2.1984 - 1 0 441/Bz

LG Detmold vom 13.8.198i - 3 0 172/81

LG Düsseldorf vom 4.3.1983 -
B 0 366/82 - rechtskräftig
LG Diisseldorf vom 1.2.1985 -
22 S 317 /84
LG Düsseldorf vom 30.4.1985 -
7 0 311/84

10/82

14/84

25/85

1/81

6/80
9/83

16/84

13/82

21 /83

26 /85

35/85

LG Stutt
13 S 270

LG Stut
8 0 166

9a
/B

LG Stuttga
22 0 B9/B?

tga
/84

rt vom 16.12.1981 -
1

rt vom 10.12.1982 -

rt vom 23. 11 .'1 984 -

LG Ulm vom 24.2,1984 - 3 0 494183-01

LG Wljrzburg von 22.11,1982 '
2 0 69/80

FG Baden-llJllrttemberg von 7.2.1980 -
x 195/79 = EFG 80, 263

FG Baden-Württemberg von ??.9.1983 -
StBerG 1984, 42b

FG Berlin vom 30.10.1979 - U 258/79

FG Berlin vom 24.6.1981 - II 349/80

FG Düsseldorf von 7.12.1979 -
XU 445/79 A = EFG BOm 144

FG Düsseldorf vom 2.9.1980 -
IU 46/78 A + IV 4Bl78 A = EFG 1981, 215

FG Düsseldorf vom 7'7.1981 -
xrr 125180 E

3/80

19/84

3/80
1Bl81

4/80

17 /81

3/BZ

't 
1



FG Düsseldorf -
EFG 1982, 443

FG Hamburg
EFG 1981, 606

Hess. FG vom 15.1.1980 - VIi 195/78
= DStz 80, 293

Hess. FG vom 6.2.1980 - lI 154/78

Hess. FG vom 30.7.1980 - EFG 80, 531

FG Köln vom 28.10.198? - lU 273/81 F

FG Köln vom 28.10.1982 - IU 274/81 U

FG München vom 5.6,1984 - VIII 343/83/K

FG Münster vom 25.6.'1980 -
N/UII 4956/79 E = BB 1980, 1735

FG Münster vom 30.3.198i -
I/UI 4290/77 = EFG 1982, 55

Nds. FG vom 9.11,1979 - U 5/79
= EF0 B0' 265

Nds. FG vom 7.9.1982 ' U 227/79
Nds. FG vom 25.11.1982 - UII 202/79
FG Nürnberg von ??.5.1979 - II 24/79
= EFG 79, 476

FG Rheinland-Pfaiz vom 28.2.1980 -
ltI 260-261/79 = EFG 80, 264

FG Rheinland-Pfalz vom 15.12.1980 -
1 93/79
FG Rheinland-Pfalz = EFG 1981, 607

FG Rheinland-Pfa'lz vom 19.6.1984 -
2 K 46/84

EGH Hamm vom'13.11.1981 - 1 ZU 42/81
EGH München vom 12.5.1981
= AnwBl. 1981,415
EGH Stuttgart vom 25.9.1982- EGH B-82 (II)/6

AG Lübeck vom 22.7.1983 -
I (10) C 2e6/82

BFH vom 3.2.1983 - IV R 153/80
BFH vom 8.11.1984 - IV R 204/83

BMF vom 6.7.1981
(BSIBl 1981 r, S. 505 f)

FinMin NRI^I Er'laßentwurf vom 9.3.1979 -
F0351-2VA1

3/80
19/84
2/83
3/83

19/84
3/80

14/81

3/80

17 /82
4/83
3/80

3/80

7 /81

14/83
6/85

19 /84

19/84

3/80

13/81

3/Bo

19/81

23/84

26/83
5/82

26/83

22/83

IZ



1l

Januar 1985

85 Steuerberatunqsvertraq

- Kündigungsrecht des l{andanten gemäß $ OZZ ggg

- Ausschluß des Kijndigungsrechts'in Allgerreinen Geschäfts-
bed i ngungen

- |lli rksame Ei nbez'i ehung von Al 1 gemeinen Geschäftsbedj ngungen

(Ole rtiin, Urteil vom 13.7.1983 - Az. 6 U 48/83, rkr)

Leitsatz
Das Rechtsverhältnis zwischen Steuerberater und Mandant unterliegt grundsätz-

lich 5 627 BGB.

Das Kündigungsrecht des Mandanten kann vertraglich e'ingeschränkt werden. tlier*
zu re'icht es nicht aus, daß der Mandant den A'l'lgenreinen Geschäftsbedingungep,

die einen Ausschluß des $ 627 BGB enthalten, in diesem Punkte n'icht wider-

spricht, wenn er gegen andere Regelungen in den AGB Einwendungen erhebt.

1 . Steuerberatun svertra al s Vertra iiber Di enstl ei stun en auf rund ei nes

besonderen Vertrauensverhäl tni sses

Die nrit Schreiben von 28.12.1981 zum 31 .12.1981 ausgesprochene Kündigung

ist wjrksan, weil vorliegend 5 627 BGB, der eine fristlose Kijndigung des

Rechtsverhäl tni sses ohne Vorl 'i egen besonderer Kündi gungsgründe zul äßt ,

Anwendung findet.

13
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Das Rechtsverhältnis der Parteien wan im Jahre 1981 zum Zeitpunkt der

Kündigung als ein auf Dauer angelegte vertrauensverhältnis zu qualifi-

zieren, aus dem Dienste höherer Art geschuldet waren' für d'ie keine fest-

stehende vergütung vereinbart war. Daß das Rechtsverhältnis zwischen

Mandanten und steuerberater ein besonderes vertrauensverhältnis ist und

die Dienste des Steuerberaters als solche höherer Art zu qualifizieren

sind, steht außer Zweifel (vgl. insoweit soergel-Kraft' 11'Auf1.'

$627RN3;Larenz,schuldrechtll'12'Auf'l"S'?74;LGHamburg'
MDR 1 979, 1025).

MagvorliegendaucheinefesteVergütungursprünglichzwischendenPar-
teien vere'inbart gewesen sein, so ist s'ie iedenfalls nach 1976 bis zum

Ze1tpunkt der Kündigung im Jahre 1981 nur noch ie nach Arbeitsanfall nach

ejner Tabelle abgerechnet worden. Hiervon geht auch der neue Antrag der

K1äger aus.

2. Abbedin des ederze i ti n Kündi un srechts emäß 6?7 BGB in den

A1 I qemei nen Geschäfts bedi nqunqen

Der auf das vertragsverhä1tnis zwischen den Parteien grundsätzlich anwend-

bare$62TBGBistvorl,iegendnichtvertragl.ichabbedungenworden.Denn
das Angebot der K1äger zum Abschluß ejnes von s 627 BGB abweichenden ver-

trages ist von den Beklagten nicht angenommen worden'

Mit schreiben vom 1g.2.1960 der Rechtsvorgängerin der Beklagten an den

Kläger Wurde nicht nur der Honoraranteil des Angebots abge'lehnt' sondern

fanden auch die die Arbeitslejstung der Klägerin betreffenden Paragraphen

kejne Zustimmung. Da diese Tei'le des Vertragsangebots d'ie wesentlichsten

Best.immungen 'im Rechtsverhältnis zwjschen den Parteien betrafen' ist

mangels anderer Anhaltspunkte im Zweifel dävon auszugehen' daß das gesamte

Angebot des Kläqers abgelehnt wurde'

DasSchreibenvomlg.z,l960istdannalsGegenangebotderBeklagtenan
die Kläger zu qualifizjeren. t'Jie das schreiben der Kläger vom 3'10'1961

an die Rechtsvorgängerin der Beklagten zeigt, haben sich d'ie Parteien in

14
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der Folgezeit auf die Bedingungen gee'inigt, wie sie von den Beklagten mit

Schreiben vom 1g.2.1960 vorgeschlagen worden waren' Daß diese Ein'igung auch

eine Regelung der Kijnd'igung im Sinne des von den Klägern unterbrejteten

Vertragstextes hätte einschl'ießen sollen, ist dabei 'in keiner l^leise deut-

l.ichqeworden,insbesondereauchvondenKlägerninkejnemschreibenklar.
gestellt worden.

In späterer Zeit haben die Parteien zwar h'insichtlich der Honorierung eine

Neuvereinbarung getroffen, jedoch findet s'ich ebenfalls ke'in Hinweis in

denAkten,daßbezüg.lichderKünd.igungsregelungendannbe.id.ieserGe.legen-
hejtvomGesetzabwejchendeVereinbarungengetroffenwurden.

Da $ ozz BGB keine besonderen' e'ine außerordentliche Kündigung rechtfer-

tigenden Gründe verlangt, sondern dje iederzeitige Lösung des vertragsver-

hältn.isses ohne Angabe von Kijndigungsgründen rechtfertigt, kommt es auf

den Vortrag der Beklagten, die K1äger hätten auch jhre Vertragspflichten

unzureichend erfüllt und somit Anlaß zu einer Kündigung aus wichtigem

Grund gegeben, nicht an'

blei terf iih rende Hinweise:

1 ) Kündigungsrecht des Steuerberaters
gemäß 5 627 BGB

2) Einschränkung des Rechts zur
fristlosen Künd'igung gemäß

5 627 Abs. I I BGB

Kündigung des Steuerberaters hat so
räär'ttäi Ii g zu erf ol gen , daß der 

.

Mandant si ch di e Dienste anderwe'l -
tig beschaffen kann'

OLG Hamm vom 26.9.1980 -
Az. 25 U 17/80
Cerling Informationen 19/82

OLG Hamm vom 26.9.1980 -
Az. 25 U 18/80
Gärf ing Informationen 19182

S 11 Nr. 12 AGB-Gesetz3) Al'lgemeine Geschäftsbedi nqun

'im n'i chtkaufmänn i s chen Bere'ich
tü.t.n auf $ 11 Nr. 12 AGB-Gesetz
abstel I en:

15



"ln al 1 gemeinen Geschäftsbedingungen
ist unwirksam bej einem Vertragsver-
hältnis, daß die regelmäßige Liefe-
rung von Waren oder d'ie regelmäßige
frbijngungen von D'ienst- oder I,Jerk-
leistungen durch den Verwender zum
Gegenstand hat,

a) eine den anderen Vertragsteil
1änger als zwe'i Jahre bjndende
Verlaufszeit des Vertrages'

b) eine den anderen Vertragsteil '

bindende stillschweigende Ver-
1ängerung des Vertragsverhä1t-
nisies um jeweils mehr als
e'in Jahr oder

c) zu Lasten des anderen Vertrags-
tei l s ei ne l ängere Künd'igungs-
frist als 3 Monate vor Ablauf
der zunächst vorgesehenen oder
sti I I sghwei gend verl ängerten
Vertragsdauer. "

kaufmännischen Bereich müssen auf
die Wertungsmaßstäbe des $ 9
Abs. I AGB-Gesetz abstellen:
Bei Festlegung angemessener^Kündi-
ounqsfristen ist zum einen $ 11

ilr."12 c AGB-Gesetz und zum anderen
5 627 Abs. II - Verbot der Kündi-
gung zur Unzeit - zu berücks'ich-
ti gen.

5) Im Falle der Kündi
I 0Zl BGB hat der
aufgrund $ 628 Abs
falls einen AnsPru
gijtung.

6) Zu al lgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Rechtsanwälte, Steuer-
berater und HirtschaftsPrüfer

i

t

ri

1

.;l
,

..i

4 ) Al I qeme'ine Ge schäftsbed'ing unqen 1m 5 g RUs. I AGB-Gesetz
5 627 Abs. I I BGB
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gung gemäß
Steuerberater. I BGB allen-
ch auf Te'il ver-

$ 628 Abs. I BGB

vgl. BGH I,IM i970, 1052

von Westphal en
RWS Skri'Pt Nr. 147
Vert ag Kbmmuni kationsforum Recht,
t^li rtsöhaft, Steuern , 1984
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B5 Haftunq des Steuerberaters / t^li rtschaftsPrijfers

Verl etzung des Treuhandvertrages/Provis jonsgeschäfte

(0tG t'türnberg, Urteil vont 25'g'1984 - Az' 3 U 1100/84)

L ei tsatz
Hat der Steuerberater etnen Vertrag nlit einem Baubetreuungsunternehnien ver-

nittelt und hat das Unter1e-hmen

Betrages an e'ine Gesel I schaf t d

hat dieser s'ich regreßPfl ichtig
Provisionszahlung.

einen Teil des zu zahlenden

des Steuerberaters zu zahl en '
zugesagt,

er Ehefrau
SO

gemacht wegen unterlassener Offenbarung der

Der Schaden besteht in der gezahlten Provision'

Denr Kläger steht gegen den Beklagten (Steuerberater) ein Schadenersatzan-

spruch wegen positjver verletzung des Treuhandvertrages vom 6'10'1980 zu;

denn der BeklagIe hat verschwiegen, daß der an das Baubetreuungsunternehrnen X

zu zahrende Ge-rdbetrag eine provis jonssunrrne enthielt, d'ie an die Firrna Y zu

I e'isten war.

1. Unbestritten hatte sich dje Finra X verpfl jchtet' be'i Zustandekoilnmen

e"ines vertrages mit dem K1äger der Firnia Y eine Provision zu zahlen' Das

17
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hat überdjes der Beklagte eindeut'ig a'ls Zeuge im Rechtsstreit Firma

\./.X,LandgerichtNürnberg-Fürth'bestätigt'DerBeklagtehatdem
K1äger nicht offenbart, daß sein Vertragsabschluß mit der Firma X e'ine

solche Zuwendung an d'ie F'irma Y auslösen werde'

n

war.

2. Der Beklag te hat seine Pflichten aus dem mit dem Kläqer geschlossenen

Treuhandvertraq vom 6.1 0.1 980 , 'insbesondere aus Nr " rr 2, dadurch ver 1 etzt o

daß er dem Kl ä er die Prov'i s'ions schu I d verhe'iml i chte . Nach der angeführten

Vertrags stel I e hatte der Bekl agte " ' " ' die Interessen des Treugebers

umfassend wahrzunehmen"' H'i erzu hätte es gehörto daß der Beklagte den

K1äger über die beabsicht'ig te Zuwendung der F'irma X an d'ie Firma Y unter-

richtete und es ihm dadurch freistellte, wegen der zu vermutenden überhöh-

ten Vergütung vom Vertragss chluß Abstand zu nehmen oder gegenüber der

Firma X unter H'inweis auf d 'ie Prov'ision auf. ein ermäßigtes Entgelt zu

drängen.

umso mehr war der Beklagte zu e'iner Offenlegung verpflichtet' als'ihm

sejbstausderandjeFirmaYzule.istendenSummef.inanzie]leVorteilezu-
f l 'ießen sol l ten. Zwarist der

l.igt.DerBeweisdeserstenAnscheinssprichtjedochdafür'daßder
Beklagte zumindest an iener Provisionszahlung te'ilhaben sollte: Im Rechts-
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stre'it Firma \ ./' X, Landgericht Nürnberg-Fürth' hat der dort a1s Zeuge

vernommene Beklagte betont' daß er den Kläqer allein vermittelt habe' Der

Beklagte hat dort ferner unumwunden offenbart' daß er aus standesrechtli-

chen Grün

können. Es sej deshalb die Einscrraitung der Firma Y vere'inbart worden'

Unterd.iesenUmständensprichtallesdafür,daßdieFa.Y,diefürd.ie
verm.ittl ung des Kl ägers ke j ne Täti gkei t entf al tet hat ' dem Bek'lagten d'i e

Erforgsprovision ganz oder zumindest überw.iegend zur Verfüqung ste'llt' D'ie

wahrscheinlichke'it und zugleich die Rejbungslosigkeit e'iner solchen Abwick-

lungistumsogrößer,weilGeschäftsführer.inderF.irmaYdieEhefraudes
Beklagten und Gesellschafter diese Ehefrau und die K'inder des Beklagten

s'i nd .

Bei dieser sachlage unterliegt es kejnem Zwejfe] ' dal3 der Beklagte den

KläqernachdemTreuhandvertragaufd.iebeabsichtigteProvisionszahlung
und d.ie s i ch dadurch auf drängende Erhöhung der vom K'l äger zu I e'i stenden

Vergütunghättehinwe.isenmüssen(vgl.BGH.inNJI^J19B1,S.400).

J
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4. Als schadenersatzanspruch aus positiver vertragsverletzung steht dem

KläqerdieSummezu,we.lched,ieFjrmaXderFirmaYversprochenundumdie
sje - nach dem nicht widerlegten Bewe'is des ersten Anschejns - die Forde-

rung an den Kl äger erhöht hat '

blei terfiihrend e Hinwetse zu "Provi s i onsqe schäfte " :

rte'il von 22.2 '1977 '
1 ) Zur Beruf spf 'l 'ichtverl etzung .bei

Frovisionsannahme im Falle des
Be'itritts von Mandanten zu elner
ÄUscfrrei bungsgesel I schaft

2) 7ur Haftung von Steuerberatern und

uätql e'i chbären Berufsangehör'i gen

unä"üt Fol ge ei ner Provi s j onsan-
nahme

LG Düsseldorf U

Az. 4? StL 1171
$ 57 Abs. 4 Nr.
Abs. 1 Standesr
Steuerberater

'1 stBerG und Nr. 7

i chtl i n'ien der

19
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3) Zur Verpf l ichtung, Prov js'ionen
an den Mandanten zurückzuzahlen

4) Zur Frage der Sittenw'idrigkeit
eines Prov'isionsversprechens, durch
das ein Baubetreuer einem Steuer-
berater Vengljtung daf i.jr vers pri cht
daß der Steuerberater ihm Kl'ienten
zuführt

5) Aufklärungspff icht des Steuer-
beraters bei Doppeltätjgkeit und
Honorarzahlung an jhn durch
Dri tte
Le'itsatz
"Bei der Beratung von Mandanten
über steuersparende Anl ageobjekte
hat der Steuerberater klarzu-
stellen, daß der Mandant Schuldner
se'ines Honoraranspruchs i st , ob
und welche Vereinbarungen zwischen
'ihm und dem Anlagevermittler
bestehen und welche Zahlungen der
An1 agevermittler dem Steuerberaten
geleistet, zugesagt oder in Aus-
sjcht gestellt hat.

LG [ssen Urtei I vom 1 6.9 " 1982,
nicht rkr.
stB 1983, S " 20?

BGH Urtei I vom 23.10.1 980
t^JM 1981 , S. 90 = StB 1981 , S. 96

LG Düsseldorf Urteil vom 26.3.1984 -
Az. 45 StL 10/83
stB 84, 331
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85 Bewe'isl ast des Mandan ten bei anqebl 'icher Verl e tzung von

Beratun fl i chtenS

- Neue Entscheidung des Bundesgerjchtshofes
(BGH, Urteil vom 16.10.1984 - VI ZR 304/82)

,t

Leitsatz:
Wer einen Rechtsanwalt auf Leistung von Schadenersatz'in Anspruch nimmt, weil

djeser se1ne Pflichten nicht gehörig erfü'llt hat, träot die Bewejslast für
d'ie pfl ichtverletzung. Daran ändert sich auch dann n'ichts, wenn der Anwalt

eine zur Aufklärung des Mandanten über das Prozeßrisiko nicht ausreichende

schrifiliche Stellungnahme verfaßt und dem Mandanten ausgehändigt hat, ohne

jn dem Schriftstück selbst sie als unvollständig zu bezeichnen oder sich e'ine

spätere Ergänzung oder Einschränkung vorzubehalten und der Anwalt in unnrittel-
barem zeigichen Zusammenhang mit der unvoll'ständigen schriftlichen Stellung-

nahme ergänzende mündliche Erläuterungen abgegeben haben wjll '

1. Das Berufungsger.icht geht (...)mit der bereits auf das Re'ichsgericht zurück-

gehenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes davon aus, daß derjenige,

der einen zur umfassenden Bel ehrunq und Aufklärunq Verpflichteten - z. B.

einen Rechtsanwalt oder Notar - auf Leistunq von Schaden ersatz in Anspruch

nimmt, weil d'iese r se'ine Pf I i chten ni ch t qehöriq erfül I t habe, für di eses

Unterl assen d'ie Bewejslast trägt' Wenn ihm dam'it auch der Beweis e'iner
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negatjven Tatsache aufgebürdet wird (...; zum Beweis negativer Tatsachen
vgl . im ijbrigen BGHZ 16, 307, 310; BGH, Urtejl vom 19.6.1966 - II ZR 62/64
- VersR 1966, 1021,1022 und KG, l'lDR 1973,233)" Auch der Charakter der
Rechtsbeziehungen zwischen dem Mandanten und dem Anwalt bzw. Notar als Ver-
trauensverhäl tn'is verl angt ke'ine Umkehr der Beweislast. Die Vertrauensbe-
z'iehrlng würde sogar belastet werden, wenn der Anwalt im Hjnbl'ick auf mög-

I iche Regreßp rozesse immer bestrebt se'in mijßte, si ch für erte'il te Infor-
mati onen ei ne Bewei sunterl age zu beschaf f en (vgl . Mühsam-l{erther, Jlnl 1925 ,

1362, 1 363).

2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ändert sich an der Beweislast
der Klägerin auch dadurch nichts, daß dje Beklagten eine zur Unterrichtung
der Zedentin über das Prozeßrisiko nicht ausreichende schriftl'iche Stel'lung-
nahme verfaßt und der Zedentin ausgehändigt haben, ohne jm Schrjftstück
selbst sie als unvollständjg zu bezeichnen oder sich eine spätere Ergänzung

oder Einschränkung vorzubehalten. Daraus kann njcht mjt dem Berufungsge-
richt gefolgert werden, daß die Beklagten "zunächst jhre Aufklärungspflich-
ten verletzt hatten". Es mag dahinstehen, ob Beweiserlejchterungen (etwa

ein Ansche'insbeweis) in Betracht kommen können, wenn feststeht, daß e'in

Anwalt zumindest zunächst seinen Mandanten in unzure'ichender l,'leise schrift-
lich belehrt hat und im Haftpflichtprozeß dann behauptet, später habe er
mündl ich al I es wieder richtiggestel I t. Sol I die ergänzende Aufkl ärung
jedoch i n unm'i ttel barem zei tl i chen Zusammenhang mi t ej ner noch unvol I stän-
digen schriftlichen Belehrung abgegeben sein, so kann sjch an den allgemein
gel tenden Bewei sl astg rundsätzen nichts ändern. Andernfalls müßten sich
Anwälte qezwunqen sehen, d'ie unvol I ständiqe schriftl iche Stel lunqnahme

wieder zurlickzuverl anq en oder s'ich von 'ihren Gesprächspartnern e jne Bestä-
tigung über dje e änzende Bel ehrunq ausstellen zu lassen, was das Vertrau-

i

t

ensverhältnis ebenso belastet wie eine geÄerel le Beweislastumkehr.

Anmerkunq:

Der lVa-Senat des BGH hat in seinem Ur:teil vom 24,3,1992 - IVA zR 303/80 -ZIP 82, 1219 m. Anm. Haug abweichend wie fo.lqt entschieden:
Ist ein steuerlicher Berater seinem l,landanten zu einem bestimmten
H'inwejs verpflichtet, so ist er dafljr beweispf'lichtig, daß er
di ese Pfl i cht erfül I t hat.

Es ble'ibt abzuwarten, wann sich diese widersprechende Rechtsprechunq zweier
Senate vereinheiilicht. Leicler fehlt bisher jegl iche Auseinandersetzung liber
die unterschiedl ichen Rechtsansichten in den ieweiligen Urtejlen'
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4 85 Haftunq des Steuerbe raters / trli rtschaf tsPrüfers

-schadenbeiunverme'idbarerSteuernachzahlung?

(LG Kassel vom 28.11.1984 - Az' 5 0 267/84)

Leitsätze:
1. Eine unverme'idbare Steuernachveranlagung aufgrund einer Betriebsprüfung in

Höhe von DM 100.000 begründet keinen Schaden des Mandanten'

2. Kreditkosten zur Zahlung des Steuerbetrages begründen keinen Schaden des

Mandanten, da ihnen dje b'ishe.ige 1ängerfrjst'ige zinslose Inanspruchnahme

d'ieses Geldbetrages, der eigentlich an das Fjnanzamt abgefijhrt hätte werden

mijssen, aus g'l e'i chspf 'l'i cht'i g gegenübersteht ( Vorte'i I sanrechung )'

3. Der al s schaden ge1 tend gemachte zu hohe Lebensaufwand wegen unkenntnj s

der Steuerbelastung kann einen Schadenersatzanspruch nicht begründen'

7u 1. ) Kein Scha den durch Steu ernachzahl ung

I,ler zum Schadenersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen'

der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpff ichtende umstand njcht

eingetreten wäre ($ 249 BGB)'

Dieser ,,hypothet'ische - also: gedachte - Zustand" 'ist somit zu
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ermitteln, der bestanden hätte, wenn der Beklagte die Umsatzsteuervor-

anmeldungen richtig abgegeben hätte, und er ist in Bezug zu setzen

zu demjenigen Zustand, der tatsächlich eingetreten 'ist.

Hätte der Beklagte seinerzejt die Umsatzsteuervoranmeldung richtig
abgegeben, dann hätte der Kläger in den vorangegangenen Jahren berejts
die Steuerschuld zahlen müssen.

7u 2.) Kreditkos ten für Aufbringung der Steuernachzahlunq und ausgle'ichs-

rli
,*
i;

pfl i chti qe zi nsl ose Inans pruchna hme dieses Geldbetraqes

Der Kläger hat somit durch die Handlungsweise des Beklagten keinen

Nachteil , sondern zunächst einmal ejnen Vorte'i'l gehabt, 'in dem er
entstandene fälf ige Verbindlichkeiten (deren Existenz dem Gläubiger -
dem Finanzamt - zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war) praktisch
gestundet erhalten hat. Ein und diese'lbe Handlung des Beklagten, näm-

lich die Abqabe falscher Umsatzsteuererklärung, hat zwar in ejnem

späteren Kausalverlauf auch die Nachzahlverpff ichtung zur Folge gehabt'
gleichzeitig aber adäquat verursacht, daß der Kläger Kap'ita1 nutzen

konnte. Diese Anrechung (vgt. dazu Palandt-Heinrichs Vorbemerkung 7a

vor $ 249 BGB)'ist dem Geschädigten auch zumutbar. Insbesondere ist es

nach Ansicht der Kammer nicht gerechtfertigt, daß der Kläger s'ich in
seiner Argumentation fijr den ihm entstandenen Schaden der Sache nach

auf die Vorschrift des $ Atg Abs.3 BGB bezjeht, wonach er sich auf

ei nen Wegf a'l I der damal i gen Berei cherung 'beruft . Di eser l'Jegfal I der
Bereicherung, den $ AtA Abs.3 BGB vors'ieht, ist ein Grundgedanke des

Bereicherungsrechts, er kann aber nicht auf andere Ansprüche angewandt

werden (vgl . dazu Palandt-Thomas $ 818 BGB Anm. 6 A).

Aus dem Darge'legten folgt, daß die Handlung des Beklagten dem Kläger

Vorteile gebracht hat, näm'lich die zinslose Inanspruchnahme von Beträ-
gen über 1ängere Zeit, die an und für s'ich dem Finanzamt gebühren.

Deckt man diese Vorteile mit den Nachteilen ab, die der Beklagte

behauptet (Aufnahme eines Darlehens mit Verzinsungspf'l'icht zur Erfül-
lung der Steuerschuld), so verbleiben - wenn man nach dem Grundgedanken

der $$ 286, 287, 210 die be'iderseitigen Positionen gegeneinander
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7u 3.) rei

abwäqt - dem Kläqer keine ausgleichspff ichtigen Schäden mehr'

n Schaden weqen zu hohen Lebe ns s tanda rds
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0bderKlägereinenhöherenLebensaufwandalssonstgetriebenhat'
kommt - da allein bereicherungsrechtlich relevant - für den schaden-

ersatzanspruch n'icht in Betracht, denn 'insoweit hat der Kläger ia

einen Vortejl gehabt.
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B5 Haftunq des Steuerberaters

- pfl ichten des Steuerberaters 'im Rahmen des gesetzl'ich Möglichen

- Veriährung des RegreßansPruchs

(LG München I,urteil v. 7.9.1984 = A2.10 0 12122184, rechtskräftig)

Lei tsatz
Der Steuerberater ist nicht verpflichtet, e'ine Steuerveranlagung zu beantragen'

d.ie nicht von den Steuergesetzen gedeckt ist. Dasse'lbe gilt auch, wenn der

neue Steuerberater djese rechtswidrige Steuerveran'lagung beantragt hat und

daraufhin vom Finanzamt antragsgemäß veranlagt wurde.

verjährungsbegjnn bei Regreßanspruch wegen angebljch fehlerhafter steuererklä-

rung und überhöhter Steuerveranlagung: Im Zeitpunkt der Abgabe der Steuerer-

k1 ärung.

1 . Pfl i chten des Steuerbe raters im Rahmen des esetzl ich Mögl ichen

Der Beklagte hat se'ine Pflichten als steuerberater nicht verletzt und'ist

deshal b n'i cht schadenersatzpfl ichti g '

Er hat, wie er in se'inen Schriftsätzen darlegt, alle'in Betracht kommenden

Abgrenzungsmerkmale zwischen selbständ'iger fre'iberufl icher Tätigkeit und

Gewerbebetrieb ($S 15, 1B ESIG) eingehend 't'iberprijft und danach seine
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Beurteilung getroffen. Da auch das Finanzamt dieser Beurteilung gefolgt
ist und der Kläger nicht behauptet, der Beklagte habe seine Beurte'i1ung

aufgrund falscher Tatsachen getroffen, ist ein Fehlverhalten nicht erkenn-

bar. Die Tätjgkeit des Beklagten erfüllt auch njcht dje für die Einstufung

al s künstl erisch Täti gen erforderl'ichen Merknral e, daß er näml ich auf sättrt*

l.iche zur Herstellung eines Kunstwerks erforderlichen Tätigkeiten den enE-

scheidenden gestaltenden Einfluß ausübte. Nach der Lebenserfahrung können

Bauernmöbel, die von Hjlfskräften aufgrund vorgegebener Muster und

Schablonen bemalt werden, nicht a1s Kunstwerke angesehen werden (vgl. BFH-

Urtei I vom 2.12.1980, BSIBI . B1 , I I 170 ).

Daß der neue Steuerberater des K1ägers in seinem Antrag an das Finanzamt,

wie jhn der Bek'lagte zitiert, den entschejdenden Gesichtspunkt der Beschäf-

tigung von Hilfskräften nicht anführt, kann dem Beklagten ebensowen'ig zum

Nachteil gereichen w'ie die darauf basierende geänderte Entscheidung des

Fi nanzamts.

2. Verjährunq des Reqreßanspruchs

Bei diesem Er"gebn'is kann dahi ngestel I t bl ei ben, daß ei n Tei I den Kl agefor'-
derung,näm1ich soweit sie auf den Gewerbesteuererklärungen für die Jahre

1973 bis 1978 beruht, bereits verjährt ist. Der Lauf der 3iährigen Verjäh-
rungsfrist nach $ OA StgerG wurde mit Einreichung des Antrags auf Erlaß

des Mahnbescheids am 16.4.1984 unterbrochen (5 0gg Abs.2 ZPO). Danit sjnd
die Forderungen verjährt, die vor dem 16.4.1981 entstanden s'ind. Das s'ind

nach der Erklärung des Beklagten in der mtjndlichen Verhandlung, daß er d'ie

Steuererklärungen jeweils im März/Apri'l des übernächsten Jahres abgegeben

habe, die Ansprüche aufgrund der Steuererklärungen für 1973 b'is 1978. Dje

Abgabe der Steuererklärung wird als Fristbeginn angesetzt, we'il damit die
behauptete pf'ljchtwidrige Handlung erfü11t gewesen wäre (Palandt, Komm.

zum BGB, 42. Aufla:le, Anm. 2 zu $ 198 BGB).
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Kei n Schadenersatzansp'ruch wegen

ilnä' ansebl t'1.:1t::!331'?,""e1 uns
Vermögensvortet I

;;;;;;iiche vorschriften serade
ierh'indern wol I en :

Der Steuerberater ist zur I"Jahrneh-

ä;;s"ä;;-Interessen seines
Mandanten nu"Ä- nuh*tn des, gesetz-
Ti;;"iriati i sen verPrl ichtet :

Der SteuerPf 1 i cht'ige und sei n 
-

öi.rä'nä'ater s i nd- ['lqi'^:::'?'-
hinterziehung-gem' S J/u Au>'

i'i;."ä Äo sttätuar' wenn tl::lntn
ilÄlät"äut rinunzamtes ausnutzen:

e StB 1983, S' 238;

i3?l: l: ?iäi,1183

OLG Frankfurt vom 1i'5'1979 -
Az.2tggl79i.
OLG Braunschwetg StB 1978' S' 36

Franzen/Gast/Samson $ 370 Tz' 123a'

ili*tlu iä tffi:H:Hi:l';tif'
$ 370 Nr. 1

OLG Ce]1
BGH NJl"l
BGH NJh
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März 1 985

6/85 Entscheidung des Bundesfi nanzhofs

-DieSte.llunge.inesAntrags-durchschlüssigesHande.ln.
am-säiiPiel-des S 55 Abs' 5 ESIG -

(BFH Urtei'l vom 8.11.1984, Az'-IV R 204/83; Nieder-
sächsisches rinlnigä.iiti' EFG 1984, s ' 72)

LC itsätze:
1. Ist zweifelhaft, ob ein schreiben des steuerpflichtigen als Antrag im

SinnedesS55Abs.5ESIGanzusehenist,kommtesentscheidenddaraufan'
obausdemgesamtenlnhaltdesSchreibensderl.lilledesSteuerpflichtigen
erkennbar ist, die Feststellung des Teilwertes für ein bestimmtes Grund-

stück zu begehren.

2.InZweifelsfä]]en.istderwjrklichelrlillezuerforschenundnichtandem
buchstäb'lichen Sinne des Ausdrucks zu haften'

Zu 1.)

Der Antrag ist an keine Form gebunden (Herrmann/Heuer/Raupach. Einkommen-

steuer- und Körperschaftssteuergesetz mit Nebengesetzen' Konunentar' 19' Aufl.'

5 5S rStG Anm. 98; Troll in Hartmann/Böttcher/Nissen/Bordewin, Konrnentar zum

Einkommensteuergesetz, S 55 Anm.5). Er kann auch mündlich oder durch

schlüssiges Handeln gestellt werden (Lademann/söffing/Brockhoff' Kommentar

zum Einkommensteuergesetz, $ 55 Anm.52)' Ist zwe'ifelhaft' ob ejn Schreiben
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desSteuerpflichtigenalsAntragi.S.desS55Abs.5EstGanzusehenist'
korrmtesentscheidenddaraufan,obausdemgesamtenlnhaltdesSchreibens
der wille des Steuerpf.richtigen erkennbar ist, die Feststetung des Teilwertes

für ein bestinmtes Grundstück zu begehren. Der Antrag i's' des S 55 Abs' 5

ESIG ist eine ,,,.irenserkrärung des Steuerpflichtigen im verfahren zur Ermitt-

lungvonBesteuerungsgrundlagen'djewieeineprozessualelrlil]enserklärung
entsprechend den Rege.rn des s 133 des Bürgerrichen Gesetzbuches (BGB) auszu-

legen .ist (vgr. hierzu urteir des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 6. Februar 1979

vIIR8z/7B,BFHE,l27,135,BSIB1II1g7g,374).InZweifelsfällenistalso
der wirk]iche Hil1e zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen sinne des

Ausdrucks zu haften'

7u ?.)

Nach diesen Grundsätzen steht es der wirksamen Antragstellung nicht entgegen'

daBderKlägerseinam14.OktoberlgT4beimFAeingegangenesSchreibennicht
ausdrückl.ich als Antrag auf Feststellung des Teilwerts bezeichnet hat' Aus

der würdigung des gesamten Inhalts dieses schieibens und des beigefügten

Grundstücksverzeichnisses ergibt sich' daB der Kläger für seine Einkommenbe-

steuerung den Ansatz der Grundstücksfräche Frurstück 41/11 mit einem Teilwert

v0n0M203.560,'-begehrthatundse.int^lilleaufdieDurchführungeinergeson-
derten Feststellung d.ieses Teirwerts gerichtet war.

,resentlich ist, daß der K1äger im streitfarl mit seiner Erklärung nicht ledig-

]ichdenBilanzpostenGrundundBodengeänderthat.Erhatdarüberhinaus
ausdrücklich darauf hingewiesen' dats die Anderung des Bilanzansatzes im

Zusammenhang steht mit der Bodengew'innbesteuerung nach dem Zweiten steuerände-

rungsgesetzlgTl,durchdasdieVorschriftdesS55indasEstGeingefügt
wurde. Ferner hat er ein Grundstücksverze'ichnis vorgelegt, in dem das Flur-

stück 41/11 nach seiner Fläche, Größe und Nutzungsart genau bezeichnet war '

womit die nach dem BFH'Urteil vom 11' 0ktober 1979(IV R 65/78 BFHE 129', 34',

BStBl II 1980, 63) zur wirksamen Antragstellung notwendigen Erfordernisse

gegebenwaren'undindemhinsichtlichd'iesesGrundstücksAngabenüberden
doppeltenAusgangsbetragi.s.desS55Abs.2EstGsowiedenTeilwertzum
1. Juri ,r970 entharten waren. Darin kommt der rr,rirle des Klägers zum Ausdruck'
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sowohl den Ausweis des Teilwertes statt des doppelten Ausgangsbetrags zum

l. Juli 1g70 in der steuerbilanz als auch die Durchführung des hierzu erfor-

derl ichen steuerl ichen Verfahrens zu erreichen'

l.lei te rführende Hinweise:

| ) Antragstel I ung im Steuerrecht Hein'lein Inf 1979,210

2) 7ur Rückgängi gmachung- steuerrechtl ich
relevanter l^lillenserklärungen von
SteuerPfl ichtigen

3) Unterzeichnung eines Antrags durch
Vertreter (= StB)

4) Die einkommensteuerl iche Entwicklung
der Bodengewinnbesteuerung der Land-
und Forstwirte

Kurz StuW 1979, 243

FG Berl i n vom 24 .6 . 1 981
Az. II 349/80;
Gerl ing Inforrnationen 18/81;
BFH BStBl 1962 TI I , 493
BFH BStBI 1971 ll, 721

Großmann DSIR 1984' 645
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Beratunqsvertrag mit lrlirtschaftsprüfersozietät oder Einzel vertraq

t,i

,l!
:

i

i;
:;

' 
i.1

ti
];

7 / 8s
mit anqestel I tem Steuerberater?

(Ote Oüsseldorf Urteil vom 17.5.1984, 41,-18 U 15/84;
LG Düsseldorf vom 25.8.1983, A7. 3 0 8/Bz

Leitsätze:
1. Aus einem Auftrag, den ein in einer Sozietät von tdirtschaftsprüfern angestell-

ter Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter entgegennimmt, werden regel-
mäBig die ylirtschaftsprüfer berechtigt und verpflichtet, sofern nicht aus-

nahmsweise nach dem erklärten tlillen des Auftraggebers der tätig werdende

Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte persönlich Auftragnehmer sein so]l.

Z. Die Beweislast dafür, daB ausnahmsweise der angestellte Steuerberater oder

Steuerbevollmächtigte Vertragspartner des Auftraggebers sein soll, tragen in

einem solchen Fall regelmäsig die llirtschaftsprüfer.

1. Allqemeine Grund sätze des BGH betr. Anwaltsqemeinschaft

Die Frage, wer Auftragnehmer wird, wenn in größeren Sozietäten oder Büro-

gemeinschaften ein dort Tätiger einen Auftrag entgegennimmt, ist für
Anwaltssozietäten höchstrichterlich geklärt. Es gilt als Grundsatz, daB

I

32



dann, wenn nicht ausnahmswe'ise besondere Umstände vor'liegen' sämtliche

M.itglieder der sozietät oder Gemeinschaft das Mandat "erhalten", also im

Rechtssjnne Auftragnehmer werden. Dazu führt der BGH in seinem urteil
vom 24. Januar 1978 - vI zR 264/76 - BGHZ 70,247 auf Seiten 248 u.249

fol gendes aus:

"Rechtsfeh'lerfrei geht das Berufungsgericht.davon aus' daß jemand' der
eine Anwaltssozietäi autsucht unä' äiien Auftrag erteiit'. grundsätzlich
das Mandat a.nen ihm ars Mitgrieäer äieser Sozietät erscheinenden Anwälten

übertragen wi'11, und.daß der lfrm-öegänqbgltretende Anwalt aus der Anwalts-
sozietät regelrägiö-ln-ä.t.n tlamei fiandelt, wenn er ein ihm angetragenes
lvlandat annimmt. 

-Er"u..pfl ichtet JäUäi nichi nur sich ' sondern auch seine
Sozien. Diese ne.i'tiioig. iiitt;;;h dinn ein' wenn zwischen den Anwälten

keine echte Sozietät besteht, tonääin wenn die Anwälte nur nach außen

hin durch SemeinsimÄs-Ftu*iti.f,ifJ, Briefbögen, Stempel usw' den Anschein

einer Sozietät dr"ä.f..t,-in-fli"t l iöf,teit abär sich nur zu einer Büroge-
mejnschaft verbunden haben oder''ein Anstetlungsverhältnis besteht oder
aus einem anderen Grund ein "tlicitsoiir;; in-äie qemeinsame "Anwaltsfirma"
aufsenomm.n *orään-i;t: in ein.i"äätä.!ig.l^tltl ärscheinen alle Anwälte
a1s Mitgl ieder ;;; $;i.lät. ti" ..teugen geg.enüber dem Rechtsverkehr
den Anschein, daß der handelnde-Anwiii"sie-sämtlich vertritt' An diesen
von ihnen gesetilen-neäf'liictrein tübt.t' sich deshalb alle Anwälte fest-
halten tassen. ;il; ;Eibl-;iit' .üi den von der Rechtsprechuns-herausse-
bildeten Grundsätzen zur rog.nuniiän ü'f dungs- und Anscheinsvo'llmacht"'

schon in der früheren Entscheidung vom 5. Jul.i 1971 - VI ZR 94/69 -

BGHZ 56,355 hat der BGH auf S. 359,360 und 361 das Folgende ausgeführt:

"Ninunt bei einer Sozietät einer der Anwälte ein ihm angetragenes Mandat an'
so handelt er aauäi-;ö;i-agig natänt aät Sozietät, d'-h" er verpflich-
tet nicht nur sich. sondern ur.'r'-rälne Soz'ien. Das-g'i1t, dg. tl für die h'ier
zu entscheidendÄ-F.uöä .iräin urr das Außenverhältnis zum Mandanten

ankommt, auch dann, wenn jener-ioziüs im Innenverhältnis lediglich gegen

festes Gehatt ..öäitäiil *i., insowäit also nicht eigentlich Gesell-
schafter (a.," säYT;äii"näi.'Fü;-äi; Äritesuns der bäiderseit'isen l'lillens-
erklärung.n sinä-ii.-aügä;.n Umstanae, vor-aliem die Verkehrsauffassung'
maßsebend. Sie'Juä.-sähi-aini.;-ä;ii-aie sozietät den suten Ruf, den sie
als solche genjeßt, dem t'tandanien änbietet und dieser auf djesen guten

Ruf der sozietäi',-öri-u"g.iinä.i-unä iu^ttrg .fortwirkend durch ihren
Seniorpartner, 

-uä.lruri.... 0." näif,lsu.6eäde, der eine Sozietät beauf-
tragt, will sich-- von noctr tr'..ü.[Är^a.n Auinahmen abqesehen - gerade

die Vorteile zunutze machen, die-ihm eine solche Sozietät bjetet""
Freilich kann nach den umständän-aät riliäs die Sache auch so liegen, daß

nur einer der Anwälte Vertragspirtner des Mandanten ist"'

I
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Diese allgemeinen Grundsätze hat der BGH zuletzt in den Entscheidungen

BGH 83,3?B; MDR 1973,394 und LM BGB 5 675 Nr' 46 (so auch BGB-RGRK'

12.Auf.l.s675Rdnr.82,vgl.auchBGHVersR1984,443)bestätigt.

2. Diese Grundsätze müssen, wie die oben angeführten Entscheidungen ausdrück-

lich feststel'len, erst recht gelten' wenn der Auftrag von einem nicht zur

soz.ietät gehörenden Anwalt, einem bloßen Mitarbeiter, entgegengenormen

wird" Diesem persönlich und alle'in will der Klient im Zweifel nicht das

Mandat übertragen, sondern - wie der BGH zu Recht ausfijhrt, der nach auBen

auftretenden Gemei nschaft.

3. Beauftraqung der Sozi etät von tr{i r"tschafts prij fern und Steuerberatern

Auf eine sozietät von l,tjrtschaftsprüfern und steuerberatern, um welche es

hier geht, s'ind diese Grundsätze ebenfalls anzuwenden' Die sach- und

Interessenlage ist hier nicht anders ars bei einer Anwa'ltssozietät. Dabei

ist entsche'idend dje Sicht desienigen, welcher die Dienste einer solchen

Sozietät oder Gemeinschaft in Anspruch nehmen will ' Auch die Beklagten

können nichts aufzeigen, was gegen eine Anwendung dieser Grundsätze

sprechen könnte.

Daß der frühere Streithelfer der Kläqerin njcht selbst l'lirtschaftsprt'ifer

war, steht einer Anwendung der aufgezeigten Grundsätze nicht entgegen' Der

frühere Streithelfer der K'lägerin war Steuerberater' ebenso wie einer der

Beklagten Steuerberater ist. Als Steuerberater steht der ehemalige Stre'it-

helfer der Klägerin hier einem freien Mitarbeiter eines Rechtsanwalts

g'leich. Der bhemal'ige Streithelfer der Klägerin war von den Beklagten auch

nicht led.igf ich mit untergeordneten Hilfsdiensten oder Büroarbeiten betraut

worden, sondern mit der in einer |lJirtschaflsprüfersozietät anfallenden

Beratungstätigkeit. Er hat auch gegenüber der Klägerin eine solche Beratung

wahrgenommen , we1 che di e Kl ägeri n von der t"l'irtschaftsprüfergemei nschaft

der Beklagten erwartete und deswegen sie deren Büro aufgesucht und die

Beklagten beauftragt hatte.
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4. Ausnahme: Persönl iche Beauftra un des Sozius/des M i tarbei ters

Damit wären die Beklagten hier nur dann nicht Auftragnehner der Klägerin

geworden, wenn das Mandat ausnahmsweise dem Streithelfer persönlich erteilt

worden wäre. Das aber ist hier nicht geschehen. Die Beweisaufnahme vor dem

Landgericht hat ergeben, daß die Klägerin eindeutig und unmiBverständlich

die sozietät der Beklagten beauftragen wollte, daß das verhalten der

Klägerin bei ob.iektiver und vernünftiger würdigung auch so zu verstehen

war, und daß der ehemalige streithelfer der Klägerin diesen Auftrag auch

fürbeideBeklagtenangenommenhatundannehmenkonnte.

a)

b) Unerheblich ist, was die Beteilig ten nachträg'l ich unternorÜnen haben und

welche Abs achen sie nachträ ich und intern etroffen haben. Danach'l

konnten sie den obiektiven Erklärungswe rt des Verhal tens der an der

Auftragserteilung beteiligten Personen nicht nachträglich verändern'

c) Die Beklagten können auch nicht mit Erfolg einwenden' der ehemalige

Streithelfer der K1äge rin habe für sie keine Aufträge entgegennehmen

dürfen. Wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre' dann hätten sie nach

außen Vorsorge dagegen treffen mÜssen' daß solches auch nicht gescha h.

Das haben sie nicht getan' weswegen

des veran I aßten Rechtssche ins zu ha

24e).

5. Bewe'isl ast für Persön I iche Beauftragung des Soz'ius bzw. Mi tarbe'iters

Bei dem e'indeutigen Beweisergebnis des ersten Rechtszuges spielt es keine

Rolle mehr, daB es ohnehin an den Beklagten gelegen hätte, den Nachweis zu

führen, daß der ehemalige streithelfer der Klägerin bei der Entgegennahme

des Auftrags der Klägerin ausnahmsweise nicht für die Beklagten' sondern

für s.ich altein tätig geworden ist oder daß der Auftrag doch eindeutig und

unm.iBverständlich nur an ihn persönlich gerichtet und von ihm persönlich

entgegengenommen worden ist, obwohl der ehemalige Streithelfer der Klägerin
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in den Büroräumen der Beklagten in deren Namen und für sie tätig geworden

ist und bei ihnen a'ls Mitarbe'iter angestellt war. Diesen Nachweis haben

die Beklagten, wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat' nicht zu

führen vermocht.

4

5. Rechtlich unerhebl.ich ist es, wie es dazu gekommen ist, daß die Klägerin die

Beklagten beauftragt hat. Entscheidend ist allein, da$ die K1ägerin sogar

den Nachweis geführt hat, daß s'ie a'llein die Beklagten beauftragen wollte

und beauftragt hat.

6. - 7.

8. Rechtlich unerheblich ist auch, daß die Bekl a ten der Klä erl n den Auftra

nicht bestäti t haben und daB kein sch riftl icher Auftra vorl iegt. Beides

ist für den Abschluß eines |{irtschaftsprüfervertrages n icht erforderlich.

Schriftform war hier auch nicht vereinbart'

9. Mehrere Unternehrnen in -den Geschäftsräumen der Sozietät

Nach dem Beweisergebnis des Landgerichts steht fest, da$ die Klägerin nicht

irgendein Unternehmen oder irgendeinen freiberufl ich Tätjgen aufsuchen

wollte und aufgesucht hat, welches oder welcher angeblich jn den Geschäfts-

räumen tätig gewesen sein soll, sondern allein die l,|irtschaftsprüfersozjetät

der Beklagten. Wenn tatsächlich - wje dje Beklagten vortragen - in ihren

Geschäftsräumen verschiedene Unternehmungen ihren Sitz gehabt haben sollten'

so hätte es - von der Frage der rechtlichen Zulässigkeit e'ines solchen Ver-

haltens gänzlich abqesehen - allein an den Beklagten gelegen, durch ent-

sprechende vorsorgemaßnahmen ejndeutig sicherzuste]len, daß ieder Besucher

ihrer Geschäftsräume denienigen Ansprechpartner fand und ihm zugeführt

wurde, den er wünschte. Die Klägerin hätte dann zu einem der Beklagten

persönlich geführt werden müssen, wenn der ehemalige streithelfer der
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Klägerin, wie die Beklagten fälschlich meinen, nicht für sie in ihrer

E.igenschaft ats tlirtschaftsprüfer hätte tätig werden dürfen' Da die

Beklagten so]che VorsorgemaBnahmen nicht in gebotener und geeigneter lrle'ise

getroffen haben, müßten sie sjch zumjndest an dem von ihnen gesetzten

Rechtsschein festhalten lassen, und dieser ginge - wie ausgefljhrt ist -
dahin, da$ der ehemalige Streithelfer der Klägerin auch für sie und damit

fürdie},lirtschaftsprüfersozietättätigwerdendurfte.

Dieser Rechtsschein entfie'l nicht schon dadurch, daß der ehema'l'ige streit-
he]fer der Klägerin ausweislich der Türbeschjlderung nicht a1s Mitgf ied

der l||irtschaftsprüfersozietät ausgewiesen vJar. Insowejt kann auf dje Aus-

führungen unter I. und die dort angeführten höchstrichterl'ichen Entschei-

dungen ven{'iesen werden. Diese Rechtsprechung betrifft gerade auch solche

Fä]1e, in denen ein nicht ausdrÜcklich als Mitglied der Sozietät ausge-

wiesener Mitarbeiter einer (Anwalts-)Sozietät für diese tätig war'

10" Unerheblich: Ei Geschäfts ier des Sozius bzw . Mitarbeiters

völlig unerheblich ist letztlich, ob der streithe'lfer über Geschäfts- und

Briefpap.ier verfügte, in welchem sein Beruf "Steuerberater" und d'ieselbe

Anschrift wie dieienige der Beklagten angegeben war' Das besagt lediglich'
daB der Beklagte dort tätig und zu eneichen war' Es besagt aber nichts

darüber, in welchem Verhältnis der ehema'lige Streithelfer der Klägerin

zu einem Unternehmen oder einer Sozietät steht, we]che ebenfalls ihren

sitz an dieser Anschrift haben. Das ergibt sich vielmehr - wie ausgeführt
.ist - nach den verhä'ltnissen an ort und Stelle und der dortjgen orga-

ni sati on.

l'lei terführende Hinwei se :

1 ) Haftungsprobleme bei gem'ischten
Sozi etäten

Borggreve Inf 1982' 565

- Gleichzeitig ein Be'itrag zu.m

sei-Üiteil üom 21.4.82 r IV a zR 291/80 =

ziP ez, 846 = stBg 82,27-7 + 314 =

slb 8Z', 222 = Geri'ing Informationen 14/82 '
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2) Probleme der Haftung assoziierter
Rechtsanwäl te

3) Schadenersatzpflicht verbundener
Anwäl te

Kornb'l um AnwB'l 1973 , 153

Müller NJh, 1969, 903

BGH vom 24.1.1978
VI ZR 220/76, VersR 78, 4434) Zur Beauftragung von Rechtsanwälten -

vor a'llem einer Sozietät - durch
Rechts schutzvers i cherer

5) Zur Frage der gesamtschu'ldnerischen
Haftung-der Mitgl ieder einer Anwal ts-
sozietät bei Veiuntreuung der für einen
Mandanten bestimmten Zahlungen des
Prozeßgegners durch einen Sozius im
Falle äei grteilung des ProzeBführungs-
auftrags durch den Rechtsschutzver-
sicherer des Mandanten

6) Die für die Haftung eines ejner Anwalts-
sozietät angehörenden Rechtsanwalts
gel tenden Rächtsgrundsätze-sind auch
äann anzuwenden, wenn die Anwälte nur
nach außen hin den Anschein erueckt
haben, zwischen ihnen bestehe eine
Sozi etät

BGH vom
vI zR 23

.1.1978
76, VersR 78, 444

24
2/

BGH vom 24.1 .1978
VI ZR 264/76, VersR 78, 445
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- Hinweis des Bundesverbandes Deutscher Rechtsbeistände -

In den Gerling Informationen Dezember 1983 (26/83) hatten wir auf die Njcht-
annahme von Verfassungsbeschwerden durch Besch'lüsse vom 24,6.1983 hingewiesen
(Az. I BvR 999/81 und I BvR 1014/81). Hierzu teilt uns der Präsident des

Bundesverbandes Deutscher Rechtsbeistände - Herr Triende'l - folgendes mit:

"Das Bundesverfassungsgericht hat in den beiden Besch'lüssen weder eine
Festlegung über die Veifassungsmäßigke'it oder Verfassungwidrigkeit der
Berufsichiießung getroffen noch ausgesagt, daß die flankierende Über-
gangsregelung einär verfassungsrechtlichen Überprüfung standhä1t.

l,lir möchten darauf aufmerksam machen, daß die Verfassungsbeschwerden,
die die grundsätzlichen Fragen der Verfassungsmäßigkeit der'. Berufs-
sch'ließung und der Obergangsregelung.des Artikels 3 des 5. Anderungs-
gesetzes (Rnae) zur BRAG0 betreffen (t gvn 90?/82, I BvR 981/81,
i gvR 1000/81 und I BvR 1015/81)oweiterhin beim Bundesverfassungsgericht
anhängig sind und über sie, nachdem das Vorprüfungsverfahren des Dreier-
ausschuises abgeschlossen ist, im Hauptverfahren entschieden werden
wird. Es besteht hierbei begründete Hoffnung, daß die Hauptsachenent-
scheidung noch in diesem Jahr getroffen wird."

Die Gerling Informationen werden über das Ergebnis der Verfassungsbeschwerden

beri chten.
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9 85 Neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs

- ßeweis des Steuerschadens nach Beratungsfehler
- Beweis für Steuerersparnis bei Veräußerung eines

Vermöqen sobj e ktes

(BGH-Urteil v. 28.11.1984 Az. IVa ZR 224/82, OLG Düsseldorf)
i,

Aus den Gründen

1. Bewe'is des Steuers chadens nach Beratunqsfehler

Hat ein zur Beratung Verpflichteter seine Beratungspflicht verletzt und

steht weiterhin fest, daß dann, wenn der sachqemäße Rat gegeben und

befolgt worden wäre, der Schaden vermieden worden wäre, dann ist der

Berater dafür bewe'ispflichtig, daß der Beratene sich nicht an seinen Rat

gehalten hätte (so ständige Rechtsprechung des BGH: BGHZ 61, ,l18,122;

64, 46, 51 ; 72, 92, 106; Senatsurte'il vom 30.9.1981 - IVa ZR 288/80 -

UP 1981 , 1213; vgl . auch Urteil des III. Zivjlsenats vom 24.3.1977 -

iII 7R 198/74 - NJi^l 1978, 41).

Im übrigen hätte von der Kläqenin auch dann nicht der volle Beweis des

Schadens verlangt werden dürfen, $Jenn sie an sich beweispflichtig gewe-

sen wäre; ob aus ei ner (unstrei ti gen oder erwi esenen ) Vertragsver'letzung
e'in Schaden entstanden ist, hat der Richter vielmehr nach $ ?87 7P0 zu

beurteilen (vgl. dje senatsurteile vom 28.4.1982 - IVa ZR 8/81

NJlll 1983,998; vom 17.2.1982 - IVa ZR 305/80 - und vom 9.6.1982 -
IVa ZR 9/81 - BGHZ 84, 244, 253).
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z. Beweis für Übent un eines Ve ensob ektes auf Dri tte
zur Steuerers Pa rn'i s

Die Behauptung, der Erb'lasser hätte sich die steuerersparnis von

DM 43 .552,-- nur durch d'ie Entäußerung eines vermögensobiektes von

DM 106.750,-- erkaufen können ("")'
istnjchtohneweiteresgeeignet,dieEntstehungeinesSchadensin
Person desErb]assersinFragezuste]len.EsisteineErfahrungsta t
sache , daß viere Gewerbetre.ibende bereit sind, ihre nächsten Angehöri gen

ohne eine (g ]eichwertige)GegenleistunganihremUnternehmenzubete ili-
gen: die Neigung hierzu kann besonders groß se'in' wenn damit eine steuer-

l'iche Entlastung der Familie verbunden ist' In einer solchen Vermögensver-

schiebung kann iedenfalls dann kein Schaden im Rechtssinn, 'in ihrem Unter-

bleiben ke'in mit dem Steuerschaden verrechenbarer Vermögensvorteil gesehen

werden' wenn sie 'im Interesse der Steuerersparn 'is gewol I t und gewünscht

ist. 0b der Erblasser bereit gewesen wäre' 'im I nteresse des Unternehmens

und der. Gesamtfamilie eine Einschränkung seiner persönlichen Rechte am

Betriebsgrundstück in Kauf zu nehmen' wird der Tatrichter nach $ 2Bl 7P0

zu beurte'ilen haben; er wird also n'icht von de r K1 ägeri n den vol I en Bewe'i s

fordern diirfen. In diesem Zusammenhang wird zu P rüfen sein, welche Prakti-
wenn da s bisher 'im Privatvermög en des

der

schen Auswi rkunqe nesq ehabt hätte ' sell-
Erbl assers stehende Grundstück 'in das Gesamtvermö n der Kommand'itge

schaft übe rführt worden wäre, insbesond ere, ob dadurch der Ei nfl uß des

Erblassers auf d'ie Gesellschaft oder seine

ihn unerwünschten t'Jeise geschmä1ert worden

60 % an Gesel lschaftskapita'l beteil igt war'

Gewinnerwartungen 'in einer für
wären, zumal der Erblasser mit

Wei terführender Hinweis:

Bewei sl ast für angebl 'iche Ver'letzung
von BeratungsPfl ichten :

BGH, Urteil vom 16.10'1984 VI ZR-

äö+i aa; eerl ing Informat'ionen 3/85

anderer Ans'icht : Bü
24.3.1982 IVa ZR 30
S. 1219 m. Anm. Hau
S. 1516 = DB 1982'
1982, S. 65'l = StB

, Urteil vom
/8A, llP 198?'
= tlJtl 1 982 ,. 1164 = MDR

982 , S. 285

H

3
I
S
1
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85 Haftun q des Steu erbe raters

- Veriährung von

(0LG Hamm, Urtei

Schadenersatza nsP rüchen gem. S 68 StBerG

I vom 31.10.1984, 25 U 31/84' n' rkr')

1. Zum Beginn der Veriährungsfrist bei schädigenden vorläufigen Steuerbe-

schei den '

2. TurBelehrungspfl.icht eines steuerberaters gehört auch, den Mandanten über

Fehler seines vorhergehenden Beraters aufzuklären und gee'ignete Schritte

zu unternehmen' diese Fehler zu beheben'

3. Keine schurdhafte verletzung der Belehrungspflicht über Fehler in den e'iQe-

nenArbeitenbiszurVeröffentlichungderEntscheidungdesBGHvom

eit sätze

20.1.1982.

Aus den Gründen:
eide konnte die Veriährungsfrist

Zu 1.) Uit Zugang der vorläuf igen Steuerbesch
ruch des Klägers immer wieder

nicht beginnen '
neu entstanden ist'

da der SchadenersatzansP
solange eine Bericht igung der Steuerbescheide

mögl ich war l|| 1982, s. 1532 ff')' Im übrigen lag ein erneu ter

Fehler des verstorb enen Ehemannes der Bekl ag ten auch darin' daß er die

Steuerbescheide geP rüft und dabei den Fehl er nicht festgestellt hat

.i
'i

::r i

:;l
:;1.t;

:;l

I

i

(BGH NJ
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Zu 2.) Hjer bestand ejne solche Belehrungspfl'icht nicht. Denn der Kläger war

bei der Aufdeckung des Fehlers jm Dezember 1981, also noch vor Ablauf
der Verjährungsfri st, bereits durch einen neuen Steuerberater vertreten.
Diesem war der Pf'l ichtverstoß des verstorben en Ehemannes der Bek'lagten

bekannt. Zu se'inen Pflichten im Rahmen des umfassenden steuerrechtli
chen Mandatsverhältnis gehörte es deshalb, den K1äger auf das Bestehen

\ .:3i[q

.:ll€.lft

'l'l!

l

ejnes Schadenersatzanspruchs geg en den verstorbenen Ehemann der Beklag-

Zu 3. )

ten und di e Veri ährunq von Schadenersatzansprüchen hinzuweisen. Dieser
Fall kann n'icht anders beurteilt werden, a1s wenn e'in Steuerpf'l'ichtiger
rechtzeit'ig vor Ablauf der Verjährungsfrist im Hjnbl ick auf d'ie Regreß-

frage anwaltljch beraten wird. Denn zur Beratungspfficht ejnes Steuer-
beraters gehört auch, den Mandanten über Fehler seines vorhergehenden

Beraters aufzuklären und gee'ignete Schritte zu unternehmen, d'iese

Fehler zu beheben. Dazu gehört nicht nur, noch nicht bestandskräftige
Bescheide anzufechten, sondern auch, den Mandanten auf Schadenersatzan-.

sprüche gegen den früheren Steuerberater hinzuweisen.

Bis zum Erlaß des Urteils des BGH vom 20.1.1982 entsprach es der ganz

überwiegenden Auffassung in Rechtsprechung und Literatur, daß ke'ine

H'inweispff icht des Steuerberaters über Schadenersatzansprüche gegen

sjch selbst bestand (OLG Schleswig vom 13.1.1978, BHSTBR 822.2; OLG

Celle vom 18.12.1982, Steuerberater 1979, 13; Späth, Z'ivjlrechtliche
Haftung des Steuerberaters,2. Aufl., S. 113 ff.; Gräfe-Suhr, Die

Haftung des Steuerberaters, S. 111 ; Kolbeck-Peter-Rawald, Steuerbera-

tungsgesetz,S 68 Anm.6 b). Die gegenteilige Auffassung von Mutze

(Steuerberater 1977, 152 1979, 83) war verejnzelt geb'lieben und von

der Kommentar-Literatur abqelehnt worden. Auch der erkennende Senat

hat noch durch Entschejdung vom 19.3.1980 (25 U 152/78 im Deutschen

Steuerrecht 1981, 55) eine Hinweispf]jcht des Steuerberaters über

Schadenersatzansprüche gegen sich selbst verneint. Deshalb hat der

Senat auch bereits wiederholt entschieden (zuletzt Urteil jn 25 U

302/83 vom 8.6.1984) , daß b is zur Entscheidun des BGH vom 20.1 .1 9Bz

I

t;. '

&;i.
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ein Steuerberater sich h insichtlich der BeI ehrunqspf 1 i cht 'i n ei nem unver-

um befunden hat und deshalb n 'icht haf tetschuldeten Rechtsirrt
HierwardieVeirjährungsfristzwarbeiErlaßdesUrte i I s des BGH vom

20.1.1982 noch nicht abgelaufen, dennoch ist ein unverschuldeter P'echts-

irrtum anzunehmen, da dieses Urtejl erst nach Ablauf der Veriährungs-

flist jn der Fachpresse veröffentlicht worden ist, und zwalim Deutschen

steuerrecht in Heft Nr. 10 vom 1s.5.1982, im DB am 17.5.1982 und in der

NJt^l am 6.6.1982.

Wei terführend e Hinweise und Anmerkun

1. Zum Beginn der verjährungsfrist: Anderer Ansicht LG Stuttgart vom

10.12.1982, Gerling Informationen 6/83: Beginn mjt Zugang des Grundlagen-

bescheids, wenn der darauf aufbauende unrichtige Einkommensteuerbesche'id

erst sPäler ergeht.

LG München vom 7.g.1984, 10 0 10122/84: Veriährungsbeginn bei Regreßan-

spruch wegen angeblich fehlerhafter steuererklärung und überhöhter steuer-

veranlagung im Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärtrng, Gerling Infor-

mationen 5/85.

2. 7un Beginn der Belehrungspfl icht über Fehlelin den eigenen Arbe'iten nach

Bekanntwerden des BGH-Urteils vom 20.10.1982: Gerling Informatjonen 24/83

m'i t wei teren Hi nwei sen .

3. Anmerkung:
0ie Hinweispflicht des neuen Beraters muß sich auf die Fehler aus den

Arbeiten des früheren Steuerberaters und auf die veriährung gem' $ 68

StBerG beschränkein. Eine prüfung des Schadenersatzanspruchs (pttichtwid.ig-

kejt, verschulden, 14itverschulden, Schaden, Kausalität) durch den steuerbe-

rater verstößt gegen Art. 1 $ 1 RechtsberatungsG. D'iese Prüfung ob]iegt dem

Rechtsanwal t.
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11 85 Haftunq des Steuerberaters

- Veriährung von Schadenersatzansprüchen gem' $ 68 StBerG

(LG Ulm, Urtei] vom 24.2.1984, 3 0 494/83-01 , rechtskräftig)

L eitsätze:
1. Die veriährung des sekundären schadenersatzanspruchs wegen unterlassener

Belehrung über Fehler in den e'igenen Arbejten ist nach 5 68 StBerG zu

beurtei I en.

2. Die Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbe'iten und d'ie Veriäh-

rungsfrist endet mjt l|lechsel des Mandanten zu e'inem neuen Steuerberater'

Aus den Gründen:

All emeines zur Anwen dbarke'it und zum Veri ährun sbe inn des $ 68 StBerG

Zwar ist die kurze Veriährungsfrist von 6 Monaten nach $ 638 BGB nicht anzu-

wenden,dadieTätigkeitdesBeklagtenumfassendundnichtaufdieAnferti-
gung einzelner Erklärungen gerichtet war (vgl. RGRKomm zum BGB 12' Auflage

Rdnr.20lzuS63lBGBmitweiterenNachweisen),jedoch,istauchdiedrei-
jähr.ige Frist nach $ 68 StBerG (bzw.5 29 a StBerG alter Fassung, gültig ab

12.11.1g72) verstr.ichen. D'ie Ansprüche des Klägers waren näml ich spätestens

im April 1979 entstanden,'insbesondere war der Schaden durch die ursprijng-
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liche vertragsverletzung durch falsche Angaben in den steuererklärungen und

falsche Beratung berejts dadurch eingetreten, daB die Steuerbescheide rechts-

kräftig wurden und eine Anderung nicht mehr möglich war' wodurch die vermö-

genslage des Klägers sich verschlechterte. Der Ktäger wäre - vorausgesetzt'

er hätte die Rechtslage gekannt - in der Lage gewesen, e'ine Klage zu erheben;

von dieser wurde er lediglich durch seine Rechtsunkenntnis abgehalten' Die

verjährung der Ansprüche beginnt nach dem wortlaut des Steuerberatungsgesetzes

jedoch - wie in den meisten Fällen der Veriährung - unabhängig davon, ob der

Geschädigte den Schaden kennt. Dies ergibt sjch auch aus einem Vergleich mit

dem Sonderfal'l von 5 852 BGB' aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift

und aus den Aufgaben der verjährungsregelung, einen Rechtsfrieden zu schaffen

(s. BGH NJlrl 1982, S. 1286)'

7u 1.) Zur Verjährunq des sek undären Schadenersatzans pruchs weqe n unterlasse-

ner Beleh runq über Feh ler in den eiqenen Arbe i ten

Allerdings gehört es zu den Pflichten eines umfassend tätigen steuerbe-

raters, auch über die vonjhm begangenen Fehler aufzuklären und auf die

Verjährungsregelunghinzuweisen.JedochauchAnsprüchewegeneiner
solchen Pflichtverletzung veriähren nach dem Steuerberatungsgesetz' da

diese Pflicht auch dem vertragsverhältnis entstammt' Der Anspruch deS

vertragspartners des steuerberaters entsteht in dem Zeitpunkt' in dem

die Belehrung unterlassen wird, spätestens aber am Ende der Tätigkeit

des Steuerberaters, denn nur bis zu diesem Ende der Tätjgkeit ist der

steuerberater zu Handlungen und Belehrungen verpflichtet (s' BGH NJW

1982, S. 1532). In diesem Ze'itpunkt ist auch bereits der Schaden einge-

treten, da der Beklagte nicht belehrt üar'

DaßdieVerjährungsvorschriftdesSteuerberatungsgesetzesauchauf
diese Belehrungspflicht anzuwenden ist und eventuelle Ansprüche späte-

stens 3 Jahre nach Beendigung der vertragl ichen Beziehungen veriähren
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mijssen, ergjbt sich aus dem S'inn des Steuerberatungsgesetzes, eine Ver-

jährung in Uberschaubarer Frist herbejzufijhren (Nachweise zur Entstehung

des Gesetzes bej BGH NJl^l 1982, S. 1286). Denn wenn ein Anspruch mit der

Begründung, der Steuerberater habe njcht über dje Ansprüche gegen sich

selbst und deren Veriährung belehrt, nicht in der Frist, d'ie'im Steuer-

beratungsgesetz vorgesehen ist, veriähren würde, würde dies zur Folge

haben, daß praktisch der Veriährungsregelung keine Bedeutung zukommen

und eben ke'in Rechtsfrieden inner^halb der im Gesetz bestimmten Frist
geschaffen würde.
Im ijbr.igen würde die schuldhafte (BGH a.a.0., S. 1287) Verletzung der

Belehrungspflicht d'ie Kenntnjs (des Bek'lagten) von dem begangenen

Fehler voraussetzen.

7u 2.) Ende de r Belehrunqspflicht mit Mandatsende

Im vorl'iegenden Fa] 1 begann d'ie Veriährungsf rist 'im Apri I 1979 ' ohne daß

es auf den exakten Zeitpunkt ankorffnt. Denn zu diesem Zeitpunkt war d'ie

Tät.igkeit des Bek'lagten für den Kläger endgü1tig beendet, d' h' der

Beklagte mußte den Kläger in keinerlei H'insicht mehr - auch nicht mehr

über Schadenersatzansprüche gegen die eigene Person - belehren' Für den

K1äger war ja auch berejts ein anderer steuerberater täti9, d' h' ejne

genauso sachkundige Person wie der Kläqer selbst, die zu allen Beleh-

rungen in der Lage war (vgl . BGH NJI'I 1982, S. 1288). Ohnedies war dem

K1äger bekannt, daß die Frage der Gewerbesteuerbegünstigung für die

Jahre vor 1 g77 djeselbe war w'ie für das Jahr 1977; der Kläger hat auch

den Steuerberater gewechselt, weil er mit der Behandlung der Steuerer-

k'lärung durch den Beklagten njcht zufrieden war'
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12 85 Veri ährunq von Schadenersat zans rüchen qe

s 68 StBerG

- Abgrenzung zu den AuBenprüfungsfällen

-EndederBelehrungspflichtdesSteuerberatersmitMandatsende

(LG Stuttgart, Urteil vom 23'11'1984 - Az' 8 0 166/84' n' rkr')

qen Steuerberater

Le itsätze:
1. Der Veriährungsbeginn tritt nicht erst durch die Außenprüfung zutage' wenn

eine vom Finanzamt anerkannte Steuerveranlagung noch qar nicht vorlag' m'it

einerHeranziehungzUrsteuerabergrundsätzl.ichzurechnenwar.

?.. Die H.inweispft'icht auf Fehler in den eigenen Arbejten und die dreiiährige

verjährungsfrist besteht grundsätzlich nur b'is zur Beendigung des steuer-

beratungsauftrages '

Aus den Gründen

Der Steuerberater hatte eine Gesellschaft bürgerf ichen Rechts' bestehend aus

der Klägerin und einer zwischenze'itlich liquidierten GmbH & co' KG' steuerlich

beraten und vertreten. In den Bilanzen 1973 bis 1975 waren für die GbR keine

Rückstellungen für Gewerbesteuern enthalten'

4B



Am 31.8.1978 meldete die GmbH & co. KG d'ie Liquidation an. sowohl dje GmbH als

auch die KG wurden unter Auskehrung eines Abwicklungsgewinnes von DM 119'603'87

1 iqu.idiert. Eine Berücksjchtigung mög1 icher Gewerbesteuernachzahlungen für dje

GbR zwischen der Klägerin und der KG fand nicht statt.

Die GbR wurde vom Finanzamt später zur Gewerbesteuer herangezogen. Aufgrund

Außenprüfung durch das Finanzamt Ravensburg erging am 28.3.1983 ein Gewerbesteuer-

beschei d über DM 234. 320 , -- für 1 975 bi s 1977 '

Die GmbH & Co. KG wurde bereits im September/Oktober 1979 im Handelsregister

ge1 öscht.
Eventue'l le Schadenersatzansprüche der K1ägerin, weil der Steuerberater sie al s

Mitgesellschafterjn der GbR falsch ijber die Gewerbesteuerpflicht der GbR beraten

bzw. keine Gewerbesteuerrückste'llungen bjlanz'iert hat, sind gemäß $ 68 StBerG

verj ährt .

Dje verjährung begann mjt Entstehung des Anspruchs jm Oktober 1979 und endete

spätestens am 31.10.1982. Der Mahnbescheid wurde iedoch erst am 30'12'1983 ein-

gere'icht.

a) Die Veriährung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem Steuerberater

beginnt gemäß $ 6g StBerG mit Entstehung dgs Anspruchs, unabhängig davon, ob

der Geschädigte die anspruchsbegründenden Tatsachen kennt (ständige Recht-

sprechung vg1. BGHZ 73,363,365; BGH l,|lM 82,515; zuletzt BGH VersR 1984'

663,665). Maßgebend ist som'it, wann nach dem Vorbringen der Klägerin durch

den behaupteten schuldhaften Pflichtenverstoß des Beklagten ein Schaden ent-

standen .ist. Ein schaden liegt immer dann vor, wenn sich die vermögenslage

des Geschäd.igten durch das schädigende Ere'ignis verschlechtert. Der Anspruch

ist entstanden, wenn er durch ejne Feststellungsklage gerichtljch geltend

gemacht werden kann (vgl. BGH lr.lM 1979,420)'

Der von der Kläqerin behauptete Schaden 'ist durch Erlöschen der KG und

GmbH im September /0ktober 1979 (Zeitpunkt der Löschung im Handelsregister)

eingetreten und konnte ab da mjt e'iner Feststellungsklage gegenijber dem

Bekl agten gerichtl i ch qel tend gemacht werden '
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b)DieGrundsätzederRechtsprechungdesBGHzumVerjährungsbeginnimZusam.
menhangmiteinerBetr.iebsprüfungsindvorliegendnichteinschlägig.
Nach dieser Rechtsprechung beg.inn, o,e veriährung von Schadenersatzan-

sprüchengegenübereinemsteuerberaterwegenFehler,d.ieerstbeieiner
späterenAußenprüfungaufgedecktundderentwegenSteuernnacherhoben
werden,erstmitderSchlußbesprechungüberdasErgebnisderAußenprüfung
(vgi. BGH I^lM 1979' 419 ff ; BGH t^lM 1979' 998 ff ) '

UmeinenderartigenSchadenersatzanspruchhandeltesvorliegendjedoch
nicht.DerbehaupteteFehlerdesBeklagten(rentbeurteilungderGewerbe.
steuerpflichtderGbRundFeh]bi]anzjerung)tratnichterstdurchdie
Außenprüfungzutage,dieeinezunächstabqeschlosseneundfürdenAuftrag-
geber zum'indest n'icht nachteif ige steuerveranlagung wieder aufgriff und

d.ieKlägerinerstdannbelastete.Vielmehr]ageinevomFinanzamtaner.
kannteSteuerveran.lagungnochgarnichtVor,mite.inerHeranziehungzur
Steuerwarabergrundsätzlichzurechnen.DerNachteilfürdieKlägerin
trat nicht erst durch d.ie Nacherhebung von steuern'im Zusanrnenhang mit den

Außenprüfungauf.BereitsindemAugeno.l::,indemdieMitgesellschafte-
rin.dieKG.a]sgesamtschuldnerischm.ithaftendeSteuerschuldnerinn.icht
mehr existent war, 1ag eine Versch]echterung der Vermögenslage der Kläger.in

vor, da die gesellschaftsinterne Ausgleicrrsiriigt'ichke'it entf iel ' Der schaden

derK]ägerinliegtnichtinderHeranziehungzurGewerbesteueraufgrundder
Betriebsprüfung,sonderndarin,daßderGesamtschu]dnerausgleichmitder
KGm.itderenErlöschenausgeschlossenwar.

c)Aucheventue]lesekundäreSchadenersatzansprüchederKläqeringegenden
Beklagten'wegenVer]etzungeinerBeratungspflichtimHinb]ickaufdie
FalschbeurteilungderGewerbesteuerpfl'ichtunddiefüreineneventue]len
Schadenersatzanspruch raufende dreijähr'ige Verjährungsfrist sind verjährt

DieHinweispf.lichtbestehtgrundsätz]ichbiszurBeendigungdesAuftrages
(vgl.VersR1984,663,665zu$51BRAO).DasSteuerberaterverhältn.iszwi.
schendenParteienendeteunstreit.igimseptemberlgTS;derMahnbeschejd
vom30.1?.lgS3wurdesomjterstnachAblaufderVerjährungsfristeinge-
rei cht.
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13 B5 Haftunqsgefah ren i n Bauherrengemei nschaften

- Treuhänder schl.ießt mit steuerberatungsgesell.schaft Vertrag über

d.ie Durchführung-äiner exte.n.n t't'itteivärwendungskontrol le

-SchadenersatzansprüchebeidoppelterAbbuchungvomBauherren-
konto

- Darlegung des Schadens

(0LG Karlsruhe, Urteil vom 28'2'1984 - Az' 8 U 184/83)

L eitsätze
'' 1.tDer Vertrag des Treuhänders mit e,iner Steuerberatungsgesetschaft zur Durchfüh-

rung einer externen M'ittelverwendungskontrolle begründet ke'ine unmittelbaren

vertragsbeziehungen m.it den Bauherren. D.ie steuerberatungsgeselrschaft'ist

Erfijllungsgehilfe des Treuhänders ($ 278 BGB)'

Der zwischen dem Treuhänder und der Steuerberatungsgeseilschaft abgesch'lossene

VertragüberdieexterneMjttelverwendungskontrollestelltkeinenVertragm.it
Schutzwirkung zugunsten der Bauherren dar'

Aus den Griinden:

Dem Landgericht 'ist darin be'izupf 1 i chten , daß zwi schen den Parte'ien ke j ne

vertrag'lichen Beziehungen bestehen. Es kam zwischen jhnen weder zum Abschluß

ejnes Treuhandvertrages, wobei d'ie X-AG (Treuhänderin) als vertreterin des

Kläqers (Bauherr und Anspruchsteller) aufgetreten wäre' noch zum Abschluß

I
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ejnes vertrages zwischen der X-AG und der Beklagten (steuerberatungsgesellschaft),

der den Kl äqer .in den schutzberei ch des vertrages (vertrag m'it Schutzwi rkung

Dritter) mitejnbezogen' hat

Ke'in Vertraq zw'ische n Bauherrn und S teuerberatungsg esel I schaft

Auch wenn man zugunsten des Kläqers unterstellt, daß im Juni 1981 zwjschen

der X-AG und der Beklagten dje Mittelverwendungskontrolle auch bezüg1ich

des Bauvorhabens des K]ägers vereinbart wurde und d'ie vertragliche Regelung

vom 3.6.198,| gleichfa'lls für d'iesen vertrag gelten sollte - d'ies wjrd vom

K]äger n.icht einmal behauptet -, kam zwischen den Parteien kejn vertrag

zustande.ZwarkönntederTextinZf.lAbs.lsatz2desVertragesvom
3.6.1981 "Auftraggeber s'ind die einzelnen Bauherren" zunächst dafür sprechen'

daß die Beklagte unmittelbare vertragspartnerin des K'lägers werden sollte'

wie aber bereits das Landgericht ausgeführt hat' diente dieser Satz 1ed'ig-

lich der Erläuterung. Diese ergibt sich ejnmal aus dem vorausgegangen Satz'

in welchem klargestellt ist, daß die X-AG Treuhänderin ist und für welches

Aufgabengebiet sie zum Treuhänder bestellt wurde' I'Jenn jm nächsten Satz dann

auch noch die Auftraggeber der x-AG genannt sind, ist dies lediglich d'ie

logische Folge. Ziffer 2 des vertrages beschreibt die von der X-AG gegenüber

den Bauherren übernommenen Aufgaben. In Zf. 3 Abs' 1 wird geregelt' daß d'ie

Beklagte'im Rahmen des bestehenden Treuhandvertrages und im Rahmen des nach-

stehend beschriebenen umfanges auftrjtt' Mit keinem wort kommt zum Ausdruck'

daßdieBeklagteanstellederX-AGVertragspartnerinderBauherrenwerden
soll.DadieBeklagteimRahmenderbestehendenTreuhandverträgetätig
werden sollte, beinhaltete die vereinbarung nichts anderes' als daß sich

d.ieX-AGzurErfü]lungihrerAufgabengegenüberdenBauherrene.inerSubunter-
nehmerjn bediente. H.ierzu war d'ie X-AG gem. $ 10 7f .1 des Treuhand- und

Geschäftsbesorgungsvertrages auch berechtjgt' Dafür' daß die Beklagte'ledig-

Ijch vertragspartnerin der X-AG werden sollte, spricht ferner' daß d'ie

gegenüber den einzelnen Bauherlen erhielt (vgl' Zf' 4 des Vertrages)' Hätte

die Beklagte unm'ittelbare vertragspartnerin der Bauherren werden sollen'

hätte es naheqeleqen, der Beklaqten unm'ittelbare Vergütungsansprüche gegen-

ijberdene.inzelnenBauherrenzuzugestehen.Tatsächlichteiltens.ichjedoch
dieX-AGundd.ieBeklagtedieanfa]lendenTreuhandgebühren
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und Steuerbe ratunqSg esel I schaft

Mit dem Landger.icht ist davon auszugehen, daß der zwischen der X-AG und der

BeklagtenabgeschlosseneVertragdenK]äqernichtindenSchutzbere.ichein-
bezog.EsistinLiteraturundRechtsprechunganerkannt,daßesVerträge
q.ibt,djeeineSchutzwirkungfUrDrittebewir!:!r(Larenz,schuldrechtAT
$ 17 II; putunOt/fttin'ichs ' geg' a3' Autf ' $ 328 Anm' 2 b; MünchKornrn'

Gottwald, 5 328 Rdnr' 61' 62; BGHZ 49' 340' 353; BGHZ 61' 227 ' 233; BGH

NJbl1976,1843,1844;8GH269,82,86).DieserVertragsschutzbeschränkt
s.ichaufPersonen,diedurchdenG]äub.igerm.itderLe.istungdesSchuidners
inBerührungkommenundbeidenenderGläubigerredlicherweisedamitrech-
nen kann, daß die ihm geschu]dete 0bhut in gleicher bjeise auch diesen Perso-

nenentgegengebrachtw.ird.blährendfrüherdieRechtsprechungdieseVoraus-
setzungennur,dannalsgegebenansah'wennzwischenGläubigerunddem
Dr.itten.inderRegelfamil.ien-,arbeits-,mietrecht]icheoderähnjiche
BeziehungenmitpersonenrechtlichemE.insch]agbestanden,wirdheuteaus-
nahmsweise e.ine Schutzwirkung zugunsten Dritter beiaht, soweit d'ies die

UmständedesEinze]fa]]esnachTreuundGlaubenrechtfert'igen.

Kein Vertra g zwl schen Treuhänderin X-AG

mit Schutzwi rkuno zug unsten des Bauherrn

Bez'iehungen P ersonenrechtl i chen E'i nschl ags bestehen zwischen dem Kläger und

der X-AG nicht. Nach Treu und Glauben rech tfert'igen vorf iegend aber auch

nicht d'ie Ums tände des Ei nzel f al I es d'ie Ann ahme eines Vertrages mit Schutz-

wirkung Dritter' Hi erbe'i i st zu berücks'ichti gen ' daß gerade die Unzuläng-

j i chkei t des Del iktrechts mit der unbefriedigende n Rege'lung der Gehilfen-

haftung tn $ est BGB der Grund für die Herausbildun g des Vertrages m'it

Schutzwirkung Dritter war' Durch den Vertrag m'it Schutzwi rkung Dri tter w'i rd

der geschädigte Dritte hinsichtlich der Haftung für H'i1 f sPersonen besserge-

stel 1 t. Vorliegend ist dieser Schutzzweck nicht vonnöten' Auch ohne d'ie

Annahme eines Vertrages rnt t Schutzwirkung Dritter haftet dem Kläger die

X-AG gem. S 278 BGB für feh lerhaftes Verhalten der Beklagten' Bei Zahlungs-

unfähigke'it könnte der Kläger ' h'ierauf hat das Landgericht be reits hingewie-

sen, a1le RegreßansPrüche der X-AG gegen die Beklagte wegen Pos'iti ver Ver-

ich d'ie Einziehung überweisen lassen' Da ein

I

tragsverletzung Pfänden und s
Verl anqen Treu und

ichender vertraq 1 icher Sc hu tz des Kl äqe rs besteht
hinre
Gl au ben nicht m'it Sch

wi rd.
daß auch e in Vertra
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Das 'im Tatbestand zitierte Schreiben der Beklagten vom 11 '6'198f in wel-

chem diese den K]äger davon verständigt, daß sie von der X-AG.als externe

Treuhänderin beauf tragt worden sej , und daß s je 'ihm al s Bauherrn versi -

chere, die Aufgaben m'it aller Gewissenhaftigkeit zu bearbe'iten' ist nicht

geeignet, eine vertragliche Haftung der Bek'lagten zu begründen' Dem Schre'i-

ben kann ied'iglich die gebotene Information des Kläqers beigemessen werden'

II. Darle q des Schadens

Selbst wenn man davon ausgeht, daß entgegen den obigen Ausführungen zwl-

schenderX-AGundderBek.lagtene.inVertragmitSchutzwirkungzugunsten
Dritter, wobei der Kläger der begünstigte Dritte 'ist' zustande gekommen

ist, kann der Kläger nicht Zahlung des begehrten oder eines geringeren

Betrages a1s Schadenersatz verlangen. sein vortrag ist nicht substantiert""

Der Kläger hat e'inmal für se'ine Behauptung,'im Dezember 1980 habe die

X-AG von se'inem Darlehenskonto bei der Bank einen Betrag in Höhe von

DM 74.560,-- für sich abgebucht, kejnen geeigneten Beweis angetreten' Der

von .ihm vorge'legte Kontoauszug der Bank ist ke'in geeignetes Bewejsmittel '
denn er enthält nur Zahlen, so daß sich daraus nicht erg'ibt' daß die

Beträqe als Vergütung für Zinsgarant.ie, Bürgschaftsgarantie, Gebühr für

Zw.ischenfinanz.ierung, Gebühr für Endfinanzierung, erste Rate Baubetreuungs-

gebühr und Treuhandgebühr d'ienen sollten, wie in der Berufungsbegründung

S.6, Ii,31, vorgetragen wurde. Darüber hinaus war die Bek]agte zu diesem

Zeitpunkt noch nicht vertragspartnerin der x-AG, so daß sie für ein etwa'i-

ges vertragswidriges verhalten der X-AG nicht Verantwortl'ich gemacht

werden kann
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Honorarzahl un durch Dritte von Pro visions-
14 I 85 Ab ren z un der

zahl un en an Steuerberater

Let tsätze:
1. Ein Anspruch auf Herausgabe von Prov

davon ausgegangen werden kann ' daß d

Gel der dazu veranl aßt werden konnte

sche'in erweckt wurde -' die interess

zu erfüllen und n'icht mehr obiektiv

(OLG Hamm, Urteil vom 23'11' J 983'Az' ?5 U 3?4182; LG Essen '
'X;: ;-ö"äoälai - stB 1eB3' 2oz)

'isionen rechtfertigt s'ich nur dann ' wenn

er Steuerberater durch d'ie Annahme der

- oder be'i den Mandanten e'in solcher An-

en der Mandanten nicht mehr gewissenhaft

und unabhängig fijr sie tät'ig zu sein'

Aufgrund der erneuten Vernehmung des Zeugen vermag

daß es sich be.i den Zahlungen an den steuerberater

Bauherrenmodel I e um persön1 ich bestimmte Vortei I e

BGB auch bei e'inem Geschäftsbesorgungsvertrag vom

ber herauszugeben sind' wenn er d'iese Vorteile im

2.EineBesorgn.isderfehlendenObjektivitätbestehtnicht'wennderMandant
weiß,daßderSteuerberatervone.inemDrjttenZahlungen.inErfüllungseiner-
des Mandanten - Verpflichtungen erhält'

Aus den Gründen:
der Senat nicht festzustellen'
anläßl ich der Ze'ichnung der

gehandelt hat, die nach $ 667

Beauftragten an den Auftragge-

Zusammenhang mit der Geschäfts-
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fijhrung erhalten hat und die Besorgnis besteht, er könnte dadurch veranlaßt

werden, die Interessen des Geschäftsherrn außer acht zu lassen (BGHZ Bd' 39'

s. 1 ff.).
Dje vom Zeugen geleisteten Zahlungen waren zwar der Höhe nach vom Kaufpre'is

der l,Johnungen bestimmt und stellten jeweils 2 % der gezeichneten Bauherrenmo-

del le dar, was auf den ersten Blick als berufsw'idrige \/ermittlungsprov'ision

angesehen werden kann. D'ie Zahlungen an den K]äger waren aber nach der Aussage

des Zeugen dazu bestimmt, die mit Ze'ichnung von Steuerbegünstigten Bauherren-

modellen verbundene Mehrtätigkeit der Steuerberater - u.a. Anderung der Steuer-

vorauszahlungsbescheide, Anträge zur Option zur Mehrwertsteuer - abzuge'lten,

und zwar, um eine Inrechnungstellung der Einzeltätigkeiten zu vermeiden pau-

schaliert nach dem iewejligen Zeichnungsbetrag. Dam'it sollten die an sich von

den Mandanten dem steuerberater zu vergütenden Leistungen abqegolten werden'

weshalb der Steuerberater seine ieweif igen Rechnungen auch auf die Mandanten

ausgestellt, wenn auch direkt dem Zeugen übersandt hat' Es'ist auch nicht unge-

wöhnl.ich, daß Honorare - pauschal.iert nach Stre'it- oder Geschäftswerten - abge-

rechnet werden, so daß bei der Zah'lung e'ines Prozentsatzes vom Betei'ligungsbe-

trag nicht zw'ingend von einer Provision ausgegangen werden kann'

Nach der Aussage des Zeugen hat dieser die Mandanten auch darauf hjngewiesen'

daß d.ie beim Steuerberater anfallende Mehrarbe'it von ihm bezahlt werde' (" " ')
Ejn Herausgabeanspruch aus $ 667 BGB rechtfer"t'igt siCh aber nur dann' wenn

davon ausgegangen werden kann, daß der Steuerberater durch die Annahme der

Gelder dazu veranlaßt werden konnte, oder bej den Mandanten ein solcher Anschein

erweckt wurde, die Interessen der Mandanten n'icht mehr gewissenhaft zu erfüllen

und nicht mehr obiekt'iv und unabhängig für sie tätig zu sein (BGHZ Bd' 39'

s. 1 ff.).
tine solche Besorgn'is besteht aber objektiv dann njcht' wenn der Auftraggeber

fiil -
en des

weiß, daß der beauftragte Steuerberater von e'inem Dritten
lungseiner-desAuftraggebers-Verpfl.ichtungenerhält.

Zahl ungen .in Er

Nach den Aussag

Zeu en kann aber nicht fes t estel I t werden daß der Steue rberater ohne W'issen
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r seine Täti qkeit im Zusammenhanq m'it
der Mandant en von dem Zeu qen Zahl unqen f ij

der Anlagebe ratunq erhal ten hat.

Dabei ist unschädlich, daß genaue Beträge nicht genannt worden s'ind' Es wäre

Sache der Mandanten gewesen, s'ich hjernach - entweder beim K1äger oder Zeugen -

zu erkundigen, wenn s'ie genauere Angaben erhalten wollten'

Unschädlich ist weiter, daß ein derartiger H'inwe'is nur anläßlich des ersten

Anlagegesprächs erfolgte, denn die Mandanten konnten n'icht annehmen' daß weitere

Anl ageverm'ittl ungen anders abgew'ickel t werden würden '

eise zur Prov'isions zahl ung an Steuerberater:tlei terf ührende Hi nw

1) Trrr Berufspfl ichtverletzung be'i Provisions-
annanme im Falle des Be'itritts von
Mandanten t, .iner-nUscftreibungsgesellschaft

2) Zur Haftung von Steuerberatern und ver-
oieichbarei Berufsangehörigen und zur
Fo't ge e'iner Prov'isionsannahme

3) Zur Verpflichtung, Provis'ionen an den

Mandanten zurÜckzuzahl en

4) :zur Frage der Sittenw'idrigkeit eines
Provis'ionsversprechens, dürch das ein
Baubetreuer e'inem Steuerberater Vergütung
dafür verspricht, daß der Steuerberater
i hm Kl i enten zufiihrt

5) Aufklärungspflicht des Steuerberaters bei"' öäpp.itatigi(eit und Honorarzahlung an ihn

LG Düsseldorf, Urteil vom

ä.z.tslt , Az. 42 stL 1 171:'
E-öt Abs.-4 Nr. 1 stBerG und

ür. z Äut. 1 Standesrichtl'i-
nien der Steuerberater

Nota Bene , SPezi al i nformat'io-
nÄn für st,euerberatende
Berufe, Januar 1984

LG Essen , Urte'i1 vom 16 ' 9 ' 1 982 'n. tft., StB 1983, S' 202

BGH. Urteil vom 23'10'1980;
r^[,'r igat , s. 90 = StB 1981 's. 96

LG Düsseldorf, Urteil vom

tä.3.1984, Az. 45 stL 10/83;
stB 1 984, s. 331

durch Dritte:
"Bei der Beratung von Mandanten-über steuer-
r-pJr.nä. Anlageo6jekte hat .der Steuerberater
r.iäriutt.llenl dai3 der Mandant. Schuldner
se'ines Honoraraniprucfrs ist, o! und welche
Vereinbarungen zw\schen ihm und dem Anlage-
uätti[ii.t uestär,en und welche Zahlungen der
Ä;i;s;;.;mittl.t d.* Steuerberater seleistet'
tugäiigt oder in Auss'icht gestelIt hat'"
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15 B5 Betrogene Kap i tal an'leger

-SchütztderSteuerberatungsvertragdenMandantengegen
M;;ip;iationen der Initiatoren?

-KeineBeratungspflichtzurrechtlichenGestaltungder
KaPi ta'lanl agegesel l schaf t

.VerjährungVonschadenersatzansprijchengegendenSteuerberater

.Be]ehrungspf]ichtdesSteuerberatersüberFeh]er.indene.igenen
Arbei ten

(LG Koblenz Urteil vom 17 'g'1984' Az' 11 0 659/83' n' rkr' )

Sie werden von Ihren Mandanten gelegentlich auf günst'ige Kapitalanlagemöglich-

keiten angesprochen. M'it welchen schwierigkeiten Sie sich auseinanderzusetzen

haben, wenn diese Kapitalanlage notleidend wird' zeigt der nachfo'lgende Fall '

Der Rechtsstrejt wurde in l. instanz zugunsten des steuerberaters entschieden'

DieEntscheidungsgründezeigenlhnenEinwendungsmöglichkeitenauf.

Die Mandanten hatten im Ma.i 1gg0 e.ine Beteiligung einer Grundstücksgemeinschaft

zum Zwecke der Errichtung e.ines Eislaufcenters gezeichnet und DM 50'000'-- auf

ein Treuhandkonto überwiesen'

Die Beteiligung war und ist wertlos' Das Projekt wurde nicht realisiert' D'ie

Gerder sind nicht mehr vorhanden. ursache hierfür sorlen unredliche Manipula-

tjonen gewesen sein'

Der Anspruch gegen den steuerberater wurde aus folgenden Gründen zurückgewiesen:
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1. Die Mandanten haben n'icht konkret vorgetragen, daß der Steuerberater das

scheitern des Proiektes an den unredlichen Man'ipulat'ionen der Treuhandge-

sellschaft hätte voraussehen können oder müssen. Ebenso wenig 'ist ersicht-

f ich, daß bei einer anderen vertraglichen Ausgestaltung des Kapitalanlage-

projektes der Schaden der Mandanten nicht eingetreten wäre.

2. Der Steuerberater war auch aus dem Steuerberatungsverhältn'is nicht ver-

pflichtet, d'ie Mandanten über die Ejnzelheiten der rechtl ichen Au sqestal tunq

ihres Beitritts zum Projekt Ejslaufcenter zu beraten. Zu d'ieser von den

Mandanten gewünschten umfassenden Beratung wäre er im übrigen gem' 5 1

Rechtsberatungsge setz auch garnicht berechtigt gewesen, da dje geforderte

Beratung njcht mehr jm Zusanunenhang m'it der Beratung über steuerrec htl i che

Fragen gestanden hätte.

3. Eine Haftung de s Steuerberaters weqen falscher Auskünfte kommt nicht in

Betracht, da das Schre'iben des steuerberaters, in welchem er auf d'ie Bete'i-

ligung hinwejst, im wesentljchen nur Vermutungen und al'lgemein geha'ltene

Anprei sungen enthält.

4. Selbst wenn man e.inen Schadenersatzanspruch beiahen würde, wäre dieser ver-

jährt ($ Og StBerG).

Veri ährungsbegi nn i s.t der Ei ntri tt des Schadens ' Di eser i st bere'its mi t
Beitritt zu dem Proiekt e'ingetreten, da die Anteile wertlos waren und sind'

Dem Steuerberater ist auch eine Berufung auf die Einrede der Veriährung

nicht deshalb unmöglich, wei.1 er pflichtwidrig eine "Aufklärunq qegen sfch

selbst,, unterlassen hat. Eine Aufk'lärungspfl'icht besteht nur dann, wenn der

Steuerberater den sc.hadenursächlichen Fehler kennt oder zumindest für wahr-

sche'inlich halten muß (BGH VersR 67, 5 ' g7g und VersR 68' S' 1042)' Der

Zusammenbruch des Anlageobjektes und dam'it die wertlosigkeit der Ze'ichnung

ist aber auf unredfiches verhalten der Treuhandgesellschaft zurljckzuführen'

l/\leshalb der steuerberater d'iese umstände kannte oder hätte kennen müssen'

wjrd von den Mandanten njcht vorgetragen'

E'i ne generel I e Verpfl ichtung des Steuerberaters ' Bes prec hunqe n und Schreiben
I äßt
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leichsam auf Verdac ht mi t "Rechtsmi ttel bel ehrun en" abzuschl'ießen

sich auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu

nicht herleiten.
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16 / 85 Neue Entscheidunq des Bundesqerichtshofes

- Haftung des Notars in Steuerfragen?
-ErmittlungundBelehrungüberSteuertatbestände?
(BGH Urteil vom 5.2.1985, A7'IX ZR 83/84 - OLG Bremen)

Leitsatz:
Ein Notar muß be'i der Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages nicht Tatsachen

ermittern, die fijr das eventueile E.ingreifen von Steuertatbeständen (hier $5 22,

Nr. 2 23 Abs. 1 Nr. 1a ESIG) von Bedeutung sein können'

Aus den Gründen:

Das Berufungsgericht geht zutreffend - und insoweit auch von der Rev'ision n'icht

angegriffen - von dem in ständiger Rechtsprechung des Re'ichsgerichts und des

Bundesgerichtshofs angenommenen Grundsatz aus, daß ein Notar nicht verpfl ichtet

ist, den an notariellen Amtshandlungen beteil.igten Personen steuerliche Beleh-

rungen zu erteilen. (.....)

Auch die Auffassung des Berufungsgerichts, daß ein Notar von s'ich aus auf die

Mög]ichkeit der Entstehung einer Steuerpfl jcht nur in den Fäl'len hinzuwe'isen

hat, in denen gesetz'l'iche Regelungen dieses vorschreiben (vgl' z'B' 5 13

ErbStDV ) , 'ist ri chti g
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Er muß aber nicht be'i .ieder Beurkundunq ei nes Grundstiickskaufvertraqes Tat-
sachen ermitteln, die auf den Zeitpunkt des von dem Veräußerer getät'igten
Erwerbsgeschäfts rücksch'ließen lassen. Andernfalls würde jm Rahmen des $ 17

BeurkG e'ine generelle Pflicht zum Hinwe'is auf eine mögl icherweise bestehende

besondere Steuerpflicht begründet, die dem Notar nur in besonderen Ausnahmevor-

schriften auferlegt ist.

Der Beklagte war auch be'i Erfül1ung seiner ihm in $ 21 BeurkG auferlegten Ver-
'lc ei nzusehen nicht gehalten, das Datum der an die

K1ägerin erfolgten Auflassung und den Inhalt des Kaufvertrages zur Kenntnis zu

nehmen, aufgrund dessen die Klägerin das Grundstück zu e'inem erhebljch niedri-
geren Prei s erworben hatte

Er muß insbesondere die Grundbucheinsicht njcht zum Anlaß nehmen, um den Sach-

verhalt für das eventuelle E'ingreifen von Steuertatbeständen zu ermitteln
(BGH, Urteil vom 22. April 1980 - Vi ZR 96/79 = LM Beurkc $ 17 Nr. 13 =

DNotZ 1 980, 563, 565).
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B5 Neue Entscheidun des Bundes eri chtshofs

- Umfang der Pflicht zur Sachverhaltsermittlung
am BeisP'ie1 des Rechtsanwaltes

(BGH, Urteil vom 15.1'1985 - Az' VI ZR 65/83' OLG Hamm)

e'i tsatz:
Ein Rechtsanwalt ist verpflichtet' vor einer Beratung seines Mandanten

verhalt, den er beurte'ilen soll, genau zu klären' Er darf allerdings au

R.icht'igkeit von Informat'ionen des Mandanten tatsächlicher Art vertrauen

den Sach-
f d'ie

Aus den Gründen:

In der höchstrichterl'ichen Rechtsprechung jst zwar " ' anerkannt' daß ein

Rechtsanwalt grundsätzl ich auf dje Richtigkeit von Informat'ionen selnes Mandan-

ten vertrauen darf und nicht verPfljchtet ist, eigene Ermitt'lungen und Prüfungen

darüber anzustellen, ob diese richtig s'ind (geH Urtei I vom 20 '6 ' 1960 III ZR

107 /59 VersR 1 960, 91 1 ). Das ist aber nur e'ine Ausnahme von der generel'len

Verpflichtung des Rechtsanwalts, vor einer Beratung seines Mandanten zunächst

den Sachverhalt, den er beurteilen sol1, genau zu klären' D'iese Ausnahme

betrjfft nur Informat'ionen tatsächlicher Art, nicht iedoc h rechtl iche Beurte'i-

lungen eines tatsächlichen Geschehens' oder wie im Streitfall des Umfanges

und Ausmaßes vertragl jcher Verpf'l ichtungen' die nicht ganz offensichtf ich sind'
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Insoweit ble'ibt der Anwalt verpflichtet, durch Befragen seines Mandanten alle
punkte tatsächl'icher Art bzw. dje Einzelheiten einer vertragl'ichen Gestaltung

zu krären, auf die es für die rechgiche Beurtei'rung ankommen kann (BGH Urteile

vom 21.11.1960 - IIi zR 160/59 - VersR tg6't , 134, 135; vom 28.9.1982 ' VI ZR

221/80 - VersR 1983, 34 und vom 29.3.1983 - VI ZR 172/81 - VersR 1983', 659)'

Der Anwalt muß nämlich damit rechnen, daß der Mandant derartige Beurteilungen

njcht verläßlich genug allein vornehmen kann, weil ihm entsprechende Erfahrun-

gen und Kenntnisse fehlen.
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1B 85 Neue Entsche'idun qdesB undesgeri chtshofs

- Kausalzusammenhang zwischen Fehlberatung des Notars und

Steuerschaden
- Schutzbereich des 5 19 BNot0

(BGH-Urteil vom 14.3.1985 Az': IX ZR 26/84' OLG Cel1e)

Leitsatz
Der adäquate Zurechnungszusammenhang einer unrichtigen' steuerrechtlich nac

teiligen Beratung durch einen Notar, als deren Fo'lge e'in veräußerungsgewinn

für Entnahme aus einem Betrjebsvermögen angefallen ist, wird nicht dadurch

unterbrochen, daß der Beratene später den Betrieb aufgibt'

Aus den Gründen:

1. bis 3.

4. a) Der Ursac henzusammenhang im 'logischen Sinne 'ist gegeben' Ohne die

Grundstücksübertragung wären d'ie Einkommen- und Gewerbesteuer für das

Jahr 1976 nicht so hoch festgesetzt worden' Der Ursachenzusammen-bgng

hen, daß die Kläqe rin sich entschloß, den

h-

wurde nicht dadu rch unterbroc
Ei nkommen steuerbescheid nicht anzufechten. Dadurch kann sie allenfalls
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e'ine weitere Ursache für die steuerliche Mehrbelastung gesetzt haben.
Das ändert nichts daran, daß (auch) Oie Amtspf]ichtverletzung des

Beklagten dafür ursächlich war. Entsprechendes gilt für die ebenfalls
unterbliebene Anfechtung des Gewerbesteuerbescheids, auf die das Beru-
fungsgericht nicht eingegangen ist.

b) Mit "Unterbrechung der Ursachenkette" ma g das Berufungsgericht freiIich
- entsprechend einem verbreiteten, aber unzutreffenden Sprachgebrauch -
d'ie Unterbrechung des rechtlichen Zurechnungszusammenhangs zwischen Amts-
pflichtverletzung und Schaden gemeint haben. Im Z'ivilrecht haftet der
Schädiger nämlich n'icht für alle nachteiligen Folgen, die in einem'log'i-
schen Ursachenzusammenhang mit seinem Verhalten stehen. Er kann nur für
die "adäquaten" Folgen verantwortlich gemacht werden (BGHZ 3, 261). Ein

adäquater Zusammenhang besteht, wenn eine Tatsache im allgeme'inen und

njcht nur unter besonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und

nach dem regelmäßigen Ver'lauf der D'inge außer Betracht zu lassenden
Umständen zur Herbeiführung eines Erfolges gee'ignet war. Er kann

fehlen, wenn der Geschädigte oder ein Dritter in völlig ungewöhnlicher
und unsachgemäßer l,lejse in den schadenträchtigen Geschehensablauf ein-
greift und eine weitere Ursache setzt, die den Schaden erst endgültig
herbeiführt (vg]. BGHZ 3,261,268;57,25;27 f; 63, 189, 191 f; BGH,

Urteil vom 27.6.1963 - II ZR 112/62, VersR 1963, 824,825; vom

21.1.1964 - VI ZR 45/AS, VersR 1964,408, 409; vom 3.10.1978 - VI ZR

253/77; LM BGB 5 249 Bb Nr. 26).

Auch der adäquate Zusammenhang kann h'ier aufgrund der bisherigen Fest-
stellungen n'icht vernejnt werden. Das Berufungsgericht geht davon aus'
daß der durch die unrichtige Auskunft des Beklagten in Gang gesetzte
Geschehensablauf bis zum Erlaß des Einkommensteuerbescheides 1976 -
entsprechendes müßte für den Gewerbesteuerbescheid 1976 gelten - adäquate
Folge der Amtspflichtverletzung ist. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu

beanstanden. Nach dem Urteil des BFH vom 28.2.1974 lag es nahe, die Ver-
äußerung des Grundstijcks, sowejt es für den Bäckereibetrieb genutzt
wurde, als eine den Gewjnn der Klägerin erhöhende Entnahme von Betriebs-
vermögen ($5 q nUs. 1 Satz 1 und 2, 5 Abs. 5 - früher Abs. 4 -, 6 Abs. 1

Nr. 4 EStG) zu behandeln. Es war deshalb nicht außergewöhnlich, daß der
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Steuerberater der Klägerin und die Steuerbehörden die Grundstücksüber-

tragung entsprechend veranlagten. Selbst wenn jn diesem Zusammenhang

bei der Beurteilung der Frage, ob die Grundstücksveräußerung hier aus-

nahmsweise keine Entnahme darstellte, bei der Bewertung der Entnahme

oder der Behandlung des Vorbehaltsnießbrauches Fehler unterlaufen sein

sollten (vgl. dazu unten), wäre das nicht so ungewöhn1ich, daß dadurch

der adäquate Zusammenhang unterbrochen wäre.

c) Aufgrund der bisherigen Feststellungen läßt sich die Schadenzurechung

auch nicht mit der Begründung verneinen, der von der K1ägerin behauptete

Schaden falle jetzt n'icht mehr in den Schutzbereich des $ 19 BNot0.

Richtig ist, daß nur für solche Schadenfol en Ersatz verlan t werden

kann, die innerha'lb des Schutzbereichs der verletzten Norm lieqen. Der

geltend gemachte Schaden muß innerhalb des Schutzzwecks der Vorschrift
'liegen; es muß sich um Folgen handeln, die in den Bere'ich der Gefahren

fallen, um derentwillen die Rechtsnorm erlassen wurde (BGHZ 27 ' 137,

140). Notwendig ist ein'innerer Zusammenhang mit der durch den Schädiger

geschaffenen Gefahrenlage, nicht nur eine bloße zufällige äußere Ver-

bindung (BGHZ 57,137,142). Das gilt auch für dje Haftung aus $ 19

BNoto (geHz 70,374,377; BGH, Urte'il vom 8.12.1981 - VI ZR 164/80,

NJI^J 1982, 572, 573).

Hier geht es um die Amtspflicht des Notars, einem Beteiligten, den er
im Zusammenhang mit einem Urkundsgeschäft steuerljch berät, keine

unri chti n, unklaren oder nicht erkennbar unvol'l ständi qen Auskünfte

zu erteilen. Sie soll den Beteiligten gerade vor der Gefahr schützen'

im Vertrauen auf die Auskunft das Rechtsgeschäft vorzunehmen und dadurch

steuerliche Nachtejle zu erleiden. Es ist nicht auszuschließen, daß sich

hier eben diese Gefahr zum Nachteil der Klägerin verwirklicht hat. Nur

v,,enn es zuträfe, daß sie die steuerljche Mehrbelastung des Jahres 1976

bewußt nicht durch Anfechtung der Steuerbesche'ide beseit'igt hatn weil
diese Belastung sonst 1979 infolge der Betriebsaufgabe angefallen wäre
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und sie glaubte, für d'ie Belastungen des Jahres 1976 vom Beklagten
Ersatz fordern zu können, könnte es an dem notwendigen inneren Zusanmen-

hang zwischen Schaden und Amtspflichtverletzung fehlen.

Anmerkung:

Bei fehlerhafter Beratung über einen schäd'igenden Steuerbescheid trifft den

Mandanten der Vorwurf des Mitverschuldens, wenn er durch ebenfalls fehlerhafte
Hinweise seines neuen Steuerberaters die Erfolgsaussichten einer Klage gegen

den Steuerbescheid falsch einschätzt, so daß Rechtskraft eintritt. 7ur Kausali-
tät bei einem gleichartigen Fehler zweier Berufskollegen: Gerling Informationen
l3l83 und 18/84.
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19 / 85 Neue Entscheidung des Bundesqerichtshofs

- Schuldhafte Verletzung der Belehrungspff icht ljber Fehler jn
den eigenen Arbeiten

- Einwand unzulässiger Rechtsausübung gegenüber der Veriährungs-
einrede wegen anderer Prozesse

(BGH-Urte'il vom 26 .2.1985 Az. VI 7R 144/83)

-T
i

::

r!l

:

Leitsatz
UnterläBt es 'e'in Rechtsanwalt, seinen Mandanten auf einen Regreßanspruch gegen

sjch selbst und dessen Verjährungsregelung hinzuweisen, so kann es ihm'im Falle
der Verjährung dieses Anspruchs nur dann versagt sein, die Veriährungseinrede
zu erheben, wenn der Verjährungse'intritt auf der Verletzung der Hinwe'ispff icht
beruht. ldurde der Mandant während oder nach Mandatsende,aber noch rechtzeitig
vor Ablauf des Primäranspruchs,anderweitig über die Regreßfrage anwaltlich
beraten, so kann die Verjährungseinrede allenfalls aus anderem Grund mit dem

Argl i stei nwand bekämpft werden.

Aus den Gründen:

2
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b. ) Schul dhafte Verl etzung der Bel ehrun spf I jcht über Fehlerin den e'igenen

Arbe'i ten

Die Kläqer können die von den Beklagten erhobene Veriährungseinrede entge-
gen der Ansjcht des Berufungsgerichts auch nicht mit einem sogenannten

"sekundären" Schadenersatzanspruch zu Fall bringen.

aa.) Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH steht dem Mandanten e'ines Rechts-

anwalts gegen diesen ein solcher Anspruch allerdings grundsätzlich immer

zu , v,/enn di eser es schul dhaf t unterl äßt , den Mandanten auf den gegen 'ihn

bestehenden Schadenersatzanspruch und dessen Veriährung hinzuwe'isen und

deshalb die Verjährung des Primäranspruchs e'intritt (vg1. zuletzt Senats-

urte'il vom 8.5.1984 - VI ZR 1'56/82 - VersR 1984, 665 = Gerling Informat'io-
nen 13/84, Leitsatz). Der Anwalt hat den Mandanten dann nach $ 249 BGB so

zu stellen wie er stehen würde, wenn er richtig belehrt wäre (Senatsurte'il

vom 8.5.1984 - aaQ; Rinsche, Die Haftung des Rechtsanwalts und des Notars,
Rdn. I, 125; Vgl. auch BGHZ 83, 17,27 zum "sekundären" Anspruch gegen

e'i nen Steuerberater).

bb.) Das Berufungsgericht konnte auch rechtsfehlerfrei davon ausgehen, daß es

zumindest für den Erstbeklagten während der Mandatszeit wahrscheinlich
gewesen ist, daß er ejnen Fehler gemacht hatte, der zu einem Schaden der
Kläqer führte, so daß er zu einem entsprechenden Hinweis verpfljc'htet war.

Der erkennende Senat hat zwar Bedenken, hierfür mit dem Berufunqsqericht
robe Fahrlässi keit zu fordern und damit die Schwelle für die Entstehun

eines "sekundären" Ersatzanspruchs sehr hoch zu setzen. Djese Voraussetzung

wi rd näml ich im a1 1 gemeinen schon dann erfüllt sein, wenn es sjch ejnem

sorgfäl ti q arbei tenden Rechtsanwa I t "aufdränqe n" mußte. einen zur Schaden-

entstehung führenden Fehler qemacht zu haben. Jedoch sind die Beklagten

durch die strengeren Anforderungen des Berufungsgerichts nicht beschwert.

Ein durch den unterlassenen Hinweis auf die eigene Schadenersatzpflicht
entst,andener "sekundärer" Ersatzanspruch verwehrt es iedoch im Stre'itfall
den Beklagten n'icht, die Veriährungse'inrede zu erheben, da die K1äger

bereits 'lange Zeit vor Ablauf der Verjährungsfrist des Primäranspruchs von
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ihren neuen Anwälten über diesen Anspruch und d'ie Verjährungsregelung

beraten worden s'ind. Der versäumte H'inweis auf den Regreßanspruch und dessen

Verjährungsregelung versagt dem Anwalt im Falle der Veriährung dieses

Anspruchs über den "sekundären" Ersatzanspruch dje Veriährungse'inrede nur,
soweit der Verjährunqsein trjtt auf der Verletzung der H'in 1 icht beruht
(Senatsurteil vom 20.5.1975 - IV ZR 138/74 - VersR 1975,907,909). Diese

Voraussetzung kann nur dann erfüllt sein, wenn der Mandant innerhalb der

Verjährungsfrist des Primäranspruchs überhaupt ke'ine ausreichende recht-
liche Belehrung erhält. Demzufolge hat der erkennende Senat im Urte'il vom

8.5.1984 (aa0) d'ie Belehrungsbedijrftigkeit des Mandanten und die Belehrungs-

pflicht des Anwalts verneint, wenn der Mandant bis Mandatsende wegen der

Regreßfrage anderweit'ig anwaltlich beraten wjrd (vgl. auch Senatsurteil vom

23.3.1971 - VI ZR 177/69 - VersR 1971,669,671 für die Haftung eines

Notars und BGH, Urteil vom 20.1.1982 - IVa ZR 283/80 - VersR 1982,397,
398 = Gerling Inforrmationen 6/82 für die Haftung eines Steuerberaters). tst
diese anderweitiqe Beratun q noch rechtzeiti q vor Ablauf der Verj ährunqs -

frist erfolqt, so kann sich der Anwalt trotz vorheriqer Versäumunq des Hin-

wei ses auf das Lei stunq sverwel qerunq srecht des 5 222 BGB berufen (BGH,

Urteil vom 2A.1.1982 - IVa ZR 283/80 - aaO).

N'icht anders kann es sein, wenn der Mandant nach Mandatsende, aber immer

noch rechtzeitig vor Ablauf der Verjährung des Primäranspruchs, Kenntnis

von der Schadenersatzpflicht des Anwalts und der Veriährungsregelung des

5 51 BRA0 erhält. Auch bei solcher Gestaltung kann nicht davon ausgegangen

werden, daß ein etwaiger Verjährungse'intritt auf der Verletzung der Beleh-

rungspf'licht beruht. Damit steht auch in derartigen Fä1len kein

"sekundärer" Schadenersatzanspruch der Erhebung der Verjährungseinrede ent-
gegen (vgl. auch gLG Köln, StB 1983, 76,77, m. Anm' Späth)'

c E'inwand unzulässi qer Rechtsausübu nq qeqenüber der Veriährun qse'inrede weqen

anderer Prozesse

Der dem Kläger zustehende Schadenersatzanspruch 'ist iedoch im Streitfall
dennoch durchsetzbar, da sich die Beklagten gemäß 5 242 BGB nicht auf die

eingetretene Veriährung berufen können. Dies hat - im Ergebnis zu Recht -

)
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bereits das LG angenommen. 14"ird ein Rechtsanwalt wegen Verletzung anwalt-

l'icher Pflichten auf Schadenersatz in Anspruch genommen und regt er an'

w.ie die Beklagten dies'in ihrem schre'iben vom 9.3.1981 vor Ablauf der Ver-

jährung des Primäranspruchs getan haben, den Ausqang anderer Prozesse abzu-

warten, so kann, wenn sich der Mandant darauf ejnläßt, der E'inrede der

Verjährung der tinwand der unzulässjgen Rechtsausübung entgegenstehen'

Denn er darf in einem solchen Falle darauf vertrauen, seine Ansprüche

würden, wenn njcht befriedigt, so doch nur mit sachlichen Einwendungen

bekämpft werden (vgl . Senatsurte'il vom 1 -2.1977 - UI 7R 43/75 - VersR 1977 '
617,619 m.w.N.). Der Mandant muß al I erdi ngs al sba ld nach Beendigung di eser

Stre'itverfahren von sich aus di e Sache w'ieder auf qrei f en (vgl ' OLG Cel I e '
VersR197B,1119).DashabendieKlägermitdemSchreibenihrerAnwä Ite
vom 4.11.1981 getan. Nach Erhalt des Schreibens vom 24'11'1981, in dem die

Beklagten Schadenersatz endgijltig verwejgerten und d'ie Kläqer auf den

Klageweg verwjesen haben, konnte diesen dann nach ständiger höchstrichter-
I icher Rechtsprechung nur noch ejne nach den gegebenen Umständen und der

Bjlligke'it zu bemessende - in aller Regel kurze - Frist zur gerichtlichen

Geltendmachung ihrer Ansprüche zugebi'11 igt werden (vgl. Senatsurteile von

1.2.1977, aa0; vom 12.2.1978 - VI ZR 78/77 - VersR 1978, 521 und vom

8.5.1984 - VI ZR 143/82 - VersR 1984, 689, 690= Gerling Informat'ionen

13/84 Leitsatz). Im Hinblick darauf, daß die Beklagten ihr Schreiben vom

24.11.1981 aber an d'ie Anwälte der K1äger richteten, so daß diese erst

ein-ige Zeit nach Eingang des schre'ibens in der Anwaltskanzlei Kenntn'is

von dessen Inhalt erhalten konnten, haben die Klä-cer auch djese Frjst mit

ihrer kurz nach den Wejhnachtsfeiertagen am 29.1?.1981 bej dem LG einge-

reichten Schadenersatzkl age gewahrt'

ti
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20/85 Neue Entscheidung des Bundesg eri chtshofs

- Verjährungsbeginn von schadenersatzansprüchen-wegen Nach-
üäsiÄiungiLos[.n der Buchführung gegebenenfalls vor Außenprüfung

- veriährungsbeginn bei Außenpriifung nach,beendetem Mandats-
ver[ältnii unä Unmaßgebl ichkeit des Mandatsvertrages

(BGH-Urte'il vom 6.2.1985 - Az' IVa ZR 82/83' oLG Düsseldorf '
Gerl ing Informationen 19/83)

Leitsatz:
unabhängig davon, ob das vertragsverhältnis mjt dem steuerlichen Berater been-

det ist, entsteht im Fall einer überarbeitung der fehlerhaften Buchführung

oder sonstigen Arbeit des (früheren) steuerlichen Beraters der.Schaden in

aller Regel in dem Zeitpunkt, in welchem für den Steuerpflichtigen Korrektur-

kosten notwendigerweise anfall en.

Aus den Gründen:

0b und in welcher Höhe ein Steuerpfficht'iger Steuern zu zahlen hat, richtet
sich zunächst einmal nach dem Steuerbescheid, der se'inerseits häufig der Steu-

ererklärung entspricht und 'in aller Regel die Buchführung des Steuerpflicht'igen

zugrunde legt (S 15g A0 1gl7). Die Außenprüfung erm'ittelt die steuerlichen

ti
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Verhältnisse des Steuerpflichtigen zu seinen Gunsten oder zu se'inen Ungunsten

($ 199 A0 1977) genauer. Von ihr steht nicht fest, ob, wann und mit welchem

Ergebn.is sie durchgeführt wird. r,lird sie durchgeführt, dann werden njcht selten

ergangene Steuerbescheide geändert oder Steuern anders festgesetzt' als es der

bjs zur Außenprüfung vorl iegenden Steuererklärung entspricht' Aufgrund

einer Außenprüfung ergangene Steuerbescheide können nur ganz ausnahmswe'ise

geändert werden (5 173 Abs. 2 A0 1g77). Also genießen solche Steuerbesche'ide'

auch soweit sie fehlerhaft den steuerpflichtigen begünstigen, schon vor dem

Ablauf der Festsetzungsveriährung ($5 tog ff. A0 1977) erhöhten Bestands-

schutz. Deshalb kann in aller Rege'r erst nach dem Abschluß der Außenpriifung

gesagt werden, ob und in welcher Höhe dem Steuerpflichtigen durch von se'inem

steuerlichen Berater zu vertretende Fehler der Buchführung schaden entstanden

ist oder entstehen wird. Das gilt nicht nur für Schäden in Gestalt von höher

festgesetzten Steuern (BGHZ 73, 363) oder nicht mehr anerkannten Steuerver-

günstigungen (vgl. zu solchen auch Senatsurte'il vom 20'1'1982 - IVa ZR 283/80 -

LM SteuerberatungsG Nr. 15 = VersR 1982,3g7 = Gerling Informationen 6/BZ)'

Es gilt in 91e'icher l^leise fijr Schäden in Gestalt von Aufwendungen durch die

sonst drohende, auf der fehlerhaften Buchführung oder sonstigen Arbeit des

steuerlichen Beraters beruhende Steuermehrbelastungen vermieden oder vermin-

dert werden (vgl . zu solchen Kosten Senatsurte'il vom 24.2'1982 - IVa ZR 296/80 -

LM SteuerberatungsG Nr. 17 = VersR 1982, 496 j Gerling Informationen 11/82)'

Es gilt unabhäng'ig davon, ob der steuerl'iche Berater im Zejtpunkt der Außen-

prüfung noch in einem vertragsverhältnis mjt dem steuerpflichtigen steht und

we.iter, ob bereits vorher eine Steuererklärung besteht und we'iter, ob bere'its

vorher eine Steuererklärung abgegeben und das Fjnanzamt tätig wurde oder

nicht. Die Unmaßgebl ichkeit der Auftra q sbeend i qunq entsP rach dem erklärten

ri

rr'

rL

''I

l,li I len des Gesetz bers, der bewu ßt e'ine von 5 51 BRAO abwe'ichende el un

getroffen hat (BGHZ 83 , 17 , 20).

D'ie erwähnte Rechtsprechung erwägt allerdings' erst nach dem negativen Ergeb-

nis der Außenpri,jfung bestehe Grund, das wesentl jch von gegenseitigem Vertrauen

geprägte Vertragsverhä1tnis zwischen dem Steuerpflicht'igen und seinem steuer-

l.ichen Berater zu stören. Damit ist aber njcht der Beginn der Veriährungs-

frist mit dem Ende des Vertragsverhältnisses oder iedenfalls mit der späteren

jl
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Aufdeckung von Fehlern des steuerlichen Beraters 91e'ichgesetzt. Denn erst
die Außenprüfung ergibt - wie ausgeführt - verb'indl'ich, ob überhaupt und

gegebenenfalls jn welcher Höhe ein Schaden aus mögficherwejse schon früher
erkannten Fehlern des ausgeschiedenen Beraters erwachsen jst (BGH-Urteil vom

18.6.1979 - VII 7R 257/78 - LM SteuerberatungsG Nr. 9 = NJtl 1979,2211; vgl.

auch BGHZ 83,328,333/334 = Gerling Informatjonen 14/82). Nach alledem kann

d.ie von der Revision mit Recht erhobene Rijge vernachlässigt werden, die Fest-

stellung des Berufungsurte'ils zum Kündigungszeitpunkt (1.12.1977) stehe jm

14iderspruch zum in Bezug genommenen unstreitigen Parteivorbringen (1.2.1977)'

Das d.ie Verjährungsfpist in Gang setzende Ere'ignis ist demgemäß in Fällen

di eser Art regel mäßi g ei n "Akt des F'inanzamtes " (Senatsurte'il e vom 20. 1 . 1982 -

IVa ZR 283 und 293/80 unter 2.c) cc) bzw. I.2. a.E. - LM SteuerberatungsG

Nr. 15 und Nr. 16 = VersR 19BZ 397,398 und 399 = Gerling Informat'ionen

6/gZ und l/BZ). Waren im vorliegenden Fa11 zwar Steuererklärungen eingereicht,
hatte aber das Finanzamt noch keinen Steuerbesche'id erlassen, dann fehlt es

ohnehin an e1nem solchen die Verjährungsfrist in Lauf setzenden Akt. Hatte

dagegen das Finanzamt aufgrund der vom Beklagten gefertigten Buchführung und

Steuererklärungen bereits Steuerbescheide erlassen, und war - wegen der Außen-

prüfung vom F'inanzamt beanstandeten Fehler - die Abänderung der Steuerbe-

scheide zuungunsten der Klägerin zu erwarten, dann war die Beanstandung jener

Akt. Deshalb gelten - h'ier ist die jm Senatsurteil vom 24.2.1982 (lVa ZR

296/80 - LM SteuerberatungsG Nr. 17 = VersR 1982,496 = Gerling Infornntionen

11/gZ) unter 3. d) noch offenge'lassene Frage zu entscheiden - auch im letzt-
genannten Fall die seit der Entsche'idung BGHZ 73,363 maßgeblichen Grundsätze'

Demqemäß entsteht 'im Fall einer Überarbeitung der fehlerhaften Euchführung

oder sonstigen Arbeit des (früheren) steuer lichen Beraters der Schaden in al ler
Reqel in dem Zeitpunkt, jn welchem für den Steuerp flichtiqen durch dessen

Auftraqs ertej1unq an einen Dritten oder eigene Korrekturarbeit die Korrektur-

kosten notwendi gerwei se anfallen. Dieser Zeitp unkt kann be'i entsPrechender

Fal I qestal tun q auch schon vor der Außenprüfunq I i eqen.

t
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85 Veriährunq von Schadenersa tzansprüche n qeqen l^li rtschaf tsprüfer21 /
- Treuhandvertrag

(ote uunchen urteil vom 19.12.1984, Az. 15 U 4675/83'
LG München I )

Leitsätze:

1. Schadenersatzansprüche des lvlandanten aus e'inem Treuhandvertrag zwischen

ihm und dem tJirtschaftsprüfer verjähren in fünf Jahren gemäß 5 5l a t,|Po'

2. Eine schuldhafte unterlassung der Belehrung des Mandanten über Fehler in

den eigenen Arbeiten und den Lauf der veriährungsfrist ist nicht gegeben,

wenn das Landgericht einen regreßbegründenden Fehler des t^lirtschafts-
prüfers verne'int hat.

Aus den Gründen:

Zu 1.:

Bei dem Treuhandvertrag der Beklagten (wP-Gesellschaft) mit der A-KG vom

?3./2g.12.1972 und bei dem Schriftverkehr der Parteien handelt es sich um

Tätigkeiten der Bek'lagten, "welche d'ie Beratung und hlahrung fremder Interessen

in wirtschaftl'ichen Ange'legenheiten zum Gegenstand haben", insbesondere um
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treuhänderische Verwaltung im Sinne von $ 43 Abs' 4 Nr' I und 4 WPO' Die

Beklagte ist eine |'lP-Gesellschaft. solche Tätigkeiten sind mit dem Beruf ver-

einbar (t^lP0 a.a.0. iVm' $ 56WP0)'

Schadenersatzansprüche der Krägerin aus sorchen zwischen ihr und der wP-Gesell-

schaft bestehenden vertragsverhärtnissen verjähren in fünf Jahren von dem Zeit-

punkt an, an dem sie entstanden sind ($ 51 a t,lPO)

Die Fünfiahresfrist hat mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung der

t,lPo und anderer Gesetze vom 20'8'1975 (BGBI' I' S ' 2258)' durch das der $ 51 a

l,lP0eingeführtwordenist,begonnen.DasGesetzisteinenTagnachderVerkün.
dung am 23.8. 1975, also am 24.8.1975 in Kraft getreten' Bei der Abkürzung von

verjährungsvorschriften durch ein neues Gesetz ist Artikel 169 Abs' 1 EGBGB ent-

sprechend anzuwenden. Die ab 24.8.1975 laufende, weder nt-n:T*t" noch unter-

brochene, veriährung ist mit dem 23.8'1980 vollendet' Auf die.einschläqige

Rechtsprechung des BGH in den Urteilen vom 26'2'1981 (NJW 1981' S' 1518) und

vom21.4.1gB2(NJt,l19B2,S'1988=Gerlinglnformationenl4/82)wirdBezug
genommen.

7u2

ihre Haf verneint hat.

I.
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22 / 85 Neue Entscheidunq des Bundes qeri chtshofes

- Unterlassene rechtzeitige Klageerhebung
- l^lie hätte das Gericht entsch'ieden?

(BGH, Urteil vom 26.3.1985, Az.: VI 7R 245/83)

Aus den Gründen:

Für die Frage, ob und welcher Schaden dem K'läger aus dem Verstoß des Beklagten
gegen seine Pflichten als Konkursverwalter entstanden ist, kommt es darauf an,
welchen Verlauf d'ie Dinge bei pflichtgemäßem Verhalten des Beklagten, ...,
genommen hätten und wie sich die Vermögenslage des Kläqers dann gesta'ltet hätte.

Hängt dies davon ab, wie die Entscheidung eines Gerichts ausgefallen wäre, so
'ist, ..., nach ständ'iger Rechtsprechung des BGH nicht darauf abzustellen, wie
dieses Gericht tatsächlich entschieden haben würde, sondern darauf, wie es nach
Ansicht des über den Schadenersatzanspruch erkennenden Gerichts richti qerwei se
hätte befinden müssen (BGHZ 1972, 328, 330 mwN; zur Entscheidung von Behörden
vgl.BGH Urteil vom 11.6.1981, III ZR 34/80, VersR 1981,851,853).

Selbst wenn die damal'ige Auffassung des seinerzeit für die Entsche'idung.zuständi-
gen Gerichts klar und zweifelsfrei zu Tage liegt, so kann ihr, falls sie sich
aus gegenwärtiger S'icht des für den Ersatzprozeß zuständigen Richters als unrich-
tig darstellt, für die Ermittlung des zu ersetzenden Schadens keine Bedeutung
zukommen (RG DRiz 1933, Teil II, 728; BGHZ 1972,328, 332).

Da dem Kläger im Wege des Schadenersatzanspruchs nicht mehr zugesprochen werden
darf, als das worauf er rechtmäßi Ans ruch hat hilft ihm der Nachweis, daßD

er den Vorprozeß gewonnen haben würde, a'llein nicht, falls erin jenem Prozeß
nur unter Verletzung des Rechts hätte obsiegen können (BGH aaO.; l,,leber LM

$ zge ZPo Nr. 13).
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23 / AS Haftung des Steuerberaters

- M'itverschulden des Mandanten wegen Unterzeichnung einer
ungeprüften Steuererk'l ärung

(0LG Düsseldorf, Urteil vom 21.3.1985 Az.: 18 U 182/84)

Leitsatz:
Unterschreibt der Auftraggeber eine von seinem Steuerberater gefertigte unvo11-
ständige und deswegen fehlerhafte Steuererklärung ungeprüft, so trifft ihn
jedenfalls dann ein Mitverschulden, wenn er nicht zuvor eine eindeutige und um-

fassende Information des Steuerberaters sichergestel'lt hat und diesem 1ed'iglich
zur Last fällt, daß er Hinweise auf einen dem Auftraggeber günstigen steuerrecht-
lichen Sachverhalt aus vorhandenen schriftlichen Unterlagen und der beiläufigen
Außerung einer Gehilfin des Auftraggebers nicht zum Anlaß genommen hat, den Sach-
verhalt aufzuklären und im Rahmen des Besteuerungsverfahrens geltend zu machen.

Anmerkunq zum Mitverschulden des Mandanten bei Bericht'i qunqsantraq qem. 5 .l73 A0

Die Pflicht zur Prüfung der vom Steuerberater vorgefert'igten Steuererklärung
durch den Mandanten wird sowohl von den Finanzgerichten als auch vom Bundesfinanz-
hof bejaht. Diese befassen sich mit der Frage der Prüfungspfl icht im Rahmen des
groben Verschuldens im Sinne des $ 173 Abs. 1 7t.2 A0, wenn der Mandant die
Berichtigung eines bestandskräftigen Steuerbesclleids zu seinen Gunsten bean-
tragt. t'J'ir verwei sen insoweit auf die Gerl'ing Informationen 14/81 und die dort
abgedruckte rechtskräftige Entscheidung des FG Münster vom 30.3.19S1, Az.t l/UI
4290/77 mit Anmerkung.
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24 / 85 llqugqberatung oder Rechtsberatung?

(OLG Düsseldorf, Urtejl vom 9.5.1985, Az.: 18 U 257/84)

Leitsätze:
1. Die einem Steuerberater gemäß 5 33 StBerG offenstehende Hilfeleis tung in

Steuersachen ist auf die Unterstützung des Steuerpflichtigen gegenüber der
Finanzverwal tung beschränkt.

2. Die überprüfung der steuerberatenden Tätigke'it eines anderen Steuerberaters
zum Zwecke der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen des Mandanten ist
zumindest dann unerlaubte Rechtsberatung gemäß 5 1 RBerG, wenn der Steuerbe-
rater bej der Anspruchstellung se'ines Mandanten unmittelbar mitwirkt.

Aus den Gründen:

Eine Hilfeleistung in Steuersachen setzt voraus, daß eine Unterstützung bei der
Bearbeitung fremder Steuerangelegenhe'iten und der Erfü'llung steuerlicher Pflich-
ten erfolgt. Steuersachen sind daher auf die Rechte und Pflichten des Steuer-
pf1 ichtigen qeqenüber der Finanzverwaltunq beschränkt und müssen in unmittelbarem
Zusammenhang mit einem noch bevorstehenden Besteuerungsvorgang stehen. Diese Vor-
aussetzung war bei der Tätigkeit der Klägerin im Zusammenhang mit der Geltendma-
chung einer Schadenersatzforderung des Beklagten und seiner Ehefrau gegen die
Steuerberater A und B n'icht gegeben.

:
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Auch wenn Te'ile der diesbezügljchen Tätigkeit der Klägerin, sowe'it es sich

etwa um Bilanz'ierungsarbeiten handelte, für s'ich betrachtet zulässig waren, so

ändert djes nichts an der Unzulässigkeit der gesamten im Ergebnis auf die Erlan-

gung von Schadenersatz gerichteten Tät'igkeit der Klägerin (vgl. BGHZ 70' 12,

17). Die Bilanzüberprüfung diente nämljch lediglich der Vorbereitung der vom

Geschäftsführer der Klägerin schrift'lich vorbereiteten und mündlich vorgetrage-

nen Anspruchstel I ung.

Anmerkunq:

Die unzulässige Rechtsberatung führt zur Nichtigkeit des Mandatsvertrages, so

daß auch ein Vergütungsanspruch des Steuerberaters nicht gegeben ist (5 134 BGB)'
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25/Bs Berufshaft pff ic htvers i che runq

.KeinVersicherungsschutzbe.iwissentlicherPflichtverletzung
(s+zt.6AVB)

(LG Aachen, Urteil vom 19'3'1985 Az': 10 U 72/84' nicht rechts-
kräfti g )

Leit sätze:
1. Jeder Steuerberater weig, daß Steuererklärungen innerha lb bestimmter Fristen

abzugeben sind'

2. Die wiederhorte Nichtbeachtung von Fristen bzw. die n'icht rechtzeitige Beantra-

gungVonFristverlängerungenbegründendenVorwurfw.issentl"icherPf]ichtver-
'letzung .

Aus den Gründen:
für HaftPfl ichtan-

ichen von Gesetz, Vor-

urch sonstige wissent-

DerSchaden,dessenDeckungh'ierinfragesteht,beruhtdarauf,daßdervNdie
steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben bzw. beantragte und gewährte Frist-

verl ängerungen überschritten hat'

Nach 5 4 II 7f. 6 AVB besteht Versicherungsschutz nicht

sprüche wegen Schadenverursachung durch wissentliches Abwe

schrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers oder d

1 i che Pf I i chtver'l etzung '
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Jeder Steuerberater wei$, daß Steuererklärungen 'innerhalb best'immter Fristen ab-

zugeben s'ind. Ist er derart mjt Mandaten - oder hier mit anderen Tät'igkeiten -

überlastet, kann er die zu tätigende Arbeit deshalb also nicht erled'igen' so

s jeht er zwangsräuf.ig schätzungsveranlagungen des FA a'rs verspätungsfo'rge auf

sich zukommen.

Dabei bedarf es zur Ausfür1ung des Merkmars uwissentrich" nicht der w'illentli-

chen Einbeziehung des Erfolges des pflichtwidrigen verhaltens (oLG rarlsruhe

VersR 78,338,339), auch nicht.in Form des Eventua]vorsatzes, sondern es genügt

subjektiv das Bewußtsein des vN, gesetz-, vorschrifts- oder pff ichtw'idrig zu

handeln (BGH VersR 60, 691 /92)'

Ein blol3es "versehen" des vN kann in Anbetracht dessen' daß das FA mehrfach an-

mahnte und schätzte, ausgeschlossen werden. Das Nichtbeachten der Erklärungs- .'

fristen durch den Steuerberater wegen ,,überrastung oder aus anderen Gründen" hat

dasOLGFrankfurt(VersR77,82g)sogara]svorsätzl'icheHerbeiführungdesVers.i-
drerungsfalles i.S. des 5 152 VVG angesehen'

Im Zur Entscheidung stehenden Fail ist jedenfa'ns von e'inem w'issentrichen verhal-

ten des vN im o.a. Sinne auszugehen. H'ieran vermögen die Ausführungen der Kläger'

diewohlaufeinkrankheitsbedingtesUnterlassendesVNhinzielen,nichtszu
ändern,daderdiesbezüg]icheVortragunsubstantiert.ist.

Anme rkunq:

Vg.l.auchOLGDUsseldorfVersR1981,S.621=Ger].inglnformat
ionen 7 /80;

OLG Frankfurt VersR 1977, S' 829;

OLG Koblenz VersR 1980, S' 643'

ZudenPf]ichtendesSteuerberatersbe.iArbe.itsüberlastung:
LG Stuttgart Gerling Informat'ionen 13/83 mit Anmerkung'
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26/ 85 Zuqang von Geschäftspost

(LG Oüsseldorf , Urteil vom 1.2.1985, Az.: 22 S 317 /84)

Leitsätze:

1. Dem Empfänger von Postsendungen ob'liegt es, den Empfangsbereich so zu gestal-
ten, zu organ'isieren und zu überwachen, daß gewährleistet ist, daß die
Geschäftspost ihn erreicht. Andernfalls wird er so behande'lt, a1s ob ihm

Postsendungen zugegangen sind.

Z. Werden seit Jahren fast täg1ich Falschsort'ierungen jm Postfach - wegen einer
F'irma mit 91e'ichem Namen - beanstandet, hat es der Empfänger der Postsendung

zu vertreten, wenn er, statt auf die normale Postzustellung durch den Brief-
träger zurückzugreifen, das Postfach aufrechterhält.

83



::iF
t-
!,.

Juli 1985
'i

ii
,t

i
I
I27 B5 Haftunq des Steuerberaters

- Unzulässige Lohnsteuerpauscha'l ierung

(LG Duisburg, Urteil vom 23'4'1985 Az' : 11 O 570/82)

Leitsätze:
1. Bei fehrerhafter Lohnsteuerpauscharierung von Aushirfskräften und anschl ießen-

der Steuerfestsetzung durch die Betrjebsprüfung gemäß der Lohnsteuerklasse VI -

hat der Mandant darzulegen und zu beweisen, welche Aushilfskräfte bereit gewe-

senwären,eineLohnsteuerkartederKlasselvorzu]egen.

z. Die Kosten des Steuerberaters, der während der Durchführung des Rechtsstreits

zur Darlegung des Schadens in Anspruch genommen wurde' sind nur im Kostenfest-

setzungsverfahren berücks ichti gungsfähi g'

Aus den Gründen:

7u1 Die Kläger haben schlüssig und nachvollziehbar dargelegt' daß sie von

den Aushilfskräften, die mehr als DM 700,-- monatlich verdienten' eine

Lohnsteuerkarte gefordert hätten, hätte der Beklagte s'ie darauf hinge-

wiesen, daß insofern eine Einzelermittlung der Lohn- und Kjrchensteuer

notwendig war; d'ies gilt insbesondere anges'ichts der erheblichen unter-

schiede zwjschen der versteuerung nach Lohnsteuerklasse VI (ohne Lohn-

steuerkarte) und I (Lohnsteuerkarte für kinderlose Ledige). o'ie Kläger
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haben allerdings nur bezüg1ich der im Urte'ilstenor genannten Aushilfs-
kräfte beweisen können, daß d'iese auch bereit und in der Lage gewesen
wären, eine Lohnsteuerkarte zumindest der Klasse I vorzulegen. Bei dieser
Kräften handelt es s'ich ausnahmslos um Studenten bzw. Schüler, bei denen
der Anscheinsbeweis dafür spricht, daß sie in keinem weiteren Arbeitsver-
hältnis standen und deshalb 'in die Lohnsteuerklasse I hätten kommen

können. Hjns'ichtlich der übrigen Aushilfskräfte dagegen mußte die Klage
durch Teilurte'i1 abgeweisen werden, weil d'ie Kläqer weder dargelegt noch
unter Beweis gestellt haben, daß diese auf Verlangen eine Lohnsteuerkartr
zumindest der Klasse I hätten vorlegen können. Die K1äger haben'insoweit
njcht ausschließen können, daß diese Aushilfskräfte neben ihrer gelegent.
lichen Tätigkeit in ejnem anderen festen Lohnverhältnis standen, für das
sie ihre Lohnsteuerkarte benötjgten. Insoweit fehlt es an der Darlegung,
daß den K1ägern auch bezüg1ich dieser Kräfte durch die fehlerhafte Pau-"
schalierung der Steuern und die anschließende Einstufung in Steuerklasse
VI ein Schaden entstanden ist.

7u 2.: Steuerberatungshonorar

Die von den Klägern geltend gemachten Steuerberatungskosten konnten 'ihner
nicht zugesprochen werden, da es sich'um Partejauslagen in dem anhängiger
Verfahren handelt; die Kosten können nur im Kostenfestsetzungsverfahren
berljcks ichti gt werden.

Anmerkung zur Erstattunq von Steuerberatungskosten:

Die Kosten ejnes während des Prozesses von einer Partej privat beauftragten Sach- 
I

Iverständigen sjnd'in der Regel nicht als notwendig im Sinne $ 91 Abs. 1 Satz 1

ZPO und damit nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Eine Ausnahme hiervon kann vorliegen, wenn die Partei ohne Sachverständigenhilfe
nicht'ihrer Darlegungslast genügen kann oder wenn ein hinreichender Anlaß zur
sachkundjgen Prüfung e'ines vom Gericht eingeholten Gutachtens bestand (vg1.0LG Kö1
Beschl uß vom 1 4.3. 1 984 - 17 W 99/84) .
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28/85 hJi edere'insetzunq in den vorheriqen Stand

- Verschulden für Fristversäumn'is bei schriftlichem Rechtsmittel-
auftrag mit falscher Angabe über Zustellungszeitpunkt
am Beispiel des Rechtsanwalts

(BGH, Beschluß vom 17 .4.1985 - IV b ZB 136/84)

Le'i tsatz
Der erstinstanzliche Prozeßbevollmächtjgte, der einem Berufungsanwalt schriftl'ich
ejnen Rechtsmittelauftrag erteilt, 'ist verpflichtet, das von seiner Büroange-

stellten aufgrund der Handakten gefertigte Auftrag sschrejben, in dem Angaben über
den Zeitpunkt der Urte'ilszustellunq enthalten sind, von der Unterze'ichnung e'loen-

verantwortlich auf die Richtiqkeit dieser Anga ben zu überprüfen, auch wenn in den

Handakten der Zeitpunkt der Urteilszustellung und das Ende der Rechtsmittelfrjst
richt'ig festgehalten sind (Aufgabe vom BGH, Beschluß vom 22.10.1958 - IV ZB 210/58

LM $ 232 ZPO Nr. 40 = NJI,J 1959, 46).

Anmerkunq:

Der Antrag auf !,liedereinsetzung in den vorherigen Stand muß darlegen, warum Sie

an der Verhinderung der Frist kejne Schuld traf.

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr für Rechtsanwälte festgeschrieben, daß bej e'inem

schriftlichen Rechtsmittelauftrag an einen Kollegen vor der Unterzeichnung die
Richtigkeit der Angaben über den Ze'itpunkt der Urteilszustel'lung geprüft werden

!,

!
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muß, wenn ein Mjtarbeiter dieses Auftragsschre"iben gefertigt hat. Diese Ver-

pflichtung kann man ohne weiteres auf Steuerberater und hl'irtschaftsprüfer über-
tragen, die e'inem Berufskollegen oder einem Rechtsanwalt einen schriftlichen
Rechtsmittelauftrag erteil en.

l,leiterführende Hinweise zu W'iedereinsetzu sfraqen:

Prüf ungsschema für ordnungsgemäßen
t^J'i edere i n setzun gs ant ra g

Nachweis des Finanzamtes ijber Aufgabe des
Besche'ides zur Post

Nachwejs des Steuerbenaters über Zugang
cies Schreibens beim Finanzamt

Ordnungsgemäße Fri stenkontrol I e

Büroversehen des Mandanten

Gerl ing Informationen
26/84

Gerl ing Informationen
02/83

Gerl j ng Informati onen
23184

Gerl ing Informationen
23/84

Gerl j ng Informat'ionen
03/83

B7
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29 / AS Beweislast des Steuerberaters bei angebl'iche r Verl etzung von

.
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peratungspfl icht ?

- Krjtjk an der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs

(OLG Cel1e, Urteil vom 18.4.1984 - 3 U 304/83, n'icht rechtskräftig)

Leitsätze:
1. Es entspricht a'llgeme'iner Meinung und gefestigter Rechtsprechung, daß grund-

sätzl'ich der Gläubiger die Tatbestandsvoraussetzungen der Schlechterfüllung zu

beweisen hat.

2. Hat der Mandant die Beratungsleistung eines Steuerberaters entgegengenommen, so

trifft ihn die Beweislast dafür, daß eine ordnun gsgemäße Erf ül 'l ung ni cht vor-
1 iegt.

Aus den GrUnden:

Mithjn ist die Behauptung des Klägers, der Beklagte habe jm Rahmen einer steuerli-
chen Beratung ei nen der Lage nach gebotenen gez'ie1 ten H j nwei s unterl assen , n'icht
bewiesen worden. Im Gegensatz zur Auffassung des IV-a-Zivjlsenats des Bundesge-
richtshofs (NJI^J 1982,1516 = l^lM 1982, 556; Leitsatz 4) meint der Senat, daß die
Folgen dieser Beweislosigkeit der Kläger zu tragen hat:
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il a) Der IV-a-Zivilsenat begründet seine Auffassung, die er auf einen im Tatsäch-

lichen vergleichbaren Fa11 angewendet hat, damit, daß denienigen, der sich
arif die Erfül1ung ejner vertragl'ich übernommenen Beratungs- oder l'linweis-
pfl icht berufe, die Bewejslast fiJr die Erfül1ung dieser Pfl jcht treffe; das

gelte auch dann, wenn aus einer Njchterfijllung Schadenersatzansprüche herge-

leitet werden. Letzteres entspricht sjcherlich allgemeinen Grundsätzen des

Bewe i s rec hts :

Irer Gl äubi ger , der aus der Nichterf ii1 1 ung oder der ni cht rechtzei ti gen Erf ül 
,,',i

lung Rechte herleitet, muß nicht dle Njchterfijllung oder dje nicht rechtzei- :ii

tige Erfü11ung bewe'isen, sondern der Schuldner, der s'ich auf Erfijllung beruft, 
,

muß d'iese beweisen (Baumgärte1 , Handbuch der Beweislast im Privatrecht, '' 
':li

BGB $ 362 Rdn. 4; Rosenberg, Die Bewejslast, 5. Aufl . (1965), 5 27 I. 2.), 
'j'

wobe'i allerd'ings die gemäß 5 363 BGB angeordnete Bewejslastumkehr für den 
ifr

Fall zu beachten jst, daß der Gläub'iger eine ihm als Erfijllung angebotene {i
lä

Lei stung al s Erf ü.l1 ung angenommen hat . 
ii,j$

Indessen i.Jberzeugt der Ausgangspunkt des IV-a-Zivilsenats nicht, daß'im Rahmen iji$

eines Geschäftsbesorgungsvertrages, der d'ie Verpflichtung zu einer umfassen- iä$

den steuerljchen (oder anwaltlichen) Beratung zum Inhalt hat, sei es, daß der 
i,i$

dahingehende Auftrag al lgeme'in ist (Beratung 'in al len steuerl ichen oder recht- 
iilä

lichten Angelegenheiten eines Mandanten), sei es, daß das Mandat gegenständ- :ifi

'lich abgegrenzt ist (Beratung im Zusantmenhang mit einem Jahresabschluß, e'inem .lifr

bestimmten Geschäft, einer Rechtsangelegenheit oder einem Rechtsstreit), i.0.. 
L ii:[

fehlerhaft unterbl'iebene Hjnweis auf ejne bestimmte steuerrechtl'iche Frage' .liifi

ein Problem oder Rjsjko rechtlich als Njchterfül1ung'im Sjnne vorstehend 
;iif;

erörterter Beweislastregel zu qual if iz'ieren se'i . Denn auch 'im Beweisrecht ist 
li1{

zwischen der N'ichterfül1ung und der nicht rechtze'itigen Erfü11ung einerseits 
iii,.!

und der Schlechterfüllung andererseits zu unterscheiden (Rosenberg, a.a.0. 'lf-
riii

5 Zl Ii.). Es ist sicherl'ich richtig, daß z. B. der Rechtsanwalt, der mit der 
,i1{

fristgerechten Einlegung der Berufung betraut ist, diese Vertragspfl icht 
lfii

n jcht nur schl echt, sondern i.iberhaupt nicht erf ül I t hat ' wenn er die Beruf ungt- 
i[i{

flist (schuldhaft) versäumt hat: Er schuldete eine bestimmte Handlung, d'ie 
ii|ü

völlig unterblieben und nicht nachholbar ist. Anders liegt es beim mehr oder 
iffi

weni ger umfassenden Beratungsauftrag. Auch h'ier kann es geschehen, daß die it$
rtl$

'li$
;.F;

;$i

i'$Bej



Beratung völlig unterbleibt, weil z, B. eine dafür vereinbarte Frist ljber-

schr-itten wird. In der Regel ist die Fallgestaltung aber derart, daß der

Berater eine mehr oder weniger große Zah'l von für die Entschließung seines

Mandanten erheblichen Fragen zu prüfen und zu beantworten hat; schon be'i

e.inem relativ einfachen vongang, wie er hier vorliegt, nämljch der veräuße-

rung eines geu,erblich genutzten Grundstijcks, sind nicht nur Fragen der Grund-

erwerbssteuer, SOndern auch der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu

prijfen. Die Beratungsleistung kann dabej nicht - und nach Auffassung des

Senats schon gar n'icht bei wesentl'ich komplexeren Tatbeständen w'ie der Prüfung

ejnes Jahresabschlusses eines größeren Unternehmens oder der Führung e'ines

umfangreichen Rechtsstreits - 'in voneinander isol'ierte Ejnzelhinweise aufge-

spal ten werden. Das folgt aus der rechtl 'ichen 
Q ual 'ität ei nes derart'igen Ver-

trages a I s Geschäftsbesorgun c svertrag mit Dienstvertragscharakter. Der

Dienstverpflichtete, der z. B. körperliche Arbeit schuldet, schuldet dabe'i

im Sinne der Vertragserfüllung - njcht die nicht'ige und vollständige Ausfi.ih-

rung jedes Handschlags; er schuldet vielmehr e'ine als Einhejt anzusehende

Di enstl e'istung . Unterläuft dem Dienstver I i chtete n h'ierbei ei nmal ei n Fehl er

so hat er insoweit se'ine Leistunqspfl icht schl echt erfül I t, di e Voraussetzun-

gen für dje Annahme einer Nichterfül1ung oder n'icht rechtzeitigen Erfü 'l 'lung

liegen jedoch njcht vor. Es entspricht allgemeiner Meinung und gefestiger

Rechtsprechung, daß grundsätzl ich der Gläubiqer d'ie Ta tbes tands vora us setz un -

qen der Schlechterfüllunq zu beweisen hat (statt aller: Palandt/He'inrichs'

BGB 43. Aufl., vorbem. vor $ 249 Anm.8 c,5 282 Anm.2 a m.w.N. ), unbe-

schadet dessen, daß bei bestjmmten Geschehensabläufen und auf bestimmten

Rechtsgeb'ieten dem Gläub'iger Bewe'iserleichterungen b'is hjn zu ejner Beweis-

lastumkehr zugute kommen können. Der Senat vermag nach alledem dem genannten

urteil des IV-a-Zivilsenats des Bundesgerichtshofs nicht zu folgen'

b)

c) Hinzu kommt, daß die Rechtsprechung des IV-a-Zjv'ilsenats des Bundesgerichts-

hofs - jedenfa'lls die Anwendung dieser Rechtsprechung auf den Sachverhalt

des urtejls vom 24.3.1gg2 (a.a.0.) und auf den vorliegenden Fa]1 - nur schwer

m1t der Norm des g 363 BGB zu vereinbaren'ist. Wie ausgeführt worden ist
tung 'in de
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(oben a)), b'ildet die Beratungsl ei s

90

r Regel eine nicht teilbare



Einheit: Der Mandant oder Klient nimmt sie als Ganzes hin und trifft dann

se'ine Ent schl.ießung.DerSenatistdeshalbderAuffassUng'daßdann lvenn

sich der Mandant oder Klient mit einer nicht erkennbar unvollständ'i gen Bera-

tung aboefunden, diese hingenommen und ke'ine weiteren Fragen mehr g estel I t
hat, also beide Vertragsteile diese Le'istung als erbracht ansehen der

l4andant oder Kl 'ient als Gläubiger tlie jhm angebotene Leistung im Sinne des

5 363 BGB als Erfül1ung angenommen hat' Es entspricht ständ'iger Rechtspre-

chung, daß der Gläubiger die Leist'rng n icht als eine tadellose annehmen muß'

sondern daß es genügt, daß er sie als i m wesentl ichen schuldgemäße Erfü1 lung

angenommen hat (statt aller: Palandt/He inrichs, d.d.0. , $ 363 Anm ' 2) ' Diese

Annahme al s Erf ül 1 ung 'ist ei n tatsächl i cher Vorgang, ke'in Rechtsgeschäft'

so daß die Umkehr der Beweislasto die da nn gem. 5 363 BGB eintritt, durch

Anfechtung nicht rückgängig zu machen 'ist. Sel bst wenn man a lso eine unvoll-

nach Sachl aqe notwend'iQeF , Iezielter Hinweis
ständj ge Beratunq, der e'in

so mijßte man dann, wenn der
fehl t, al s Ni chterfül I un ual'ifiz'ieren würde,

'innerhal b derer die ser Fehl er q eschah , al s
Gl äubi ge r die Beratung sleistunq,
Erfü1 1 ung angenommen hat, ihm dje Bewe islast dafür aufbürden, daß eine ord-

nungsgemäße Erfül1ung n'icht vorgelegen hat. Auch dann müßte die Klage abce-

wiesen werden.

Anmerkunq:

Gegen das urteil des OLG Celle wurde Rev'is'ion bej BGH eingelegt. Der

IV-a-Senat des BGH wjrd Gelegenl',ä'it-r,uü.n, se'in.Urtejl vom 24'3'1982 erneut

zu überprüfen, in""äi.r,.t er-dem-Sieuätueiater die Beweislast für die
Etdi i rng uon Hi nwe'i spf 

.l 'ichten auf erl egte '

r,,Jir hatten bereits in der Gerl inq Information 3/85 auf ein neues Urteil des

VI. Senats vom 16.10.1984 hing"ti.iän, in att für einen Anwaltsvertrag ebenso

ä^iräniäaän wurde w'ie durch das OLG Celle'

l^J.ir werden über das Ergebnis der Entsche'idung des BGH kurzfristig berichten'

Zu Fragen der Beweislast für einen Steuerschaden verwe'isen wir auf die
Gerling intormaiiänän-ÖlAS una däi dort widergegebene BGH-Urteil vom

28. 1 f .igeq, IV-a-ZR 224/82.
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30/ 85 Steuerl i che Bel ehrung durch den Notar

(OLG Hamm, Urteil vom 25.10'1984 - 28 U 89/84)

Leitsätze:
1. Gibt der Notar von s'ich aus steuerliche Auskünfte, so iiegt das innerhalb

se.iner Amtstätigkeit, für d.ie der Notar haftet, wenn die Auskunft obiekt'iv

fal sch i st -

2. Der Notar ist verpflichtet, sich entweder anhand der ständigen Rechtsprechung''

des Bundesf .inanzhof s zu i nf ormi eren oder den Mandanten zur K]ärung d'ieser Frage

an einen Steuerfachmann zu verweisen'

Aus den Griinden:

a) Unric ht'i qe "s teuerl iche Auskunft

Aufgrund der im Senatstermin durchgeführten Bewejsaufnahme ist davon auszugehet

daß der Beklagte (Notar) dem K1äger anräßr'ich der Beurkundung des Grundstücks-

kaufvertrages vom 26.3.1g80 (uR-Nr. 38/80) eine farsche steuerriche Auskunft

erteil t hat.
Zumindest hätten die vom K1äger erkennbar verforgten steuerr"ichen Belange dem

Beklagten Anlaß geben müssen, den K1äger darauf hinzuweisen, daß be'i Abschluß
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di eses notari el I en Vertrages GrunderwerbSsteuern anfal I en könnten ' IrJenn

er kei ne steuerl 'i chen Aus kiin fte erteilen konnte oder wol I te, hätte der

Bekl a te den Kl ä er we der bes tehenden Bedenken vor der end

ufvertrages an e 'inen Steuerf ach mann verweisen müssen. In der
ül ti Proto -

kol I i erung des Ka

Erte.ilungderfalschenAuskunftbzw..indemUnterlassen
weise ist eine Amtspflichtverletzung i' S' v' 5 19 Abs'

BGB zu sehen.

b) Bel ehrunqspf I icht gem . S 17 BeurkG

Grundsätzlich obliegt dem Notar gegenüber den bei ihm zur Beurkundung eines

Rechtsgeschäfts ersch.ienenen parteien gem. g 17 BeurkG al lerd jngs led'ig'lich

d.ie Pfljcht, deren Inljllen richtjg zu erfassen' vollständ'ig und rechtswirksam"

zu beurkunden sowie rjber die rechtljche Tragweite des Geschäfts zu belehren'

N icht zur rechtlichen Tra eite eines zu beu rkundenden Rechts s chäfts hö-

ren dessen steuerrec htlichen Folqen. Gibt der Notar i edoch von s'ich aus

Amtstäti gkei t , f ür d'i esteuerliche Auskünfte, so liegt das innerhalb seiner

der Notar haftet, wenn die Auskunft obiektiv falsch ist' Dies gilt umso mehr'

wenn besondere Umstände gegeben sind, die dem Notar Anlaß zu der Besorgnis

geben müssen, e'inem Vertragsbeteiligten drohe deshalb ein Nachteil ' weil er

sich wegen mangelnder Kenntnis der Rechtslage oder von sachumständen' die

die Beurte.ilung des beurkundeten Rechtsgeschäfts für se'ine vermögensjnter-

essen beeinflussen,einer Gefährdung d'ieser Interessen nicht bewußt ist
(BGHZ 58,343,348). Dem Käufer eines Grundstijcks kann insofern ein Schaden

drohen, a1s er bei se'inem Entschluß, das Grundstück zu dem vom verkäufer

der gebotenen Hin-
1 BNotO i.V.m. $ 839

geforderten Preis zu e

befreiung gewährto obg

Erkennt dies der Notar

rwerben, davon ausgeht, ihm werde Grunderwerbssteuer-

lejchdiesbezügl.ichzum.indestZweifelbestehen.
so 'ist er nach $ 17 Abs. 1 S. 2 BeurkG ve fl i chtet ,

uf die Gefahr h'inzuwe lsen, der Käufer I aufed'ie Beteil iqten went gstens a

Gefahr daß e'ine Grunderwerbssteuer fl icht entstehe denn es 'ist ei ne der

w'ichti sten Auf aben des Notars, die Beteil i en eines von 'ihm zu beurkun-

denden Vertraqes vor sol c hen Gefahren zu bewahren (ggHz 64,246, 254;

BGH DNotZ 1g7g,228; NJW 1980, 2472; VersR 1983'

1981, 360, 361; VersR 1982, 910 und Urteil vom 10

181, 182; OLG Hamm VersR

.1.1984 - 28 U 125/83, S.3).
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c) Pflicht des Notars zur Kenntn'is der BFH-Rechts prech ung

Der Beklagte hat auch schuldhaft gehandelt. Bei entsprechender Anwendung
der ihm obliegenden Sorgfalt hätte er eine fehlerhafte Auskunft vermejden
können. Der Beklagte wäre verpfljchtet gewesen, sich entweder an Hand der
ständ'iqen Rechtsprechun g des Bundesfinanzhofs über dje Voraussetzun gen des

$ 17 GrdEStG zu jnformieren ( vgl . BGH MDR 1984, 458) oder den Kläger zur"
K1ärung dieser Frage an einen Steuerfachmann zu verweisen. Das Verschulden
des Beklagten liegt darjn, daß er nicht so vorgegangen ist.

Anmerkung

Zur Notarhaftung in Steuerfragen: vg'l . BGH vom 5.2.1985 - Az. IX ZR 83/84 -
Gerl ing Informationen 16/AS

I
I

I
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Der Mandant hat nach gewonnenem Regreßprozeß keinen Kostenerstattungsanspruch

gegen den Steuerberater wegen der Zahrung der präm'ie für eine Zusatz-Haftpflicht-

versicherung seines Rechtsanwalts b'is zur Deckungssumme von DM 5 MiO" aUch wenn

er andernfalls eine Haftungsbegrenzung von DM 500'000 hätte akzeptieren müssen'

August 1 985

31 B5 HaftPfl i c htprozeß qeg en Steuerberater

-SchadenwegenZahlungderVersicherungspräm.iedesRechtsanwa
'lts?

(LG Hamburg vom 3'9'1984 - Az' 75 0 69/84 - rechtskräftig)

Le itsatz:

Aus den Gründen:

Nach den Regeln über die prozessuare Kostenerstattung kann die K1äge.in die h'ier

streitigenBeträgen.ichtverlangen,dennnachherrschenderMeinungbrauchenvon
der obsiegenden partei eines Rechtsstreits vere'inbarte Sonderhonorare nach 5 91

Abs.2satzlZPOnichtvonderunter]egenenParte.ierstattetzuwerden;das
heißt, nur die Gebühren des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind erstat-

tungsfähig, die die obs.iegende parte.i .ihrem Rechtsanwart nach der BRAGeb0 schul-

den würde, wenn sie ke'ine besondere vereinbarung über die Vergijtung getroffen

hätte(0LGCelleinNJt^l1969,328,32g;OLGMünchen.inNJW1961,612n.w.N.).

;

,

i

i'
t:
I

l

L

i
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Das bedeutet im vorl'iegenden Fal I , daß die K'lägerin die aufgrund besonderer

Vereinbarung ihrerseits.gezahlten Mehrprämien für die Haftpf'lichtversicherung
ihrer Prozeßbevollmächtigten nicht im l^lege der Kostenerstattung im Rahmen

des $ 91 ZPO hätte mit Erfolg geltend machen können.

Die Kammer sieht ke'ine Veranlassung, im vorliegenden Fa11 eine weitergehende

materyielle Kostenhaftung des Beklagten für die hier fraglichen Aufwendungen

der Klägepin anzunehmen, Soweit die K1ägerin s'ich darauf beruft, daß

aufgrund der fehlerhaften Beratung durch den Beklagten bei richtiger B'ilanzie-

rung der auf s'ie dazukommenden Mehrsteuer eine Überschuldung vorgelegen habe,

die es nicht zumutbar habe erscheinen lassen, eine Haftungsbegrenzung der
prozeßbevollmächt'igten auf DM 500.000,-- zu akzeptieren oder andere Berater

einzuschalten und die dazu geführt habe, daß sie einen m'it Sicherhejt von neu

zu beauftragenden Anwälten geforderten Vorschuß nicht hätte leisten können,

vermag djeses Vorblingen nicht zu e'inem anderen Ergebnis zu führen. Denn wenn

nach den Grundsätzen der prozessualen Kostenerstattungspflicht selbst dann nur

d'ie gesetzl'iche Vergütung des Rechtsanwal ts, n'icht aber eine höhere verein-
barte Vergütung zu erstatten ist, wenn die obsiegende Parte'i keinen geeigneten

Rechtsanwa'lt gefunden hätte, der jhre Vertretung zu der gesetzlichen Vergü-

tung ijbernahm (gLG Celle in NJW 69,329), so muß nach Ansicht der Kammer auch

gel ten, daß eine zusätzl ich vere'inbarte Gebiihr auch dann al s n jcht erstat-
tungsfäh'ig anzusehen bleibt, wenn der Geschädigte - hier dje K'lägerin - nur

aufgrund e'iner Sondervereinbarung über die Gebühren'ihren langiährigen
Prozeßbevollmächtigten hätte behalten können.

Die Kammer vermag nicht zu erkennen, inwiefern die Situation der Überschul-

dung für sich genommen dem entgegenstehen könnte. Zu Recht weist der Bek'lagte

darauf hin, daß e'in Zusammenhang zwischen der behaupteten Überschuldung

ejnerseits und der Frage der Auswahl des Anwalts andererseits unm'ittelbar
nicht besteht.

Die Kammer folgt auch nicht der Vermutung der K1ägerin, daß jn einer schwieri-
gen Situatjon, wie sie s'ich für die Klägerin ergeben haben mag, sicherlich
ejn Vorschuß be'i Beauftragung eines anderen Anwalts mit Sicherheit zu zahlen

gewesen wäre.gffenbar verlangten auch ihre damaligen und jetzigen Prozeßbe-

vollmächt'igten für dje Mandatsfortführung jedenfalls keinen Vorschuß, als
diese von der wirtschaftlichen Situat'ion erfuhren.
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32/ 85 Veriährung von Schadene rsa tzan s P rüchen qegen Steuerberater

am Beis iel der Anwaltshaftun

- ldann entsteht der sogenannte "sekundäre" Schadenersatzanspruch?

- Veriährt der SekundäransPruch?
(Anäerung der Rechtsprechung des BGH)

(BGH-Urtejl vom 23.5.1985 , A7. IX ZR 10?/84, OLG Köln)

Leitsätze

2

Der Sogenannte "sekundäre" SchadenersatzanSpruch qegen einen ReChtSanwalt

kann nur durch eine neue schuldhafte Pflichtverletzung entstehen. D'ie den

Regreßfa11 auslösende Pfl ichtwidrigke'it kann daher nicht gle'ichzeitig die

Nichterfüi1ung einer Pfl icht zur Aufdeckung des Prjmäranspruchs darstellen

Der Sekundäranspruch verjährt gem. 5 51 1. Alt. BRAO drei Jahre nach der

Verjährung des Primäranspruchs, wenn 'in diesem Zejtpunkt das Mandat noch

fortbesteht (anderer Ansicht BGH NJt^l 1984, 2204) '

Ein Anspruch wegen Unterbleibens elnes

und dessen Verjährung besteht nicht'
Hi nwe'ises auf den Sekundäranspruch

Aus den Griinden

1 . !,Jann entsteht e'l n so enannter "sekundärer" SchadenersatzansPruch ?

3

Für den Anwal t kann

deter Anl aß erqeben ,

sich bei der we'iteren Wahrnehmung des Mandats ein beqrljn-

zu prüfen, ob er dem Mandan ten durch e'inen Fehl er ei nen
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Schaden zugefügt hat. Muß ein sorgfä1tig arbeitender Anwalt dabei die Mögf ich-
ke'it e'iner Regreßhaftung erkennen, ist ein Hinwe'is darauf und auf die kurze

Verjährungsfrist des $ 51 BRAO geboten. Unterläßt er dje erforderl'iche 0ber-

prüfung sejnes eigenen Verhaltens oder erkennt er dabei n'icht seinen Fehler

und g'ibt infolgedessen auch nicht die erforderlichen Hinweise oder erkennt er

zwar den Regreßanspruch und weist dennoch nicht auf ihn und die drohende Ven-

jährung hin, so kann dies den Sekundäranspruch auslösen (vgl.BGH, Urteile
vom 2. Juli 1968 - VI 7R 39/67 = VersR 68, 104?; vom 10. Qktober 1978 -

vt zR 115/77 = VersR 1g7g, 155, 156/157; BGHZ 83, 17,23; BGH, Urteile vom

14. Ju1 i 1982 - IVa ZR 10/83 = VersR 1982, 1053; vom 26. Februar 1985 -

VI 7R 144/83, Gerling Informationen '19/85 = VersR 85, 661; Brandner AnwBl

1 969, 384 , 385; Mühl bauer AnwBl 1979 , 475 , 476) .

Der Sekundäranspruch setzt dami t e'ine neue , schul dhafte Pfl j chtverl etzung

voraus. Er kann nur entstehen, wenn diese weitere Pflichtwidrigkeit zu einer
Zeit begangen wird, zu der der Regreßanspruch noch durchqesetzt werden kann,

also insbesondere noch nicht veriährt ist (vgl. auch BGH, Urteil vom

B. Mai 1984 - VI ZR 156/82 = NJW 1984, 2204; Borgmann/Haug Anwaltspflichten,
Anwaltshaftung $ qg X 3, S. 199). Hatte der Anwalt während des Laufs der Ver-

jährung des Regreßanspruchs keinen Anlaß, eine durch seine Pfl ichtwidrigke'it
verursachte Schädigung des llandanten zu erkennen und diesem die Durchsetzbar-

kejt des Regreßanspruchs zu ermög1ichen, so beruht die eingetretene Verjährung

nicht auf dem Verhalten des Anwalts und kann ihm nicht als Verletzung seines

Auftrags zugerechnet werden.

?. Wann verj ährt der SekundäransPruch?

Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß auch fijr den Sekundäran-

spruch die veriährungsregelung des $ 51 BRA0 g'i1t (st. Rspr. vg1 . BGH, Urte'i1e

vom 1. Februar 1977 - Vl ZR 43/75 = VersR 1977,617, 618; vom B' Mai 1984 -

VI 7R 156/82 aaO).
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Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat zwar in se'inem urteil vom

B. Mai 1984 - VI ZR 156/82 aaO ausgef Llhrt, daß auch dann ' wenn 'im Zeitpunkt

der verjährung des Prjmäranspruchs das irlandatsverhältnis noch andauere und

der Mandant n'icht zwischenze'itlich die erforderliche Kenntnis erhalten

habe, der sekundäre Anspruch qrundsätzlich erst dre'i Jahre nach Mandatsende

verjähre. Dies se'i geboten, we'il e jne Belehrungspf I icht bis zum Mandatsende

fortbestehe (so auch Brandner AnwBl 1969, 384' 386)' Dem ist Zimmermann

(NJl^l 1985,720) entgegengetreten, der dafür in $ 51 BRAO keine Rechtsgrund-

lage sjeht, weil die Veriährung in erster Linie mit der Entstehung des

Anspruchs beginne. Der Sekundäranspruch entstehe mit E'intritt des durch die

schuldhafte Verletzung der Prüfungs- und Hinweispfl icht verursachten Scha-

dens - der Verjährung des Plimäranspruchs. Nach aberrnal s dre'i Jahren se j

dann der Sekundäranspruch verjährt'

Der Senat, dem nunmehr die Rechtsstreitigke'iten über die der veriährung des

$ 51 BRAO unterf iegenden Ansprüche zugewiesen sind, folgt der Auffassung

des VL Zi vi I senats nicht -

Gemäß551BRAOverjährtderAnspruchdesAuftraggebersaufSchadenersatz
auS dem zwischen ihm und dem Rechtsanwalt bestehenden Vertragsverhältnis

in drei Jahren nach der Entstehung des Anspruchs, spätestens iedoch in

drei Jahren nach der Beendigung des Auftrags'

i n dem Zei tPunkt, in dem alle seine Voraussetzunqen

:

.;

t.

l

Ein Anspruch ents teh t
eing etretensjnd.Dasistbeidemsekundäranspruch rege lmäßiq mit der Voll-

end un q der Veriährun des Re reßansp ruchs der Fal I . Diese Veriährung ist
bewi rkte Schaden, wei 1der durch die unterbliebene Prüfung und ßelehrung

sje die Verwirklichung des Prjmäranspruchs verh'indert (vgl' BGH'

1. Februa r 1971 - YI ZR 43/75 aao). Die Frist für d'ie Veriährung

däranspruchs beginnt daher grundsätz'lich mit dem Zeitpunkt se'iner Entstehung

Die Hilfsregelung des $ 51 BRAO kann nach ihrenr t^lortlaut und gesetzgeberi-

schen Zweck nur dann den Beginn der Verjährungsfrist best'immen' wenn sie zu

e.inen f rüheren tnde der Frist führt. l^lar das Mandat des Anwal ts daher vor

der Verjährung des Primäranspruchs beendet, beginnt d'ie Frist für den Lauf

der Veriährung eines Sekundäranspruchs genräßt der Hilfsregelung des $ 51

Urte'il vont

des Sekun-
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BRAO nrit dent l4andatsende (BGH, Urteile vom 1. Februar 197 7 aa0' vonl

j0. Oktober 1978 - VI ZR 115/77 = NJl^l 1979,264). Dauert aber das Mandat im

Zeitpunkt der Verjährung des Regreßanspruchs noch an, so rnuß gemäß $ 51

1. Alt. BRAg die Verjährung des Sekundäranspruchs mit se'inent Entstehen begin-

nen. Für ein Hinausschieben dieses Terrnins bis zurn Mandatsende gibt es keine

gesetzl'iche Grundlage.

Nach der Verjährung des Primäranspruchs könnte bej fortbestehendem l\'landat

und andauernder H'inweispfiicht nur dann ein neuer Anspruch gegen den Anwalt

entstehen, wenn dieser auf den entstandenen Sekundäranspruch und dessen lau-
fende Verjährungsfrist hinzuweisen hätte. Dieser "Tertiäranspruch" hätte

dann genräß 5 249 BGB zur Fo1ge, daß der Anwalt sich auf die Verjährung des

Sekundär- und daher auch auf diejenige des Primäranspruchs nicht berufen

dürfte. Eine solche Verlängerung der Sekundärhaftung ist jedoch abzulehnen'

Si e i st b'isher auch noch ni cht vertreten worden (vg1 ' dazu BGH ' Urte'il vom

1. Februar 1977 - VI 7R 43/75 aaO; Borgmann/Haug aa0' S' 200; Mühlbauer aaO'

S. 176; Timmermann aaO ) .

Danrit würde die bewußt zun Schutz der Anwälte geschaffene Regelung des 5 51

BRA0 ausgehöhlt. Die Anwälte würden in FälIen,'in denen ihr Mandat über eine

iange Ze.it hinweg besteht, einem für sie nicht mehr ijberschau- und kalkul'ier-
baren Haf tungsris'iko ausgesetzt werden. Die Pf I icht zum Hinwe'is auf die

Regreßhaftung führt mit dem Sekundäranspruch bereits zu einer Verlängerung

der Veriährungsfrist des Regreßanspruchs um drei Jahre' Mijßte der Anwalt

auch noch auf seine Sekundärhaftung und deren Verjährung hinweisen, so wäre

ein Ende der Verjährung nicht abzusehen, weil dann ebenso wie der Tertiär-
auch der Quartiäranspruch usw. denkbar wären'

Wei terführende Hinwet se

BGH |{M 82, 367 = ZlP 82,
m. Annt. Gräfe = NJI'J 82 ,
= Gerl ing Inforrnationen
= DB 82 , 950.

Zur Beiehrungspfl icht des Steuerberaters und
der vont BGH gezogenen Paral I el e zur anwal t-
I ichen ßelehrungsPfl icht

1 285
B/82
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33/85

Septentber 1985

Recht sbe ratu durch Steuerberater

- Schadenersatzanspruch wegen verbotener Rechtsberatung

(BGH, Urte'il vom 5' Jun'i 1985 ' Az ' IVa ZR 55/83)

Le 'i tsätze
a) l,{erden an einen steuerlichen Berater von seinem Mandanten Fragen allgeme'in-

rechtlicher Art herangetragen, so ist er, sofern er n'icht gemäß 5 1 Steuer-

beratungsgesetz (ggfs.gem.$ 4 Nr. 2 Rechtsberatungsgesetz) oder in seiner

Eigenschaft als Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand zur Bearbeitung dieser

Rechtsfragen befugt ist, auch seinem Mandanten gegenüber verpf'lichtet' sich

insoweit einer Beratungstätigke'it zu enthalten und den Mandanten an einen

Rechtsanwalt oder Notar zu verweisen'

b) zu den Anforderungen an den Nachweis der Gäschäftsmäßigkeit i's' von Art' 1

q 1 Rechtsberatungsgesetz'

Aus den Gründen:

sberatunq Pfl icht zur Ve rwei sunq an Rech ts anwa 1t/Nota r
a) Verbot der Recht

Ein Steuerberater oder Steuerbevollmächt'igter' der nicht gleichzeitig Rechts-

beistand oder Rechtsanwalt ist, ist seinem Vertragspartner und den in den

schutzbere.ich des Mandatsvertrages einbezogenen Personen geqenüber verpflich-

101



tet, s.ich bei seiner rechtsberatenden und rechtsbesorgenden Tät'igke'it auf die

in $ 1 des steuerberatungsgesetzes genannten Rechtsgebiete zu beschränken '

soweit er nicht als Wirtschaftsprüfer im Rahmen des $ 4 Nr' 2 Rechtsberatungs-

gesetzzurBesorgungfremderRechtsangelegenheitenbefugtist.

Für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe ist das Dauermandat charakte-

ristisch.ZwischenihnenundihrenMandantenentwickeltsichhäufigeinsehr
enges vertrauensverhältnis. D'ies kann dazu führen, daß an sie auch solche

Angelegenheiten herangetragen werden, die nicht zu 'ihrem berufl'ichen vlirkungs-

krei s gehören , w'ie z . B. d'ie Abfassung von Darl ehens- und Gesel I schaftsver-

träqen. Der steuerliche Berater gefährdet die Interessen seines Mandanten'

wenn er e'inem solchen Ansinnen nachqibt oder sich sogar selbst um die Über-

tragung solcher Angelegenheiten bemüht und damit eine Aufgabe ijbernjmmt' die

er im allgemeinen mangels fachlicher Qual'ifikation n'icht sachgerecht erledigen

kann. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob er im konkreten Einzelfall mit der Bear-

beitung allgeme'in-rechtl'icher Angelegenheiten gegen $ 1 des Rechtsberatungs-

gesetzes verstoßen hat, insbesondere kommt es njcht darauf an' ob es sich

dabei um eine geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten gehan-

delt hat. Ergibt es sich für einen steuerl jchen Berater' daß se'in Mandant

Hilfe in al lgemein-rechtl ichen Angelegenheiten benöti9t' dann hat er ihn an

einen Rechtsanwalt oder gegebenenfalls an einen Notar zu verwe'isen'

ß $ 823 Abs. 2 BGB i.V. $ 1 Rechtsberatun esetzS

b) Sc hadenersa t z fl i cht

Bei der Prüfung der Frage, ob der Beklagte gegen 5'l des Rechtsberatungsge-

setzes verstoßen und s'ich dadurch gemäß $ 823 Abs' 2 BGB schadenersatzPfl ich'

tig gemacht hat' geht das Berufungsgericht zutreffe nd davon aus, daß eine

eschäftsmäßi e Beso u fremder Rechtsan ele enhe i ten nur dann anzunehmen

ist, wenn der Berater die Absicht hat' elne rechtsberatende (oder rechtsbe-

sorgende) Tätigkeit in gleicher l^leise zu wl ederholen und sie dadurch zu eln€m

dauernden und wiederkehrenden Bestandteil s einer Beschäftigung zu machen'

Dabej darf iedoch nicht außer acht gelassen werden, daß d'ie l'l'iederhol ungsab-

sicht als eine innere Tatsache in der Regel e'i nem d'i rekten Bewe'i s n'icht

Der Richter muß sich deshalzugäng1 ich ist.

10?
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Absicht begnügen. Dazu kann u. U. bereits der Urnstand ausreichen' daß der

ßerater für seine rechtsberatende oder rechtsbesorgende Tätigke'it ein Honorar

gefordert hat (Schorn, Rechtsberatung 2. Auf I . , S' 111 ; Schlesw'ig-Holste'ini -

sches Landessozialgericht, Breithaupt, Sammlung, 1971, S' 609, 612 oben)'

Besondere Bedeutung komrnt iedoch im vorliegenden Fall der Tatsache zu' daß

der Beklagte den Entwurf des Darlehensvertrages als ejnen Teil sejner steuer-

beratenden Tätigkeit aufgefaßt und auch als solche abgerechnet hat' In einem

solchen Fall muß angenommen werden, daß der steuerljche Berater bereit'ist'
d'ie Rechtsbesorgung bei sich bietender Gelegenheit - auch für andere

Mandanten - zu wiederholen. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür' daß es s'ich

bei dem Entwurf des Darlehensvertrages um einen einmaligen Ausnahmefall

gehandelt haben könnte, liegen nicht vor. Der Beklagte hatte keine Veranlas-

sung, den Eheleuten 0. dadurch entgegenzukommen, daß er für sie Arbeiten

erled.igte, die außerhalb des Rahmens seiner rjbl ichen berufl ichen Tätigkeit

1agen. Es ist auch nicht behauptet worden, daß die Anfertigung des Entwurfs

von den Eheleuten 0. als besondere Gefä11igkeit erbeten oder von dem Beklag-

ten als eine solche bezejchnet worden wäre. Gegen die Annahme einer Gefä11i9-

keitsleistung splicht im übpigen bere'its das vom Beklagten geforderte und

erhal tene Entgel t.

Hätte der Beklagte pflichtgenräß der Klägerin und'ihrem Ehemann empfohlen,

sich an einen Rechtsanwalt oder Notar zu wenden, so hätte der Schaden vermie-

den werden können, wenn die Eheleute 0. dieser Enrpfehlung gefolgt wären und

der zugezogene Jurist e'inen sachgerechten Darlehensentwurf gefertigt hätte'

im übrigen wi rd es für d'ie Entscheidung des Rechtsstre'its wesentl'ich darauf

ankommen, ob der Beklagte - wie er behauptet - lediglich e'inen "Rohentwurf"

des Dar'lehensvertrages gefertigt und den Eheleuten 0' die Zuziehung eines

Rechtsanwalts empfohlen hat. Beide Behauptungen hängen miteinander zusammen;

wenn sich die erstgenannte als unrichtig erweisen solIte, so kann d'ies auch

Auswi rkungen auf di e Gl aubhaft.i gkei t der zwe i ten haben '
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l^Je i terführende Hi nwei se zu r Rechtsberatunq

2

D'ie Beratung über die rechtl iche Ausge-
stal tung eines Kap'i [a1 anlageobjektes
ste'l I te e'ine Rechtsberatung dar'

Die Überprijfung der steuerberatenden
Tätigke'it eines anderen Steuerberaters
zum Zwecke der Gel tendmachung von
Schadenersatzansprtjchen ist e'ine Rechts-
Ueiatung, wenn der Steuerberater bei der
Anspruchstel 1 ung sej nes Mandanten.
unmittelbar mitwirkt-

LG Koblenz, Urteil vom 17.9.1984
Gerl ing Inforntationen 15/85

OLG Düsseldorf, Urteil vom
9.5.1985,
Gerl ing Informationen 24/85
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34 / 85 Haftung des Steuerberaters weq en e'iner Anl aqeberatung

(Ote Oüsseldorf vom 20.6.1985 - Az. 18 U 29185)

.,t
1
";

i
'i

ti

:

Leitsatz:

Zu den Prüfungspflichten eines von einem Mandanten wegen einer Anlageempfehlung

um Rat gefragten Steuerberaters, insbesondere zu der Frage, inwieweit der eine

Anl ageempfehl ung aussprechende Steuerberater das Betei'l i gungsangebot zuvoilin
rechtl'icher Hinsicht prüfen und den Mandanten auf die Notwendigkeit h'inweisen

muß, däs Beteil igungsangebot in rechtl icher Hinsicht durch einen Rechtsanwalt

überprüfen zu lassen.

Aus den Gründen:

III.

IV. Beratunqsauftraq

Der Beklagte war gegenüber dem Kläger d'ie Verpfl ichtung eingegangen, das Bete'il'i-
gungsangebot Y uneingeschränkt und umfassend dah'in zu überprüfen, ob es sich um

eine Anlage handele, welche er guten Gewissens enrpfehlen könne. D'iese Verpflich-
tung hat der Beklagte verletzt. Er hat den Kläger inr Rechtss'inn fa'lsch beraten.

Er hat eine nur unzureichende überprüfung vorgenommen, und er hat - was entschei-
dend ist - den Kläger nicht auf erhebljche Bedenken gegen d'ie Annahme d'ieses

Betei I 'igungsangebotes hingewiesen. D'ieses Fehl verhal ten des Beklagten hat dazu
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gefiihrt, daß der Kläger sjch an denr fehlgeschlagenen lnvestit'ionsproiekt betei-
1igt, die eingezahlten Dl-l 9.250,-- tatsächlich und die restlichen gezeichneten

DM 42.500, -- mi t hoher tlahrschei nl ichkei t verl oren hat.

Auftraq serte i I unq

1. Unstrejtig hatte der K1äger den Beklagten um eine Prüfung des Beteiligungs-
angebots gebeten.

?. Dieser Prüfungsauftrag umfaßte nicht nur die steuerrechtl'iche Seite des

projekts und dessen t,lirtschaftlichkeit. Der Auftrag des Klägers an den Beklag-

ten g'ing vielmehr dahin, umfassend zu prüfen, ob das Beteif igungsangebot zu

empfehlen sei.

a) Es war objektiv erkennbar, daß der insoweit nicht fachkundige K'läger eine

umfassende Prüfung durch den Beklagten wünschte. Der Kläqer sah den Beklagten

als Fachmann an und wollte sich bei ihm vergewissern, ob nicht bere'its auf-
grund des Prospektes Bedenken gegen eine Beteiligung an dem "Y" bestanden und/

oder llachte'ile zu befürchten waren. In d'ieser l,le'ise war d'ie erfolgte Anfnage

mit dem Wortlaut "was halten S'ie vom Y" bei objektiver Würdigung zu verstehen-

Aglttgg_ryggh'1q
b) Tatsächl ich hat der Beklagte den ihm zu erteilenden Auftraq auch in dieser
ilei se verstanden und a enommen Er hat entgegen der bisherigen Übung zwischen

den parteien die Prüfung dieses Beteiligungsangebots gesondert berechnet und

diese Berechnung in seinem Schrejben vonr 10. Februar 1981 ausdrücklich damit

gerechtfertigt, daß es sich um die Prüfung einer Kapitalanlage eigener Prägung

rnit we'it höherem Risiko gehandelt habe, daß daher eine besonders sor gfä'ltige
prüfung erforderlich gewesen sei, und daß gs sich bei der Prüfung des "Y" um

eine besonders qualifizierte Tätigkeit gehandelt habe, für welche er in vollem

Umfange hafte und welche den Kläqer vor der Gefahr erhebl'icher Vernügensver-

I us te bewahre .

Di ese Erk'l ärung des

es der Beklagte bei
Beklagten ist e'indeutig. s'ie zeigt unmißverständl ich, daß

Auftragserteilung gegenüber dern Kläqer übernontmen hatte, da
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Betej 1 igungsangebot umfassend zu prüfen Dem Schreiben fehlt iede Einschrän-

kung dah in, daß der Beklaq te nur eine steuerrechtl iche Prüfung und e'i ne w'i rt -

ti',

3

sc haf tl iche Bewertung vorqenonlnlen habe und den Kl ä r deswegen auch nur inso-

we'it vor Schaden bewahren könne und wolle. Aus der Sicht des Klägers, für den

diese Erklärung des Beklagten bestimmt war, enthielt das Schreiben vom

,10. Februar 1981 die Bestätigung der übernornnenen Verpff ichtung einer umfas-

senden Prüfung des Betei)igungsangebots "Y" durch den Beklagten'

.) Diesem Verständnis der beiderse'itigen Erklärungen der Parteien steht nicht
entgegen, daß der Kläger sich nrit seinem Prüfungsauftrag an einen Steuerbera-

ter gewandt hatte. Das bedeutete n'icht, daß der Kläqer deswegen nur eine

steuerrechtl'iche Prüfung erwarten konnte. Die Wirtschaftsberatunq qehört ohne-

d'ies zu den Aufqaben eines Steuerberaters (vgl.$ 57 Abs' 3 Nr' 3 des Steuer-

beratungsgesetzes; vgl. auch Gehre, Steuerberatungsgesetz, $ 33 Rdnr. 11 und

$ 57 Rdnr. 145), und hier war Vertragspartner des Klägers ein diplomierter
Kaufmann. Schon deswegen konnte und durfte der Kläqer eine umfassende Beratung

erwarten, wenn der Prüfungsauftrag ohne iede Einschränkung angenommen wurde'

Fehler bei der Anlag eberatunct

Diesen umfassenden Prüfungs- und Beratungsvertrag hat der Beklagte nicht
ordnungsgemäß erfü11t, weswegen er Schadenersatz schuldet.

a) Der Beklagte hat es unterlassen, den K1äger auf erhebliche Bedenken hinzu-

weisen, welche sich schon aufgrund des 'ihm vorl'iegenden Prospekts gegen das

Betei 1 i gungsangebot ergaben.

Gesicherte Au ssicht auf Erwerb des Grundstücks?

aa) Nach dem Prospekt für das Beteiligungsangebot "Y" war noch kejn Grund-

stück vorhanden. Da die Verwirklichung des Anlageprojekts davon abhängig war'

daß ein Grundstück zu dem veranschlagten Prejs erworben werden konnte, hätte

der Beklagte s'ich danach erkundigen müssen, ob hinreichend sichere Aussicht

bestand, das für die Bebauung vorgesehene Grundstück auch erwerben zu können'

Daß der Bek'lagte sol ches getan hat , kann ni cht festgestel l t werden. Er w'il I

sich nach seinem Vortrag rnit der Mitteilung des Vertriebsberaters begnügt
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haben, daB der Grundstückserwerb von der stadt "durch eine notarielle option

gesichert sei". Es ist njcht ersichtl'ich, was damit gemeint gewesen sein

soll. Auch der Beklagte legt nicht dar' was er darunter verstanden haben

will. Er hätte das aufklären müssen und den Kläger genau darüber unterrich-

ten müssen. Immerhin hing die gesamte Vervtirkl'ichung des Projekts davon ab'

daß die Stadt das in Aussicht genolmlene Grundstück für dieses Eislaufcenter

zur verfügung stellte. Hjerüber mußte der Kläqer belehrt werden'

In der Verhandlung vor dem Senat hat.der Beklagte vorgetragen, solche
,,notariellen opt'ionen" fiir ein Grundstück seien allgeme'in üblich' Der Kläger

hat das iedoch bestritten, weswegen es auf diesen beweislosen Vortrag des

Beklagten n'icht ankommt. Im übrigen aber hat der Beklagte auch in der Senats-

verhandlung nicht erläutert, welche Sicherheit durch d'iese Option gegeben

war, noch hat er behauptet, den K'läger über d'ie Bedeutung dieser angebf ichen

Option belehrt zu haben.

Sicherheit der f inanziel I en Vorleistunqen der An'leqer?

bb) S.icherheit hins'ichtl ich des zu bebauenden Grundstücks mußte sich der

Bek'lagte auch noch aus einem wejteren Grund verschaffen. Der Kläger mußte'

wie dje sonstigen Anleger, naturgemäß mit erheblichen finanziellen vorle'i-

stungen jn vorlage treten. Ihren geplanten Ejnzahlungen jn Höhe von rund

DM 4,8 M'io stand noch kejn Gegenwert gegenüber. Auf der anderen Sejte aber

war dem zu dem Prospekt gehörenden und'ihm beigefügten Investitionsplan zu

entnehmen, daß berejts vor Baubeginn Werbungskosten in einer Größenordnung

von. DM 4,121 Mio vorgesehen waren. Auf die hier bestehende Gefahr' daß das

von den Anlegern vorab aufzubringende Eigenkapital durch die werbungskosten

weitgehend aufgezehrt wurde, und daß desweiteren nicht ges'ichert sei ' daß

diese werbungskosten bej einem Scheitern des Grundstückserwerbs nicht bereits

ausgegeben seien, mußte der Beklagte den Kläger hinweisen' Die Gefahr' welche

sich hier tatsächljch später verwi'rkl'icht hat, durfte für einen Fachmann' als

welcher der Beklagte vom Kläqer angegangen war und als welcher er den Auftrag

übernommen hatte, nicht unvorhersehbar sein, zumal dann, wenn wje hier noch

nicht einmal der Grundstückserwerb tatsächlich gesichert war'
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Ges'icherte Erkenntnisse [iber die Person des Initiators?

cc) Die Darstellung der vorgesehenen Vertragspartner sowie des beabsichtigten
Vertragswerks jn dem Beteiligungsprojekt zeigte, daß die Verwirklichung des

gesamten Projekts entscheidend und in dem Anlaufstadium auch allein'in der Hand

nur eines Mannes 1ag, des Dip1.-Volksw'irtes A., der auch noch in Person oder

durch seine beteiligten Firmen die in dem Prospekt groß herausgestellten
"Bllrgschaften" für Vor-, Zw'ischen- und/oder Fremdfinanz'ierung übernehmen sollte.
über die Bedeutung der Einschaltung verschjedener Unternehmen derselben natür-
I ichen Person und über den Wert von Bi.irgschaften dieser selben Person mußte vom

K1äger ebenfalls aufgeklärt werden.

Außerdem aber mußte der Beklagte sich entweder h'inre'ichend s'ichere Kenntnjs

über d'ie Person dessen verschaffen, näm'ljch des D'ip1 .-Volksw'irts A., dem die
Anleger ihr Geld anvertrauen sollten,oder aber er mußte es ausdrücklich dem

K1äger überlassen, sich selbst djese erforderl ichen Kenntnisse zu verschaffen.
Dje von dem Beklagten eingeholten Auskünfte, denen er me'inte vertrauen zu kön-

nen, waren erkennbar wertlos. Konkrete, insbesondere abgesicherte Angaben ent-
hielt die Auskunft des Vereins Creditform Dortnund vom 12.12.1980 nicht. Erklä-
rungen, wie "A. verfügt über höhere Einkünfte", "Belastungen gelten als tragbar",
,'überprüfung der Belastungen von Grundeigentum durch Grundbucheinsicht nicht
mög1ich", re'ichen inhaltlich nicht aus, um sie zur Grundlage einer pos'itiven
Empfehlung zu machen, der so ausgewiesenen Person Geldbeträge'in gröBerem Umfan-

ge anzuvertrauen. Der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten hat auf die Erörte-
rung in der mündlichen Verhandlung erk'lärt, er wolle nicht mehr geltend machen,

aus der Auskunft ergebe sich "die absolute Seriös'ität der Verantwortlichen".
Tatsächlich ergab s'ich nur, daß A. bislang nicht negat'iv aufgefallen war. Das

mußte der Beklagte als Steuerberater wissen. Hierauf mußte er den Kläger hin-
weisen.

Einseitige Bestinmunqen jm Ge sellschafts- und Treuhandvertrag

dd) Letztfich hätte der Kläger auch auf erhebljche Bedenken hingewiesen werden

müssen, welche sich im Hinblick auf einige Bestimmungen'in dem abzuschließenden

Gesellschaftsvertrag der Grundstücksgemejnschaft "Y" sowie jm Hinblick auf ent-
sprechende Regelungen in dem Treuhandvertrag ergaben, welcher zwischen der

Grundstücksgemeinschaft als Treugeberin und der A. gehörenden und von ihm
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geführten Treuhandgesellschaft X als Treuhänderin abgeschlossen werden sollte'

Nach diesen beiden verträgen sollte das von den An'legern aufzubringende Eigen-

kapital in Höhe von rund DM 4,8 Mjo ohne iegliche sicherheit der Treuhänderin

zur fre'ien Verfüqung übertragen werden ($ 6 Nr' 3 Satz 1 des Gesellschaftsver-

trages und 5 1 Nr. 3 Satz 1 des Treuhandvertrages)' Das R'isjko für die Durch-

führung und die Verwirklichung des Anlageprojekts so'llten' den steuerlichen

Absjchten entsprechend, allein und in vollem Umfang die Anleger tragen ($ 6

Nr.4 Abs. 3 satz 2 des Gesellschaftsvertrages und $ 1 Nr.5 Satz 2 und 5 3

Nr.2SatzldesTreuhandvertrages).AußerdemabersollteindenGesellschafts-
vertrag noch die Bestirnmung aufgenommen werden, daß d'ie Mitglieder des Auf-

sichtsrats der Grundstücksgemeinschaft und die Treuhänderin aufgrund von An-

sprüchen der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter' gleichgültig aus welchem

Rechtsgrund, nur bis zum Betrag von jeweils DM 100'000'-- hafttin sollten' und

daß d.iese Ansprüche in sechs Monaten verjähren sollten' wobe'i die veriährung

m.itBeginnderjenigenordent]ichenGesellschaftsversammlungfijrdiejenigen
Ansprüche beginnen sollte, d'ie in dem ieweils vorhergehenden Geschäftsiahr ent-

standen waren. Diese Ausgestaltung des vertragswerks zeigte, daß hier versucht

wordenwar,.innichtmehrredljchert^leiseeinseit.igdielnteressenderTreuhän-
derjnunddesh.interd.iesemUnternehmenstehendenA.wahrzunehmen.Insbesondere
die vorgesehene vollständige Haftungsfreistellung der Treuhänderin hinsichtlich

der verwirklichung des beabsjchtigten Projekts und die darüber hinaus im

Gesellschaftsvertrag - und dam.it nach außen auch gegenüber der Treuhänderin -

erklärte Haftungsfreistellung der Treuhänderin für jegf iche Haftung b'is zu

einem hier schrichtweg ars rächerr.ich zu bezeichnenden Betrag von DM 100'000'--'

nachdemderTeuhänder.inal]ejnvondenAnlegernGelderine.inerGrößenordnung
von DM 4,8 Mio anvertraut werden sollten, mußte hinreichender Anlaß sein,

Bedenken gegen eine Beteiligung an einer solchen Gesellschaft und gegen eine

Zustinmung zu so]chen verträgen zu äußern' Dabei ist es 'in dem Zusanrnenhang

rechtrich ohne Bedeutung, ob d.iese vorgesehenen Best'immungen einer rechtlichen

Kontrolle hätten standhalten können' Ein um Rat angegangener Fachmann mußte

jedenfalls von der Zustimmung zu derartigen verträgen warnen' Soweit der

Bek'lagte auf d'ie Erörterung in der mündlichen verhandlung erklärt hat' e'ine

höhere Haftung sei für den Treuhänder schwer versjcherbar, mag dies zutreffen'
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jedoch hätte er darüber schon den Kläqer aufklären müssen'

Pfl icht zur Hinzuziehu ng ei nes Rechtsanwal tes

b) Der Bek'lagte mußte, um der e'ingegangenen verpflichtung nachzukommen' dafür

sorge tragen, daß der Kläger jedenfalls auf die oben unter a), äa) bjs dd) auf-

gezeigten Bedenken gegen das Bete'iligungsangebot hingewiesen wurde'

In dem Zusammenhang spielt es für das Verhältnis der Parteien zueinander und

für d'ie Schadenersatzverpflichtung des Beklagten gegenüber dem Kläger keine

Rolle, ob der Beklagte als steuerberater berecht'igt war, diese aufgeze'igten not-

wenigen Prüfungen des Bete'iligungsangebots selbst vorzunehmen und den K'läger

selbst auf insoweit bestehende Bedenken hinzuweisen oder ob ihm solches durch

das verbot unzulässiger Rechtsberatung verwehrt war' Selbst wenn hier e'ine über

das Steuerberatung sverhältn.is hinausgehende rechtliche Beratung notwend'ig gewe-

sen sein sol 1 te, ände rte dies nichts an der zum schadenersatz führenden Pfl'icht-

verletzung des Beklagten. Der Beklagte' der gegenüber dem Kläger d'ie umfassende

Prüfung des Beteiligungsangebots und di e umfassende Beratung des K'lägers hin-

sichtl ich dieses Betei l igungsangebots i'i bernommen hatte, hätte entweder sel bst

e inen Rechtsanwalt hin zuz'iehen und ihm dies en Teil der Beratu sauftra s über-

tte den Kl äqe r eindeutiq und kla r darauf hinweisentra en müssen, ober aber er hä

müssen, daß eine vol lständi und h'inre'ichend sichere Anla fehl u wie der

und erwarten konnte, nur qe eben werden könne, wenn I

Kl äqer s'ie von 'ihm erwartete
inem Rechtsanwalt in recht'licher Hin-

das Beteil j un san ebo t zusätzlich von e

s'icht durchge prüft werde. Das hat der K1äger unterlassen' Der rechtlichen Prü-

fung des Beteiligungsangebots hat er keine Beachtung geschenkt. Die Notwendig-

keite.inerderartigenPrüfunghaternichterkannt.Daswar pfl ichtwidrig.

Dabei läßt der senat'in d'iesem Rechtsstre'it die Frage offen, ob n'icht ieder

wegen einer Anlageempfehlung um Rat gefragte steuerberater im Zwejfel seinen

Mandanten auf die Notwendigke'it auch der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts hin-

wejsen muß. Das kann hier wegen der Besonderheit des dem Beklagten erteilten

Auftrags auf sich beruhen. Hier hatte der Beklagte ausdrijckrich die umfassende

und vollständige Prüfung und Empfehlung des Beteiligungsangebots übernommen'

Der Kläqer hatte einen vertragfichen Anspruch gegen den Beklagten und durfte

darauf vertrauen, vor vorhersehbaren Gefahren und bereits jn diesem Zeitpunkt

t
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gewarnt zu werden' D'iese Aufgabe hat der Beklagte pflicht-

Gebührenhöhe und Bera t{!9sfil!3n-9-

c)Rechtlichunerheb].ichistindentZusammenhangdie.-HöhedesdemKlägervom
Bek'lasten fijr die Beratuns in Rechnuns sesteltttn lonl!uil:.-:^::"ttndere
spielteskeineRo]le,obdiegeschu]deteumfassendeBeratungeinehöhere
Gebührenforderung hätte entstehen lassen' Der Beklagte hätte hierauf Anspruch

gehabt'wennerdieihmübertrageneLeistungvertragsgemäßerbrachthätte.
Durch seine nachträql'iche' an seinem tatsächlichen Aufwand ausgerichtete

Gebührenforderung konnte der Auftragsumfang nicht beschränkt werden'

Al 1 gemeines Anlagerisiko des Kapitalanlegers

d) Letztlich spielt es in diesem Zusammenhang auch keine entscheidende Ro'lle'

ob _ wie der Bekragte meint - dem Anleger das ailgemeine Anlageris'iko nicht

abgenommen werden könne. Der nnreger - wie h'it'Lt K'läqer - ist iedenfalis

nichtgeh.indert,s.ichdurchumfassende,entsprechendzuvergütendeBeratung
gegen vorhersehbare Risiken und Gefahren be'i Bauherrenmodellen und sonstigen

Anragen abzusichern und die Gefahr, daß sich sorche vorhersehbaren und vermeid'

baren Risiken vervirkr.ichen, durch Abschruß entsprechender verträge auf den-

jen.igenabzuwä]zen,derihninsoweitfa]schberatenhat.Nurdarumgehtes
hier. Der vorgelegte prospekt über das Beteiligungsangebot "Y" gab in mehr-

facher Weise Anlaß zu Bedenken an der Beteiiigung und zu Zweifeln an der

Seriosität der unternehmen, die an diesem projekt bete'ifigt waren' Der Beklag-

tehatteesübernommen,denKläqerhierüberumfassendaufzuklären;d.ieser
verpflichtung .ist er iedoch nicht in geschurdetem und gebotenem Maße nachge-

erkennbaren Risiken
widrig nicht erfüllt

kornmen.

4

Mi tverschulden des Ka i tal anl e rs we nun terl assene r Prüfu 2

5. Hingegen 'ist für eine Anwendung des $ 254 BGB kein Raum' Dem K'l äger , der di e

Prüfung des Betei I igungsangebots dem Beklagten übertrage n hat, ist es nicht

254 BGB anzulasten,
al s Mi tverschul den nach $

11?

daß er eine e'igene Prüfung



un terl assen

VersR 1984,
hatte und den Angaben des Beklagten vertraut frat (vgl. BGH

681, 685; BGB-RGRK, 12. Aufl. $ 676 Rdnr' 58)'

6

Sc haden

Der Schaden, unl den es geht, ist auf diese Pflichtverletzung des Beklagten

zurückzuflihren und deswegen dem Kläqer vom Beklagten zu ersetzen'

Kausal i tat
a) Fijr d'ie Entscheidung des Rechtsstreits jst davon auszugehen, daß der Klä-

ger von einer Beteiligung an dem "Y" Abstand genommen hätte, wenn der

Beklagte sich pflichtgemäß verhalten und jhn auf alle Bedenken und Risiken'

nii t wel chen das Bete'i 1 i gungsangebot behaftet war , hi ngewi esen und j hn j nsbe-

sondere auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht hätte, einen Rechtsanwalt

hinzuzuziehen. Es hätte an dem Beklagten gelegen, darzulegen und nachzuwei-

sen, daß der Kläger sjch - entgegen sejnem Vortrag in dem anhängigen Rechts-

streit - auch bei vertragsgemäßer Beratung durch den Beklagten an dem "Y"

betei'ligt hätte und das von dem Beklagten dann pffichtgemäß aufgezeigte

Risiko bewußt eingegangen wäre, die ordnungsgemäße Beratung des Kläqers den

Schaden al so nicht verhindert hätte. D'iesen 'ihm obl'iegenden Nachweis (vgl '

BGHZ 72, 92, t06; 64 , 46,51; 61, 118, 121;. BGH Steuerberater 1984, 328'

330; MDR 1977,734; BGB-RKRK $ 276 Rdnr. 146) frat der Beklagte nicht geführt'

Insowe'it hat er nicht e'inmal ausreichend mit Beweisantritt vorgetragen'

Schadenhöhe und Fests tel I unqs i nteresse

b) Bei N'ichtbeteiligung an dem Proiekt "Y" hätte der Kläger den Betrag von

DM 9.250,r- n'icht gezahlt. Diesen Betrag hat der Beklagte jhm zu erstatten'

Außerdem hat der Beklagte'ihm allen we'iteren Schaden zu ersetzen, we]cher

dadurch entstanden jst oder noch entsteht, daß der Kläger sich an diesem

Anlageprojekt beteiligt hat (vg1. BGB-RKRK $ 676 Rdnr. 51)' Dieser Schaden

.ist derze.it noch nicht festzustellen, weswegen das Landgericht dem Fest-

stellungsantrag des Klägers zu Recht stattgegeben hat' Insoweit kommt es

darauf an, ob der Kläger sich mit Erfolg gegen den Anspruch der Bank auf Rück-

zahl ung des finanzierten Zeichnunqsbetrages zur |l|ehr setzen kann' Diese Frage
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ist noch offen und n'icht vom senat zu entscheiden.

Anrnerkung und Empfehl ung

t,\lir hatten bereits in den Gerling Informat'ionen 15/85 (Mai 1985) auf eine

Entscheidung des LG Koblenz hingewiesen, die sich mit Fragen von Schadenersatz-

ansprijchen gegen steuerberater nach einer fehlgeschlagenen Kapitalanlage

beschäftigte. Das urteil ist zwischenzeitlich durch ejne Entscheidung des

OLG Koblenz bestätigt worden.

Die Haftungsgefahren für steuerberater, l^lirtschaftsprijfer und Rechtsanwälte aus

ejner Anlageberatung werden durch das vorliegend bekanntgegebene Urtejl des

OLG Düsseldorf deutlich gemacht. Als Ergebn'is dieses urteils'kann ihnen nur

empfoh'len werden, nu|in sehr beschränktem umfange, d' h' 'im Hinblick auf

steuerrechtl iche Ges'ichtspunkte, eine Anlageberatung durchzuführen' Darüber

hinaus sollten sie in Rechtsfragen einen Anwalt hinzuzjehen bzw' Ihre beschränk-

te Prüfung in diesem Berejch offenlegen. sie erkennen aus den urte'ilsgründen'

daß größte Vorsjcht geboten ist und auf kejnen Fall der falsche Eindruck

erweckt werden darf, daß eine umfassende Prüfung bis hin zur Kreditwürdigkeit

des Ini t'iators durchgeführt wurde '
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35/ 85 Haftunq des Treuhänders

Septetttber 1 985

. Treuhandvertrag von 6 Monaten ab Kenntnis
Köln) oder ab Schlußrechnunrt

?

Verjährungsfrist
des Schadens (so
(so LG Düsseldorf

It
LG
)

L

Das LG Köln hat in e'iner bisher noch nicht rechtskräftigen Entscheidung

vonr 2g.3.1g85 - Az.1B 0 255/84 - darauf hingewiesen, daß eine Verjährungs-

frist von 6 Monaten nach Entstehung und Kenntnisnahme des Schadens für
Schadenersatzansprüche gegen Treuhänder als wirksam zu betrachten ist' Das

Landgericht hat keine Bedenken, auch 'im H'inbl jck auf d'ie vorschriften des

AGB-Gesetzes von einer wirksamen Vereinbarung auszugehen. Eine nähere

Begründung w'i rd nicht gegeben.

Das LG Diissel dorf setzt s ich 'in sei nem urtei I vom 30 ' 4 ' 1985 -

Az. 7 0 311/84, nicht rechtskräf t'ig - mi t der Frage der wi rksarnkei t der

verjährungsregelung, der Anwendbarkeit des AGB-Gesetzes, dem Argl istein-
wand etc. ausei nander:

a) Notari el I er Vertrag e i n Formul arvertrag?

Die Vereinbarung über die Abkürzung der Verjährungsfrist ist wirksam;

die Bestimmungen des AGBG sind nicht anwendbar' Das Angebot des Herrn

H. (Tr"euhänder) an die Bauherren auf Abschluß eines Geschäftsbesorgungs-

vertrages, das die Verjährungsabkürzung vorsieht, ist in einer notariel -

len Urkunde enthalten. Zwar können notariell beurkundete Verträge sehr

wohl Formul arverträgen gleichzusetzen und deshal b der Inhal tskontrol le

des AGBG unterworfen sein, das gilt aber nicht' wenn d'ie Klausel Gegen-
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stand besonderer Erörterung gewesen ist' Hier hat der Beklagte unwider-

sprochen vorgetragen, die Kläqer seien ausdrückl'ich von den beurkundenden

Notaren auf diese Best.immung hingewiesen worden' so daß es sich um e'ine

Indi vi dual vereinbarung handel t'
und Gl auben?

b) Abkürzun der Ver ähru s fri st ein Verstoß en Treu

Die Klausel verstößt auch n'icht

sind sowohl d'ie Abkürzung der V

über den Beginn der Veriährungs

solche Vereinbarung handelt es

daß di e Veri ährungsf ri st f ijr al

den Treuhänder einhe'itf ich begi

einen klaren AusgangsPunkt' Es

einzustel I en.

c) Erfordernis etne r Schlußrechnu

Schließl.icherfülltd.ieSchlußrechnungauchdieaneineordnung
rechnungzustellendenAnforderungen.S.iebeinhalteteinegeord
insejnzelnegehendeZusanrnenstellungundG].iederungderE.in-u
ben; eine NachPrüfung ist mög1ich'

d) A I isteinwand enüber der Veri ährun se'i nrede?

Die Ausübung der Veriährung seinrede ist endl ich auch nicht arg'list'i9'

Selbst wenn die Parteien vor Einleitung dieses Rechtsstreits Verhandlungen

und Gespräche miteinander geführt haben' ohne da$ die Frage der Veriährung

von dem Beklagten berührt worden ist' hi ndert 'ihn das nicht, die Einrede

im Prozeß zu erheben' Der Beklagte müßte s i ch nur dann den Arg'l i ste i nwand

entgegenhal ten iassen ' wenn er zum Ausdruck gebracht hätte, die Einrede

der Veriährung nicht zu erheben oder d'ie vorprozessual en Verhandl ungen

derart 'in die Länge gezogen hätte' daß darüber Veriährung eingetreten wäre'

Dafür liegen iedoch keine Anhaltspunkte vor; ein Verzicht auf die Einrede

'ist 'in bloßen Verhandl ungen n'icht zu sehen '

Anmerkunq:

gegen Treu und Glauben' Denn grundsätzlich

erjährungsfrist als auch e'ine Vereinbarung

frist zulässig (S 225 Satz 2 BGB)' Um eine

sichhier.DerVere.inbarungjstzuentnehmen'
1e möglichen Ansprüche der Bauherren gegen

nnen und laufen soll' Sie schafft damit

'ist den Bauherren zuzumuten' sich darauf

sgemäße Ab-

nete und

nd Ausga-

Zu Al 1 gemei nen Geschäftsbed'i ngungen
in Treühandverträqen:
Zur Veriährung von Schadenersat,zan-
täi^ri[äi-g"s.n wP sem' 5 51 a wPo

an e'inen lreuhandvertrag:

Vollhardt, Die Haftung des Treuhänders
beim Bauh..r.n*ol"ii ög 1982' s'2142 ff '

OLG München, Urteil vom 19'12'1984 -
Az. 1s U 4675/83
ää.ring Infornationen 21/Bs

116



September 1985

36/ 85 Haftun des Treuhänders

(Landgerjcht 0ldenburg, Urteil vom 5. Jun'i 1985 - 4 0 3340/84)

Leitsalz
Zur Bindung des Treuhänders an die im Treuhandvertrag genannten Beträge für den

Gesamtaufwand zur Herstel 1ung von Eigentumswohnungen

Aus den Gründen

Zusätzl iche Kosten für D'isa 10 un d Zwischenfinanzierung

soweit d'ie K]äger geltend nrachen, daß in den aufgeführten summen in den verträgen

auch die Kosten für das D'isagio und die Zw'ischenfinanzierung enthalten se'ien,

ka nn 'i hrer Ans i cht n i cht gefo 1 gt werden '

Zwar entsprach die Posit'ion des Beklagten der eines Treuhänders in dem sinne, daß

er umfassend für d'ie Kläqer tät'ig sein und ihnen iegl iche Arbe'it abnehnten sollte'
0b insoweit aber ein Festpreis in der Form einer Pre'isgarant'ie vorl iegt, muß sich
.irn einzelnen aus dem vertrag ergeben. Sie ist nicht notwendiger Bestandteil e'ines

Treuhandvertrages .

Vorl iegend spricht bereits dagegen, daß irn 5 1 ' 2 von vorauss'ichtl'ich entstande-

nern Gesanrtaufwand gesprochen wird. Bereits daraus ist zu ersehen, daß es sich

nicht unt einen Garantiepreis handelt'
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Darüberhinausmußd.ieVertragsauslegungergeben,welcheKostenimeinzelnen
unter die.in den verträgen aufgeführten Summen faten. rnsoweit beinhaltet $ 2

Nr.2derVerträqezwareineEinschränkungdesBeklagtenbezüglichderVer.
pflichtungsgeschäfte be'i Baunebenkosten und Grundstückskosten' Darunter sind

aber ke'ine Zwischenfinanz'ierungskosten (D'isagio und Zinsen) zu fassen (wird im

fo'l genden wei ter ausgeführt ) '

Mehrau fwendun qen für Notarkosten

$ 1 Tiff . 2 des Vertrages besagt ' daß Notar-

Betrag von DM 1.386,-- 'ir dem Gesamtaufwand

darijber hinausgehende Kosten 'in diesem Berei

hatten.

Auch wenn in 5 2 Nr' 2 der Verträge der Beklagte an eine bestimmte Summe gebun-

den war, bis zu deren Höhe er d'ie Kläger verpflichtet durfte' so kann daraus

n.icht gefolgert werden, daß der Beklagte die 'insoweit entstandenen Mehrkosten

tragen müsse. Bei Notargebühren handelt es s'ich um feststehende Gebührensätze'

auf d.ie der Beklagte ke.inen Einfruß hat. Eine übernahme dieser Kosten durch'ihn

könnte nur'insowe'it in Betracht kommen' a1s er unnötigerweise diese Kosten verur-

sacht gehabt hätte, was aber den vorgelegten unterlagen nicht zu entnehmen ist'

Mehrkosten für Versicherunq, Ve rmes sunq etc.

und Gerichtsgebühren bis zu einem

enthal ten s'ind ' Das bedeutet ' daß

ch die Kläger zusätzlich zu tragen

Soweit der Beklagte zusätzliche Mehrkosten begründ

gen 'ist, wie Haftpfl ichtvers'icherung ' Vermessungsk

mußerdjeseAufwendungendenKlägernerstatten.

Es handelt sich hierbei um reine Zusatzkosten' die für die Kläger auch n'icht

us den vom l4akler überreichten Unterlagen ers ichtl ich waren ' Diese Kosten sind

ende VerPflichtungen eingegan-

osten, Aufwendungsdarl ehen '

a

re'l ne überra schu n kosten, die zusätzlich anfi elen.

DiesbezüqlichhättesichderBeklagtezumindestrückversichernmüssen,obdie
K1äger mit der Eingehung zusätzlicher Verbindlichkeiten einverstanden waren'
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0ktober 1 985

37/ 85 Provi sionszusa e an Steuerberater

- Sittenwidri gke'it der Provis'ionsvereinbarung
-ZahlungerfolgtanSteuerberatungsgesellschaft
(BGH-Urte'il vom 19.6.85 Az. IV a ZR 196/83)

Leitsätze:
a) Zur Frage, unter welchen voraussetzungen e'in Vertrag nichtig ist' durch den

e'nem steuerlichen Berater eine Provis'ion dafür versprochen wird' dall er seine

Mandanten zu einer best'immten Vermögensan'lage veranlaßt (Ergänzung zu BGHZ 78'

263 = EBE 1981 ,5).

b) Die Grundsätze, die die Rechtsprechung über die Beurteilung von Prov'isionsve4-

einbarungen mit Angehörigen steuerberatender Berufe aufgestellt hat (BGHZ 78'

263 = EBE 1981,5), finden auch dann Anwendung' wenn die Prov'ision nicht dem

steuerlichen Berater selbsto sondern e'iner Gesellschaft gezahlt werden soll,

an der der steuerliche Berater maßgebljch bete'i1igt ist'

Aus den Gründen:

Ni cht'iqkei t der P rov'isionszusage weqen S i ttenwi dri qkei t

Der Senat hat bereits darauf hingewiesen, daß es bedenkrich ist, wenn unternehmen,

die steuerbegi.instigte vermögensan'lagen anbieten, steuerl'ichen Beratern e'ine

provis.ion fiir den Fal'l versprechen, daß s'ie'ihren Mandanten zu einem vertrags-

schluß m'it diesem unternehmen veranlassen. Es liegt in der Natur der Sache' daß

120



steuerl.iche Berater m'it'ihren Mandanten auch dje Frage erörtern, in we]cher

Weise diese ihr Vermögen am steuergÜnstigsten anleg en. Der Mandant hat e'inen

Anspruch darauf, da ß se'i n Berater di esbezüqliche Fraqen mit völ1i9er 0b j ekt'i v'i -

tät beantwortet, sich also ausschließl'ich vom Interesse des Mandanten leiten
und sjch n'icht durch unsachliche Gesichtspunkte, insbesondere n icht durch zu

erwartende persönf iche Vermögensvortei1e, beeinflussen Iäßt. Durch eine Provi-

sionsvere'inbarung gerät der steuerl iche Berater in d'ie Gefahr, se'inen Mandanten

nicht mehr unvoreingenommen zu beraten. In einer solchen Lage kann er dem Vorwurf

des Treuebruchs nur dadurch entgehen, daß er den Mandanten, denen er die Beteili-
gung an dem betreffenden Projekt nahelegt, das jhm erteilte Prov 'isionsversprechen

offenbart (BGHZ 78, 263, 268).

Nach der Rechtsprechung des Senates genügt es allerdings für d'ie Annahme der

Nichtigkeit nicht, daß der steuerliche Berater bereits bei Abschluß der Provi-

sionsvereinbarung die Abs'icht hatte, sje se'inem Mandanten zu verschwe'igen. Erfor-

derlich ist vjelmehr, daß die umstände, die einen vertrag als sittlich anstößig

erscheinen lassen, beiden vertragsparteien bei vertragsschluß bekannt sind'

Derjenige, der dem steuerljchen Berater für die verm"ittlung einer steuerbegljn-

stigten Vermögensanlage e'ine Provision verspricht, muß also zumindest mit der

Möql.ichke.it rechnen, daß der provis'ionsempfänger die Provisionszusage vor seinem

ptandanten geheimhalten will und djes bjlfigend in Kauf nehmen. wenn das Berufungs-

gericht aber me.int, der Beklagte sei an d'ie getroffene Provisionsvere'inbarung

gebunden, solange nicht ejndeutig feststehe, daß mjt jhr e'in Treuebruch der Klä-

ger.in honoriert werden sollte, so fjndet das in der Rechtsprechung des Senates

keine Stütze mehr.

Die Annahme der S'ittenwj drigkei t setzt n'icht voraus , daß d'ie an die Provisions

abrede geknüPf ten Erwartungen'in e'iner ausdrücklichen Abrede der Partejen ihren

Niedersch'lag gefunden haben; es genügt v'ielmehr bereits e in st'ill schweigendes

Einverständnis. zun anderen ist es nicht erforderrich, daß d'ie Provis'ion für eine

inhalilich falsche Beratung versprochen wird, also etwa dafür, daß der Berater

e'in 0biekt empfiehlto das nach seiner eigenen Überzeugung nicht vorteilhaft ist'

.t

,tl

')i
iii;

,ri'

ri

.

.

i

I
t:
1121



I

i

I

t.

a

t

I

ILI

?

t

daß er Gefahren und Nachte'ile des Projekts verschwe'igt, nicht vorhandene Vortei-
1e behauptet, vorhandene Vorteile übertreibt oder überhaupt von einer Prljfung
des Vorhabens absieht. Auch wenn der steuerliche Berater gewillt ist, das Vorha-
ben sorgfä1tig zu prüfen, handelt er pflichtwidrig, wenn er hinter dem Rücken

sejnes Mandanten sich von einem jnteressierten Dritten eine Provision versprechen
läßt und dadurch in d'ie Gefahr gerät, seinen Mandanten njcht mehr unvoreingenom-

men beraten zu können (BGHZ 78, 263, 268). Die Prov'is'ionszusage ist nichtig,
wenn der Versprechende weiß oder damit rechnet und bi'lligend'in Kauf nimmt, daß

der steuerliche Berater diese Vereinbarung seinem Mandanten verschwejgen will
(BGH aaO).

Für die subjektiven Voraussetzungen des 5 tSA jst zwar derienige bewe'ispf11chtig,
der sich auf dje N'ichtigkeit des Rechtsgeschäfts beruft. An diesen llachweis

dürfen jedoch ke'ine allzu strengen Anforderungen gestellt werden.

!,.lürde der Berater se'inem Mandanten d'ie Provi s i onsverei nbarung of f enbaren , so

kann er den Glauben des l4andanten an seine Unvoreingenommenhe'it zerstören und

damjt se'inen Argumenten ejnen wesentlichen Teil ihrer Überzeugungskraft nehmen.

Vor e'iner solchen Qffenbarung wjrd der Berater auch deshalb zurückschrecken,
weil sie geeignet ist, allgemein sein Ansehen bei se'inem Mandanten herabzu-
setzen. Vielfach wjrd man daher davon ausgehen können, daß der Berater die Provi-
sionsvereinbarung geheimhä1t. Sofern keine konkreten Anhaltspunkte für das Gegen-

tejl vorliegen, wird man auch annehmen müssen, daß der andere Teil bei der Abga-

be des Provjsionsversprechens mit dieser l'1öglichkeit rechnet. Deshalb muß ein
steuerlicher Berater auf ein ihm zugegangenes Provis'ionsversprechen für e'in

Anlageobjekt seinen Mandanten selbst dann h'inwejsen, wenn er diesem das Obiekt
empfieh'lt, bevor er das Provisionsangebot angenommen hat.

Zahl unq de r Provis'ion an Steuerberatung sqesel I schaft

Die Grundsätze, die der Senat über die Beurteilung von Prov'isjonsversprechen an

steuerliche Berater aufgestellt hat, finden auch dann Anwendung' wenn die Provj-
s'ion nicht an den Berater selbst, sondern an eine Gesellschaft gezahlt werden

soll, an der er wirtschaftlich maßgebljch beteiligt ist; Voraussetzung ist aller-
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dings, daß mit der Prov'ision ejne Empfehlung honoriert werden soll' dje der

steuerriche Berater im Zusammenhang mit seiner steuerberatenden Tätigke'it gege-

ben hat.

wenn Herr P. im Rahmen seiner Geschäftsführertätigkeit - alle'in oder zusammen

mit se.iner Mitgeschäftsführerin - Herrn Dr. X. steuerr'ich be.iet, dann ist prak-

tisch eine Trennung zwjschen se'iner steuerberatenden und anlageverm'ittelnden

Tätigkeit n.icht mög'lich; denn die Empfehlung einer steuerbegünstigten Anlage

führt notwendigerweise zur Erörterung steuer'l jcher Probleme'

auch be i 0ffenbarung gegenüber dem
Si ttenw'idri qkei t der Provi s'ionsverei nba run

Mandanten:

In e.inem Fall, 'in dem der steuerliche Berater den Inhalt se'iner Empfeh'lung von

der Provisionsvere'inbarung abhäng'ig macht, wäre diese selbst dann als nichtig

anzusehen, wenn der Berater sejnem Mandanten offenbaren würde' daß er für seine

Empf eh'l ung e i ne Prov i s i on erwa rte '

Anmerkung: Kurzkommentar von Löwe in: Et^liR $ 138 BGB 5/85' 541

Hinweise zu Provi sionszahlungen an Steuerberatertlei terführende

1) Zur Berufspfl ichtverletzung bej Prov'isions-'' unnuhÄe-.im'Falte oes Beitritts von Mandanten
i, äin.. Abschre'ibungsgesel I schaft

2) 7ur Haftung von Steuerberatern und vergle'ich-
uä..n Beruisangehörigen und zur Folge einer
Provi s i onsannahme

3) Zur Verpff ichtung, Prov'isionen an den
Mandanten zurückzuzahlen

LG Düsseldorf, Urteil vom
22.2.1977 , Az. 42 StL 1 /71:'
5 57 Abs. 4 Nr. 1 StBerG und
Itr. 7 Abs. 1 Standesricht-
linien der Steuerberater

Nota Bene, SPezialinforma-
tionen für steuerberatende
Berufe, Januar 1984

LG Essen, Urteil vom
lO.g.1gB2, n. rkr., StB 1983'
s. 202
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4) 7ur Frage der Sittenwidri.gkeit eines" Frovisiönsversprechens' dürch das ein Baube-
treuer einem Sleuerb-erater Vergütung dafür
veripricfrt, daß der Steuerberater ihm
Kl ienten zuführt

5) Aufklärungspff icht des Steuerberaters bej-' oöpp.itäiigiceit und Honorarzahlung an ihn
durch Dritte:
"Bei der Beratung von Mandanten über steuer-
tpi..nä. ÄnfigeoUiekte h.at .der Steuerberater
[iäriustellenl daß der Mandant Schuldner
ieines Honoraianspruchs ist, ob und we'lche
Vereinbarungen zwischen ihm und dem Anlage-
uÄtÄiiirer Sestehen und welche Zahlungen
där Anlagevermittler dem Steuerberater
gär.istel, zugesagt oder in Aussicht
gestel1t hat."

6) Zur Regreßpf'licht des Steuerberaters' wennv' .in iÄi1 där Provision an eine Gesellschaft
der Ehefrau gezahlt wird

7) 7ur Abgrenzung del Honorarzahlung durch
O.itt."uon Prövis'ionszahl ungen an Steuer-
berater

8) Annahme von Provisionen oder sonstiger
Sondervergütungen durch Mitg'lieder- -
steuerberätenOör Berufe und deren Fo'lgen

BGH, Urtejl vom 23.10.1980;
tllM 1981, S. 90 = StB 1981 's. 96

LG Düssel dorf , Urte'il vom
26 .9.1984 , Az . 45 StL 'tO/83;
stB 1984, S. 331

OLG Nürnberg., Urte'i1 vom
25.9.1984;
Gerl ing Informationen 2/85

OLG Hamm, Urteil vom
23.11.1981;
Gerl i ng Informat'ionen 14 /85
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DB 1985, 1981
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38 / 85 Haftunq des Steuerberaters
- Pf I ichten be'i Bilanzerstel l ung

- Zuschätzung nach Feststellung von Kassenfehlbeträgen
- Anmerkung
(LG Kassel , Urte'il vom 12.6 .1985 , Az. 5 0 56/85 )

Leitsälze:
1. Der Auftrag zur Erstel'lung der Bilanz und der Steuererklärung begründet nicht

die Pflicht zur Prüfung und Belehrung über eventuelle Mänge1 der Buchhaltung,
sowe'it der Steuerberater keinen Anlaß zu Zweifeln hat bzw. ihm die Fehler
nicht erkennbar sind.

2. Der Auftrag zur Bilanzerstellung verpflichtet nicht zur überprüfung der Kasse.

3. Zur Darlegung eines Schadens nach einer Schätzungsveran'lagung.

Aus den Gründen:

1. Prüfungs- und Belehrunqspflichten bei Bilanzerstellung

Eine Belehrungspflicht besteht grundsätzlich nur innerhalb des erteilten
Mandats und wenn Schadenmöglichkeiten dem Steuerberater bei Erledigung seiner
Aufgaben erkennbar sind (vgl. Gräfe/Suhr, Die Haftung des Steuerberaters 1978,
Sejte 32). So enthält der Auftrag zur Erstellung der Bilanz oder der Steuer-
erklärung nicht gleichzeitig die Pflicht zur Prüfung und Belehrung über
eventuelle Mänge'l der Buchhaltung (BGH VersR 1965, 294). Beim Auftrag zur
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B.ilanzerstel'lung obliegt es dem Steuerberater, die Abschlußzahlen zu ermit-

teln, abzustimmen und zusammenzustellen. Dabei ist das Ergebnis der Buchfüh-

rung des Mandanten - hier des Klägers - die Grundlage' Der Steuerberater

kann dabei auf die Richt.igkeit und voilständigkeit der Angaben seines Mandan-

ten vertrauen, soweit er ke'inen Anlaß zu Zweifeln hat bzw' ihm die Fehler

nicht erkennbar sind. Das bedeutet allerdings n'icht, daß er seine Tät'igkeit

darauf beschränken kann, d'ie vom Mandanten übergebenen Buchhaltungsunterla-

gen und die Inventurliste unbesehen zu übernehmen' vjelmehr muß er fest-

stellen, ob das vorgelegte Material ejne unter handels- und steuerrechtlichen

Gesichtspunkten ordnungsgemäße B'ilanzerstellung ermöglicht (vgl' Gräfe/Suhr

aaO. , Seite 38 m.w.N.). Schfießlich setzt eine Pflicht zur Belehrung des

Mandanten voraus, daß dieser belehrungsbedürftig ist; daran fehlt es' wenn

eraufgrundseinerberufl.ichenTät.igkeiteigeneSachkenntnishat
(vgl. Gräfe/Suhr aaO., Seite 33)'

2. Keine Pfl icht zur Ka ssen prüfunq

Unter Beachtung dieser für die Haftung des Beklagten als Steuerberater maß-

geb l.ichenVoraussetzungenläßtsicheinekonkreteBe]ehrungs- bzw. Hi nwe j's -

pff icht des Beklagten nicht feststellen' Soweit der Kläger dem Beklagten vor-

bei der BetriebsPrÜfung zu Tage getretenen Kassenfehl beträge

nicht bemerkt zu haben' scheitert eine Pflichtwidrigkeit des Beklagten daran'wirft, die

daß er zur Uber rüfun der Kasse 'im Rahmen des Auftra zur Bilanzerstellun

nicht verp fl ichtet war.

Kassenfehl bet vor ekommen sein sollten
Sel bst wenn i n den Vorjahren
konnte der Beklagte w'ie oben ausgeführt auf die Richtigkeit des Kas

buches vertrauen ' zumalsichderKlägerfürdieGrundaufzeichnungenund

,
sen-

d'ie
so

Buchführung einer ka ufmännischenAngeste.|ltenundeinesBuchhalters,al
zweier Fachkräfte, bediente'

Dabei kommt hinzu, daß der Beklagte wegen etwaiger früherer Kassenfehlbe-

träge davon ausgehen konnte, daß nunmehr bei der Führung des Kassenbuches

besonders sorgfä1t'ig verfahren wurde'

Im übrigen verpflichtet der Auftrag zur B'ilanzerstel'lung den steuerberater

ohneh.in njcht zur ständigen überwachung und Prüfung des Kassenbuchs; es
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handelt sich dabe'i um völlig verschiedene Aufgabenkreise' die ejner gesonder-

ten Beauftragung bedürfen (vgl. BGH VersR 1965, 293)' Der Kläger hätte daher'

falls er eine Überwachung und Prüfung der Kasse durch den Beklagten gewollt

hätte,diesdemBeklagtengesondertinAuftraggebenmüssen

3. Keine Bele hrun S fl icht bei e'i ener Sachkunde des Mandanten

Im übrigen konnte der Beklagte davon ausgehen, daß dem Kläger a1s Kaufmann

die Geschäftsvorfälle in der Halle und im Kiosk und damit der Inhalt der dem

Beklagten überlassenen unterlagen bekannt waren, so daß auch aus diesem Grund

eine H'inweispf'licht des Beklagten entfiel ' Der Kläger hatte nämlich aufgrund

seiner beruflichen Tätigke'it eigene Sachkenntnis von den E'innahmen und dem

wareneinsatz .in der Haile und .im Kiosk, so daß bezügf ich dieser Fakten e'ine

Belehrungsbedürftigkeit des Klägers ohnehin nicht anzunehmen ist

4. Darle u e'ines Schadens nach e'iner Schätzun sveranl un

Allein der umstando daß das Finanzamt eine - aus der s'icht des Klägers unzu-

treffende - Schätzungsveranlagung vorgenommen hat' kann keinen Schaden begrijn-

den. v'ielmehr dürfen die 'in der Schätzung festge'legten Gewinne tatsächl ich

nicht entstanden sein. Davon kann aber nicht immer ausgegangen werden' Denn

das Finanzamt'ist bei den Schätzungsansätzen n'icht fre'i und darf den steuer-

pff ichtigen dadurch nicht bestrafen. Es hat d'ie Besteuerungsgrundlagen zu

erm.itteln, d'ie sich ergeben hätten ' wenn die unterlagen e'inwandfrei gewesen

wären. Der Mandant - hier der Kläger - muß daher in derart'igen Fällen im

einzelnen darlegen, welche Gew'inne im Gegensatz zur schätzungsveranlagung

tatsächlich gegeben waren (vgl.Gräfe/Suhr aaO" Seite 57)' Insowe'it hat der

Kläger konkreten Vortrag nicht gehalten'

Insbesondere reicht hierzu nicht die Bezugnahme auf das Angebot des Finanz-

amtes aufgrund der Besprechung aus, die zugeschätzten umsätze der Jahre 1976

bislgTSbe.idemMarktundderTankstelleum.insgesamtxDMzureduz.ieren.
Diesiste.ineerneuteSchätzungundsagtüberdietatsächl.ichenRohgewinne
n'ichts aus .
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5. Pflicht zur Schadenminderun durch Rechtsbehelfe

Schließlich schejtert ein Schadenersatzanspruch des Klägers zum überwiegenden
Teil auch daran, daß er seiner Pfl'icht zur Schadenminderung ($ 254 Abs. 2

BGB) durch rechtzeit'ige Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen d'ie Umsatzsteuer-
bescheide - wie er es bej den Einkommensteuerbeschejden getan hat - nicht
nachgekommen ist. Insoweit obl'iegt dem Mandanten die Verpflichtung zum zumut-
baren Selbstschutz, wobei er sich der Hjlfe eines weiteren Steuerberaters
bedjenen darf (vg1. h'ierzu Gräfe/Suhr aaO., Sejten 93, 94).

Anmerkung

Die Erstellung der B'ilanz bzw. einer überschußrechnung erfolgt auf der Grundlage
der Unterlagen, die der Steuerberater durch den Mandanten erhalten hat. tJenn

kein besondener Prüfungsauftrag ertejlt wurde, müssen auch nicht alle Konten

kritisch durchgesehen werden. Mit Sjcherheit bedarf es ke'iner Prljfung jeder ein-
zel nen Buchung.
Ejne Pri.jfungspff icht ergibt sich nur jn folgenden Fällen:

a) Rechnerjsch wegen der Größenordnung aus dem Rahmen fallende Suclrha'ltungs-
ergebnisse sind stichprobenwejse zu priifen (BgH Oer Betrieb 1971, S. 2011).

b) Konten, bei denen erfahrungsgemäß steuer- und bilanzrechtljche Zweifelsfragen
auftauchen, müssen stichprobenweise geprüft werden: Umsatzsteuerkonten, wenn

e'ine Verprobung der Umsatzsteuer zu einem nicht nur geringfügigen anderen
Ergebn'is als dje Buchführungszahlen führt. Konten aus einem Bereich, in dem

es erfahrungsgemäß um die Abgrenzung privater und betrieblicher Aufwendungen
geht. Stellt sich bei den Stichproben heraus, daß dje Prüfungen im größeren
Umfang notwendig werden, sollten s'ie einen entsprechenden Prüfungsauftrag
einholen. Dieser müßte dann auch gesondert gemäß $ 36 Steuerberatergebühren-
Verordnung honoriert werden.

i
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lJeiterführende Hinweise aus Rechtsp rechung und Literatur:

1) Keine Haftung des Steuerberaters bei fehler-haften Bilanzerste'l lung für einen Schaden
wegen n'icht rechtzei ti ger Liquidation des
Untern ehmen s

2) Zur Verantwortl'ichke.it des lvlandanten- für ordnungsgemäße Grundaufze.ichnungen -- fijr eine zöiinahe unO väiiständige infor-mation des Steuerberaters -
Er muß die vom steuerlichen Berater erstell-te Bilanz selbst überprijfen. Ihm muß, selbst
wenn er im übrigen vom B.ilanzwesen und der
Buchführung keine Kenntn.isse besitzt, auf-fallen, wenn ejn posten - hier: der
Materialbestand - um mehr als das Doppelte
überhöht ausgewiesen jst. Dies umso mäfrr,als der Postän auch bei nur flüchtjg;;
Durchsicht mit einem Blick zu erfasien ist(Eigenverschul den, g 254 BGB).

3) Der Steuerberater darf jhm vom Mandanten
oder dessen Angestel I ten übergebene Unter-
]agen (hier: Zusammenstellung-über Material -bestände) 'im Rahmen der Bilaizerstel lung
ohne Verschulden ungeprüft verwerten, eisei denn, er hätte erkennen mijssen, äaß dje
Zusammenstel l ung nicht für .ihn besiimmt
war.

4) Zur Darlegungs- und Beweislast h.ins-ichil jch
ejnes Schätzungsschadens

5) Zu Schadenersatzansprüchen aufgrund von
Zuschätzungen des Betriebsprüfärs
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39 / 85 Freizeichnungsklausel für telefon'ische Auskünfte
- am Beisp'iel einer Auskunftei
- Anmerkung zu Mandatsbed'ingungen der Steuerberater und

l^li rtschaftsprüfer
(LG Essen, Urte'il vom 30.5.1985, Az. 16 0166/85, n.rkr.)

Leitsatz:
Der Vertragspartner einer Auskunftei wird durch die Freize'ichnungsklausel für
telefonische Auskünfte nicht wider Treu und Glauben unangemessen benachte'i1igt.

Aus den Gründen:

Die Freize'ichnung ist mit dem Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der
abgew'ichen wi rd, zu vere'inbaren. Sowohl das Gewähr'leistungsrecht als auch das

Verschuldensprinz'ip lassen eine solche Freizeichnung ausdrückljch zu ($5 +ZS,

634 Abs. 4, 276 Abs. 2, 278 Satz 2 BGB).

Es ist auch n'icht ersjchtl'ich, daß durch die Freizeichnung die Erre'ichung des

Vertragszwecks vereitelt wird. Das System der Auskunfte'i, der der Beklagte ange-
hört, beruht grundsätzlich auf schriftljchen Anfragen durch übersandte Auskunfts-
gutscheine aus den Archiven der örtlichen Auskunfteien, die nach den AGB allejni-
ger Vertragspartner des konkreten Auskunftsvertrages sein sollen. Es 'liegt im

Risikobereich der K'lägerin, wenn sie von diesern sicheren und dje Kompetenzen klar
absteckenden Verfahren abwich und telefonjsche Anfragen und Antworten über die
Auskunftei des Beklagten allein wünschte. Njcht nur, daß bei telefonischer
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Abwicklung die Gefahr von Hörfehlern und Mißverständn'issen ohnehin größer ist
als bei schriftlicher Bearbe'itung, erhöhte sich durch die von der K1ägerin gewäh1-

te Form auch noch die Zahl der Möglichkeiten eines M'ißverstähdn'isses, da nicht

nur zw.ischen den Angestellten der Klägerin und des Beklagten Gespräche stattfanden'

sondern auch zwischen dem Beklagten und den örtlichen Auskunfteien (wird ausge-

führt ) .

Anmertung

l^lir hatten in den Gerling Informat'ionen 10/84 zur Haftungsbegrenzung in

Mandatsverträgen durch a'llgemeine Auftragsbedingungen Stellung genommen' Dabei

hatten wir darauf hingew'iesen, daß ejn genereller Haftungsausschl.uß für mündl'iche

Auskünfte und Beratung gegen $ 9 Abs. 2 7f. 2 AGB-Gesetz verstößt. Danach ist
ejne unangemessene Benachte'i'ligung im Zweifel anzunehmen' wenn eine Bestimmung

weseniljche Rechte oder pfljchten, die sich aus der Natur des vertrages ergeben,

so einschränkt, daß dje Erre'ichung des vertragszweckes gefährdet ist'

Da im Gegensatz zu der Arbeitswe'ise von Auskunfteien der Mandant häufig auf

schnelle mündliche Auskünfte und Beratungen se'ines Steuerberaters, hlirtschafts-

prüfers oder Rechtsanwaltes angewiesen ist und auf deren Richtjgkeit vertraut,
würde ejn Haftungsausschluß für derart'ige Erklärungen die Erre'ichung des Zwecks

des Mandatsvertrages gefährden (vg]. l4lolf, Kommentar zum AGB-Gesetz' 5 9

Tz. R 10).

Eine tragfähige Einschränkung der Haftung für mündliche Auskünfte enthalten die

Al l gemei nen Auftragsbedingungen der lrl jrtschaftsprijferin Tz. 5:

',Hat der 1^1irtschaftsprüfer d'ie Ergebn'isse seiner Tätigkeit schrift-
lich darzJstellen, sb 'ist nur die-schriftliche Darstellung maßgebend.
Bei prüf ungsaufträgen w'i rd der Beri cht , sowei t n'ichts anderes vere'in -
bart ist, ichriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskijnfte
von MitaiUeitern des l,{irtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auf-
trages s'ind stets unverbi ndl ich. "

Voraussetzung für diese Haftungsbeschränkung ist, daß der dem l,Jirtschaftsprüfer
erteilte Auftrag darauf gerichtet'ist, e'ine schriftliche Darstel'lung seines Arbeits-
ergebnisses abzuliefern. Sie w'ird also regelmäß9g be'i Prüfungsaufträgen eingreifen.
Bei dem Haftungsausschluß für Erklärungen der Mjtarbeiterist zu beachten, daß

dieser nur g'i1t für deren Erklärungen außerhalb des erte'ilten Auftrags. Dies ergibt
sich bereits aus dem Gesetz (5 278 BGB).
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40 / 85 Information des Mandanten über ablaufende Fnisten

- am Beisp'ie1 des Rechtsanwalts - Leitsatz
- Anmerkung

(BGH, Beschluß vom 14.11.1984 - VIII ZR 180/84)

Leitsatz:
Der Berufungsanwalt kann sich der Pfl icht, seinem ltlandanten das Zustel'lungsdatum
des ergangenen Urteils mitzute'ilen und jhm eine richtige Rechtsmittelbelehrung
zu geben, auch durch ejnfache briefliche l4itteilung entledigen.

Anmerkung:

Das Urtejl des BGH setzt dessen traditionelle Rechtsprechung zur Pflicht des

Rechtsanwalts, den Mandanten über Fristen zu unterrichten, fort.

Der Rechtsanwalt kann sich auf die Mittejlung durch einfachen Brief beschrän-
ken. Er hat'im Regelfall ke'inen Anlaß, bei dem Mandanten rückzufragen, ob er
den Brief auch erhalten hat (BGH NJt,tl 1958, S. 2015; VersR 1973, S. 665;

OLG Karlsruhe AnwBl . 1979, S. 65).

Diese Auffassung des BGH zu den Pflichten des Rechtsanwalts läßt sich ohne wei-
teres auch auf die Pfl ichten des Steuerberaters und l,,lirtschaftsprüfers übertra-
gen. Entschejdend ist, daß der Mandant über den Fristbeginn und den Frjstablauf
informiert wird.
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Kommt die einfache brjefl'iche Mjtteilung beim Mandanten nicht an, so besteht

die Möglichkeit, im Falle der Fristversäumung einen Antrag auf |lJiederejn-

setzung 'in den vorherjgen Stand zu stellen'

l,Jeiterführende Hinweise zu l'Ji edere i nsetzun q sfraqen:

Prijfungsschema für ordnungsgemäßen
l^J i ederö i ns etzungsantra g

Nachweis des Fjnanzamtes über Aufgabe
des Bescheides zur Post

Nachweis des Steuerberaters über Zugang
des Schreibens beim Finanzamt

0rdnungsgemäße Frj stenkontrol I e

Büroversehen des Mandanten

Fristversäumn'is wegen falscher Angabe
über Zustel 1 ungszeitPunkt

Gerling Informationen (GI) 26l84

Gr 02183

Gr ?s/84

cr ?3184

GI 03/83

GI 2Bl85
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41 / 85 Veriährunq von Sc hadenersatzan s Prüc hen

- Pflicht zur Beiehrung des Mandanten trotz Kenntnjs des Regreß-
anspruchs? - Leitsatz

- Anmerkung

(BGH, Urteil vom 11.07.1985 - IX ZR 11/85)

Amtl . Leitsatz:

Hatte der Anwalt bei fortbestehendem Mandat begründeten Anlaß, iiber einen gegen

ihn bestehenden Schadenersatzanspruch und dessen Veriährung seinen Mandanten zu

belehren, so kann auf der N'ichterfü11ung dieser verpflichtung der Eintritt der

Verjährung des Primäranspruchs beruhen (vgl.BGH, Urt' v' 23'5'1985 - IX ZR

102/84), auch wenn der Mandant noch vor Ablauf der Veriährungsfrist von dem

Anspruch erfahren hat.

Anmerkunq:

1. Das schuldhafte unterlassen einer rechtzejtigen Aufklärung des Mandanten über

Fehler in den e'igenen Arbeiten und die veriährungsregelung für eventuelle

Schadenersatzansprüche in $ 68 StBerG bzw. 5 51 a l^lPO begründet den sekundä-

ren Schadenersatzanspruch gegen den steuerberater bzw. wjrtschaftsprüfer'

Der rechtsunkundige Mandant, der den Fehler njcht kennt' so1'l durch den

Sekundäranspruch geschützt werden. Er wird so gestellt' "wje er stehen würde'
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wenn er richtig belehrt worden wäre" (BGH, urt' vom 8'5'1984 - VI ZR 156/82

VersR1984,663).IndiesemFallehätteer-gegebenenfallsunterEjnschal-
tung eines Rechtsanwalts - den Schadenersatzanspruch (Primäranspruch) ver-

fo.lgtundverjährungsunterbrechendeMaßnahmenergriffen.

? . E'ine Bel eh runqsPf I 'icht besteht dann n'icht' wenn und 'insoweit der l4andant

s. 316).

Eine Belehrungspflicht entfä.,1t, wenn der Mandant rechtze'it'ig vor Ablauf der

VerjährungsfristimH.inb]jckaufdieRegreßfrageanwaltlichberatenw.ird
(BGH,Urt.v.20'1'1982a'a'0;Urt'v'26'2'1985-VIZR144/83GI19/85=
V,lM 85, 1038 = VersR 85' 661)'

Eine Belehrungspfl'icht entfäl1t, wenn der Mandant be'i Aufdeckung des Fehlers

undnochvorAblaufderVerjährungsfristbereitsdurcheinenneuenSteuerbe-
rater/l,,l.irtschaftsprijfervertretenwurde,demderFeh]erseinesVorgängers
bekannt war (OLG Hamm, Urt' v' 30'10'1984' GI 10/85)'

nicht mehr belehrungsbedürftig ist'
HaternochvorAblaufderVerjährungdesPr.imäranspruchsdenFehlerdes
Steuerberaters/vJirtschaf tsprijfers sq die Mög1 ichke'it der veriährung eines

eventuellen Regreßanspruchs erkannl, so kann e'in sekundäranspruch qegen den

steuerberater/l^lirtschaftsprüfer n'icht mehr entstehen' Der Mandant ist durch

dieEr]angungdernotwendigenKenntnisbereitssogestellt,alsober
pf,l.ichtgemäßbelehrtwordenwäre.LäßterdenSchadenersatzanspruchdann
trotzdem verjähren, so stellt die unterlassene Belehrung keine dem steuerbe-

rater/I,,J'irtschaftsprüfer zurechenbare ursache für den schadeneintritt dar

(BGH, urt. v. 20.1.1gg2 - IV a ZR 283/g0' GI 06/82 = DB 82' S' 639 = 7lP 82'

135



November 1 985

42 85 Haftunq des Wirt schaftsPrüfers

- Aufgaben des Abschl ußPrijfers

- Pflicht zum Hinwe.is auf Konkursreife des Unternehmens?

- Bedeutung des Bestätjgungsvermerks
- l,Je'iterf ührende Hi nwei se

(OLG t<arlsruhe, Urte'il vom 7 '2'1985' Az ' 12 V 132/82)

Leitsatz
Ejn r^J.irtschaftsprüfer, der pf1 ichtw.idrig e'inen Bestätigungsvermerk erte'il t
haftet n'icht dafür, daß ejn vorstandsmitglied der AG die aufgrund der testi

Geschäftsberichte entstandenen und fortdauernden Geschäftsverbindungen zu s

baren Handlungen nutzt'

hat,
erten
traf-

Aus den Gründen:

1. Auf ben und Pfl ichten des Abschl u ers

Nach $ 168 AktG ist der Abschlul3prüfer und se'in Geh'ilfe zur gewissenhaften

und unparte'iischen Überprüfung verpflichtet' Gegenstand der Prüfungen s'ind

nach $ 162 AktG der Jahresabschluß, bestehend aus Bi]anz sowie Gewinn- und

verlustrechnung, die Buchführung einschl ' des Inventars' und zwar die soge-

nannte F.inanzbuchführung sowie der Geschäftsbericht. Die prüfung des Jahres-
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abschlusses hat sjch darauf zu erstrecken, ob die Bestimmungen des Gesetzes

und der Satzung eingeha'lten wurden (5 162 Abs.2 Satz 1 AktG)' Hinsjchtlich

des Geschäftsberichts erg'ibt s'ich der Prüfungsumfang aus $ 162 Abs ' 2 Salz 2

AKtG.

2. Pflicht zum Hinweis auf d'ie Konkursre'ife des ge prüften Unternehmens?

A',llgemein ist es njcht dje Aufgabe des aktienrechtljchen Abschlußprüfers'

die Lage der Gesellschaft zu prüfen. Dje Aufstellung des Jahresabschlusses

und des Geschäftsberjchts'ist Aufgabe des vorstandes ($ 148 AktG)' Die Prü-

fung des Jahresabschlusses besteht daher jn der Prüfung einer Rechnungs'le-

guhg, und zwar des Vorstandes, d. h. Nachprijfung djeser Darstellung' Gegen-

stand der akt.ienrechil ichen Abschlußprijfung 'ist daher die Prüfung der Rech-

nungslegung des vorstandes auf ihre sachljche Richtigkeit,'ihre Ordnungs-

nräß.igkeit und Gesetzl ichkeit. wenn auch der Geschäftsbericht 'im sogenannten

Lagebelicht darauf zu prüfen ist, ob die Angaben nicht eine falsche Vorstel-

lung von der Lage der Gesellschaft erwecken,'ist die Prüfung ejne Rechnungs-

legungsprüfung und keine Prüfung der von der Rechnungslegung erfaßten wirt-
schafilichen Vorgänge und Tatsachen (BGHZ Band 16, S' 17)'Selbst Bedenken

des Prüfers gegen die wirtschaftlichen verhältnisse der Gesellschaft führen

nicht zur versagung oder Einschränkung des Bestätigungsvermerks' Denn der

Bestätigungsvermerk enthält keine materielle Analyse des Jahresabschlusses

und des Geschäftsberichts.

Streit.ig ist insoweit ailerdings, ob bei schrechter wjrtschaftl icher S'ituation

der Gesellschaft der Prüfer durch zusatz zu dem Bestätigungsvermerk auf dje

wirtschaftlichen verhältnisse h'inweisen darf (vgl' Kropff, $ 167 AktG Iz'28)'

E'ine Ei nschränk oder Versa un des Bestäti n svermerks kommt nur dann

in Betracht, wenn der Geschäfts bericht, soweit in ihm der Geschäftsverlauf

und die Lage der Gesellschaft dargel egt wi rd , of fensi chtl 'ich e'ine f al sche

Darstellung von den Verhältnis sen der Gesellschaft erweckt, die geeignet

'ist, das durc h den Jahresabschluß vermittelte Bi I d von der Lage der Gesel I -

schaft zu verfäl schen. Nur eine offensichtlich grob unrjcht'ige Darstellung

r den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaftim Geschäftsbericht übe
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berechtigen oder verpflichten zur E'inschränkung oder versagung des Bestäti-

gungsvermerks (BGHZ Band 16, S' 23 f')'

3. Bedeutung des Bes tät"i qung svermerks

Dem Bestätigungsvermerk des Abschlußprilfers nach $ 167 AktG kommt'im l^Jirt-

schaftsl eben ei ne erhebl 'iche Bedeutung zu ' I'Jährend der Prüf ungsberi cht

zunächst intern fijr die verwaltung bestimmt ist, 'ist der Bestätigungsvermerk

der offentlichkeit m'itzuteilen. Durch ihn übern'immt der Abschlußprüfer der

offentlichkeit gegenüber die Mitverantwortung für Jahresabschluß und

Geschäftsbericht. kr haltl ich läuft der Bestätigungsvermerk darauf hinaus '
daßBuchführung,derJahresabschlußundderGeschäftsberichtdemGesetzund
der Satzung entsprechen ($ 167 AktG). tJird der Bestätigungsvermerk nur e'in-

geschränkterte.iltodergarVerweigert,kommtdemmjth.ine.inegroßeBedeutung
im I^lirtschaftsleben zu. D'ie verwaltung einer Aktiengesellschaft' die ke'inen

uneingeschränkt bestätigten Abschluß vorlegt, muß m'it Unannehml'ichkejten in

der Hauptversamml ung rechnen . D'ie Auf nahme von Kap'ita] i st kaum mög'l i ch

(vgl. KroPff S 167 AktG Tz' 3)'

E.ine materielle Analyse des Jahresabschlusses und des Geschäftsberjchts ent-

hält der Bestätigungsvermerk dennoch n'icht' Er besagt njcht' daß d'ie wirt-

schaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft jn Ordnung s'ind' Er enthebt nicht

e'iner eigenen Urte'ilsbjldung h'ierüber; allerd'ings kann dabej davon ausgegan-

gen werden, daß nach Überzeugung des Prüfers bei der urte'ilsbildung das Zah-

lenwerk des Jahresabschlusses und die Angaben im Geschäftsbericht zugrunde

gelegt werden können. Dje Bilanz wird nicht a]s gut, Sondern als r.icht.ig

bestätigt (vgl.Kropff $ 167 AktG Tz' 9)'

hen pfl ichtwi dri gem Bestätigung svermerk und
4 . Ke'in Kausal zus ammenhang zwisc

Schäden aufqrund stra fbarer Handlung en des'Vors tandes der AG

Daß der schaden erst durch vorsätzl'iche strafbare Handlungen des vorstands-

vors jtzenden der AG herbe.igeführt wurde, bese'it'igt den Kausalzusammenhang

nicht. D'ies'ist iedoch nicht ausreichend, um einen schadenersatzanspruch zu

begründen. vjelmehList zur verme'idung einer Ausuferung der Haftung eine

engere verbindung zwischen dem schadenstiftenden verhalten und dem Schaden
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erforderlich. Das Verhalten muß allgemein gee'ignet se'in, einen Erfolg - wie

den eingetretenen - herbeizuführen (BGH NJI^I 1952, S. 1010; hlM 1972, S. 139).

Der Schaden muß auch unter Schutzzweck der Norm fallen (BGHZ Band 27, S. 137)

oder - was in der Sache dasselbe meint - jm Rechtswidrjgkeitszusammenhang

stehen (gtG Oijsseldorf NJ1l1 1978, S.2036; Grunsky Münchner Kommentar vor

9 249 Iz. 44).

Daß der Vorstandsvors'itzende der AG die aufgenommenen Geschäftsbeziehungen

nach e.in'iger zeit zu strafbaren Handlungen gegenüber dem Geschäftspartner

benutzt, ist indessen weder nahel'iegend noch wird djese Möglichkejt durch

une.ingeschränkt bestät'igte Geschäftsberichte erhöht. Es besteht auch kein

Rechtswidrigkeitszusammenhang. Denn die Pfl'ichtprüfung des Abschlußprüfers

nach dem Aktienrecht umfaßt grundsätzl'ich nicht die Pri.jfung der Geschäftsfüh-

rung auf j hre Zweckmäßigkeit und 0rdnungsmäßigkeit. Sowe'it d'ie K1ägerin vor-

trägt, es sei bekannt, daß in llot geratene unternehmer immer wieder auch zu

strafrechtljch relevanten M'itteln der Täuschung im t,lirtschaftsleben ne'igen,

derartige Täuschungen aufzudecken und zu verhindern, sej gerade Aufgabe des

trlirtschaftsprijfers, die pf]ichtprüfung beziehe sich n'icht nur auf die Vergan-

genheit, sondern solle auch für die Zukunft präventiv wirken, ist djes jn

seiner A'llgemeinheit nicht richtig. Eine gez'ielte Überprüfung auf strafbare

Handlungen hat der Abschlußprüfer n'icht vorzunehmen' Daß der l^ljrtschafts-
prüfer andererseits die N'ichtaufdeckung von unterschlagungen zu vertreten

hat, wenn sje bei ordnungsgemäßer Überprijfung hätten festgestellt werden

können, steht dem n'icht entgegen'
Abgesehen davon, daß die Buchha'ltung der AG extern durch d'ie Firma D durchge-

führt wurde, wodurch eine gewisse Kontrolle gegeben war, trägt die K]ägelin

nicht vor, wie d.ie von dem Vorstandsvors'itzenden und sejner Ehefrau vorge-

nommene vortäuschung von umsätzen, Forderungen und verbindlichkejten bei

der Pflichtprüfung, die dje Prüfung einer Rechnungslegung auf ihre Übere'in-

stimmung mit Gesetz und Satzung ist, vom Abschlußprüfer erkannt werden konnte

und erkannt wurde. E'in e Prüfunq darauf, ob die vorgelegten Unterlag en etwa

efäl scht waren oder von dem Vorstandsvors i tzen den der AG zur Täusch

chi ußprüfestel I t worden waren, obl i eqt dem Abs

139

r ebenso wenig wie die
he e-



I

t
t.

unmittelbare Prüfunq den wirtschaftlichen Verhältnisse der AG , ihrer Renta-
b'il ität und Liquidität. Er hat 'im ijbrigen auch keine überschul dungsprüfung
vorzunehmen (vgl. 'Kropff 5 102 tz. 28).

D'ie strafbaren Handlungen des Vorstandsvorsjtzenden nutzten zwar die auf-
grund der testjerten Geschäftsberjchte entstandene und fortdauernde Geschäfts-
verbindunE zwischen d'ieser Gesellschaft und der Klägerin aus, die Gefahr von
unerlaubten und strafbaren Handlungen des Vorstandsvorsitzenden wurde durch
das sittenwidrige Verhalten des Beklagten jedoch nicht herausgefordert.

Insgesamt fehlt da d'ie haftungsbegründende Beziehung zwischen dem Schaden

der Klägerin durch Kreditierung der fingierten Rechnungen, der manipuljerten
von der Fjrma R ausgestellten lnlechsel sowie der Bevorschussung der an die
F'irma A gerichteten Rechnung und dem sittenwidrigen Verhalten der Beklagten
bei der Erstellung der Abschlußprüfung nach dem Aktiengesetz und der Ertei-
lung der Bestätigungsvermerke nach $ 167 AktG. Letztl ich verwirkl'icht sich
in den Schadenfällen das allgemeine Rjs'iko der K1ägerin, Opfer geschickter
Betr[jgereien anläßl ich aufgenommener Geschäftsbez'iehungen zu werden.

t^Je'iterführende Hi nwei se:

Anmerkung zum Urteil des OLG Karlsruhe
vom 7 .2.1985

Medicus, Et,rJjR $ 826 BGB 8/85, 291

Zur Haftung des W'irtschaftsprüfers
wegen vorsätzl i cher s i ttenw'idri ger
Sc häd'ig ung

Haftung des Abschl ußprüfers bei Sche'in-
geschäften ejner Abschreibungsgesel 1 -
sc ha ft

LG Karlsruhe, Urteil vom 30.4.82 -
7 0 287/79,
Gr 16/82

Hanseatisches 0LG, Urteil vom
26.3.1981 -6063/80,
Gr 11/81
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Geme'insame Stel I ungnahme der I'li rtschaf ts -
p"Uie"f,atmer und däs Instituts für t^lirt-
icÄattsprüfer zur Gewährl ei stungs der
Prüfungsqual ität
Erteilung, Einschränkung und Versagung
äes Bestäiigungsvermerks bei aktien-
rechtl'i chen 

- Jahresabschl ußprüf ungen

Stichproben'im Bereich von Revision
und llJi rtschaftsPrüfung

Redepflicht von Angehörigen der steuer-'
wirtichafts- und rechtsberatenden
Berufe über ihnen bekannte unternehmens-
oätäh.o.nde Tatsachen (analog S 166
Äus. z Aktc)?

llird die l^Jarnfunktion des Abschluß-
prijfers nach dem Bilanzrichtl inie-
besetz ausgeweitet?

Beri chterstattung des Wi rtschafts-
orl;t.tt über die-Jahresabschl ußprüfung
nach den Vorschriften des Bilanz-
ri chtl i n'i e-Gesetzes

Auflösung und Durchfijhrung von Insolvenz-
prüfungen

Pff ichtprijfung und Unterschlagungs-
prüfung

Vorschlag einer Empfehlqng zur Abschluß-
o"i;trnq N.. 10: Die Aufdeckung betrüge-
i;iicrrei Handlungen im Rahmen der
Abschl ußPrüfung

Der Umfang der Prüfungspfl icht des aktien-
rechtlichän AbschlußPrüfers -
Aufqaben der Abschl ußPrüfung -
dör-Umfang der PrüfungsPff icht

Die freiwillige Prüfung von Jahresab'
schl üssen

hlirtschaftsprüfung 1982, S. 38 ff.

Keppler/Haug, DB 1979, S. 509 ff'

Frank/Schneweis, DB 1984'
s. 2629 ft.
Stuhr/Stuhr, DStR 1983, S. 247 ff'

Selchert, DB 1985, S. 981 ff'

Hoffmann, BB 1983, S.874 ff'

Schedelbauero DB 1984, S. 2205

Fachgutachten 1/37

lolirtschaftsprüfung 1981 , S. 278 ff '

Schul zel0sterl oh 'in :

Festschrift für Hefermehl 1976'
s. 405 ff.

Goerdeler in:
Festschrift für Robert Fischer
1979, S. 149 ff.
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43 /85 Aus k un f ts ha ftunqdesSteuerberaters enüber Dri tten

- Vertragl iche Haftung?

- Deliktische Haftung gem' $ 826 BGB

- Anmerkung
- l,leiterführende Rechtsprechungs. und L.iteraturhinweise zur

Dri tthaftung des Steuerberaters

(BGH Urt. v. 17- September 1985 - VI ZR 73/84)

Leitsatz:(desBGH)
Zu den Anforderungen an die vertragriche und deriktische Haftung eines steuer-

bevollmächtigten, der als "verlängerter Arm" seines Auftraggebers dessen ver-

tragspartner falsche Zahlen über umsatz und Gewinn einer Handelsgesellschaft

mi ttei 1 t.

Aus den Gründen:

1 . Vertragl iche AnsPrüche?

Für den stillschweigenden Abschluß eines Auskunftsvertrages ist entscheidend

darauf abzuste'en, ob die Gesamtumstände unter Berüc'ksichtigung der verkehrs-

auffassung und des verkehrsbedürfnisses den Rückschluß zulassen' daß beide

TeilenachdemobjektivenlnhaltjhrerErklärungendieAuskunftzumGegenstand
vertraglicher Rechte und Pflichten genacht haben (RGZ Band 152' 129' 154 f;

BGH Urt. v. 5.12.1972 Ver-sR 73' 247 ' 24g; Urt' v' 24'1'1978 t,{M 1978' 577)' So

hat der BGH bei der rechtlichen Beurteilung von Fallgestaltungen' in denen
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der konkludente Abschluß eines Auskunftsvertrages angenornmen oder in Erwägung

gezogen wurde, außer der Sachkunde des Auskunftgebers und der Bedeutung seiner
Auskunft für den Empfänger jeweils auch wejtere Umstände mitberücksichtigt, d'ie

für einen Verpflichtungswillen des Auskunftgebers sprechen können, w'ie z.B.

dessen eigenes wjrtschaftl'iches Interesse an einem Geschäftsabschluß
(Urt. v. 5.7.1962 l,lM 1962, 1110),

ein persönliches Engagement in der Form von Zusicherungen nach Art
e.iner Garantieübernahme (BGHZ Band 7 , 371, 377; Urt. v. 13.6.1962

NJI,J 1962, S. 1500),

das Versprechen eigener Nachprüfung der Angaben des Geschäftspartners

des Auskunftsempfängers (Urt. v. 7.1.1965 l^lM 1965, ?87),

die Hinzuz'iehung des Auskunftgebers zur Vertragsverhandlung nur auf

Verlangen des Auskunftempfängers (Urt. v. ?5.10.1966 VersR 1967, 66)

oder

di e E'i nbez i ehung j n sol chen Verhandl ungen al s unabhäng i ge neutral e

Person (Urt. v. 18.1.1972 VersR 1972, 443),

sowje eine bereits anderweitig bestehende Vertragsbezjehung zw'ischen

Auskunf tgeber und Auskunf tempf änger (Urt. v. 14 .11. 1 968 l^lM 1969 , 37) .

Im Streitfall hat das Berufungsgericht mit näher dargelegten Erwägungen die tat-
sächlichen Gegebenheiten dahin gewürdigt, daß der Erstbeklagte (d"h. steuerbe-

rater), der an der Beteil igung des Klägers an der Gesellschaft ke'in e'igenes

wirtschaftliches Interesse hatte, bei seinen Kontakten mit ihm nicht a1s unpar-

te.iischer Sachwalter, sondern ledigf ich als unselbständige Hilfsperson ("verlän-

gerter Arm,,) des Zweitbeklagten aufgetreten ist, deren sich d'ieser für Einzel-

angaben zu den Verhältnissen der A.-GmbH bedient hat. Aufgrund djeser tatsäch-

I ichen Beurte'i'lung n'immt das Berufungsgericht rechtfehlerf rei an, das Verhalten

des trstbeklagten habe weder ein Vertrauen des Klägers in abgewogene' gründlich

qeprijfte Auskünfte rechtfertigen können, noch habe die Zuz'iehung des Erstbeklag-

ten zu den Verhandlungen dem Kläger e'ine zusätzliche Gewähr für die jn Aussicht

genonmene Bete'i'l'igung geboten. Hat aber der Erstbeklagte bei seinen Angaben über

Umsatz und Gewinn der A.-GmbH,für den K'läger ers'ichtlich nur jm Dienste des
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Zweitbeklagten ohne Inanspruchnahme einer eigenständ'igen besonderen Experten-

stellung aufgrund sejner Position als Steuerbevollmächtigter ($$ SZ, 60 StBerG)

und des diesem Beruf zukommenden Ansehens gehandelt, so fehlt es für seine

eigene vertragljche Haftung sowohl an der rechtljchen Grundlage als auch an ejt

schutzwürdigen Bedürfn'is des K'lägers für e jne derart'ige zusätz'l 'iche Sicherung

neben den vertraglichen Bindungen des Zweitbeklagten, seines e'igentlichen Ver-

tragspartners (vg1. auch BGH, Urt. v.5. Juli 1962 aaO unter III; Senatsurteil

v.24.1..1978 aa0). Bei anderer Betrachtung würde, wie das Berufungsgericht mit

Recht ausführt, die Vertragshaftung in unangemessener l^leise auf Hilfspersonen

ausgeweitet. Sie würde letztljch nur deshalb beiaht, wej1 Gegenstand der Leist

eine Auskunft ist; für eine derart'ige Priv'ilegierung des Auskunftsempfängers

fehlt aber ieder Sachgrund.

Nach der rechtl'ich nicht zu beanstandenden tatrichterlichen Beurte'ilung des Vr

haltens des Erstbeklagten s'ind auch die Voraussetzungen fü r eine Haftunq aus

Verschulden bei Vertragsschluß n'icht erfüllt. Diese käme ebenfalls nur dann

Betracht, wenn der Erstbek'lagte ein e'igenes wjrtschaftliches Interesse an der

Bete.iligung des Klägers an der A.-GmbH qehabt oder wenn er gegenüber dem Klä9

für sich persönlich besonderes Vertrauen in Anspruch genommen hätte (BGHZ 56,

81 , 83 ff ; 63 382, 384 f i 74, 103, 108; BGH Urt. v. 2?.4.81 - VIII ZR 34/80 '

VersR 1981,847,848). Gerade das war aber nach den Feststeliungen des Beruft

gerichts njcht der Fall. Deshalb kommt es auf die zusätzliche Erwägung des

Berufungsgerichts, das der Kläger wegen seines zu den verhandlungen hinzugez'

nen e.igenen Steuerberaters auch gar n'icht darauf angewiesen gewesen sei, dem

Erstbeklagten besonderes vertrauen entgegenzubringen' n'icht nehr entscheiden

2. Deliktische Ansprüche gem. $ 826 BGB

Der rechtl'ichen Nachprüfung njcht stand hält aber dje Ansicht des Berufungst

richts, daß auch eine Haftung.des Erstbeklagten gem' $ geO BQB ausscheidet'

Das Berufungsgericht stellt insowejt an die Ersatzpflicht nach $ 826 BGB zt-

Anforderungen, wenn es dafür wjssentlich falsche Angaben des Erstbeklagten
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verstoßes bieten '

Anmerkun

Gesamtumstände:

verlangt. Die posit'ive Kenntn'is der unrichtjgkeit abqegebener Erklärungen ist

weder für dje Sittenw'idrigkeit noch für den Schädigungsvorsatz erforderl'ich'

in der Rechtsprechung 'ist anerkannt, daß auch leichtfertiges und gew'issenloses

Handeln e'inen S'ittenverstoß darstellen kann (BGHZ l0 ' ?28' 233 BGB Urt' v'

13.7.1956VersR1956,641=MDR1957,29m.Anm.Pohle;Urt.v.12.7.1966
VersR 1966, 1034)

Aus demserben Grunde kann aber auch ein Sittenverstoß des Erstbeklagten in

Betracht kommen, wenn sich.ihm bei der Abfassung seines Schreibens vom

27.g.1976 ebenfalls aufdrängen mußte, daß der 'in den umsatz eingerechnete

Betrag für nicht fakturierte Leistungen nicht zutreffen konnte; zumal der Erst-

beklagtedemKläger.inseinemSchrejbennichtoffengelegthat,daßseine
umsatzzahlen insowe'it led'iglich auf ungeprüften Angaben des Zweitbeklagten

beruhten

Als Schuldform reicht 5 826 BGB bed'ingter Vorsatz aus' Dieser liegt vor' wenn

der Erstbeklagte mit der Mögfichkeit rechnete' daß der Kläger durch sein ver-

halten geschädi9t werden konnte, und er d'ieses Ergebnis billigend in Kauf nahm'

Anhaltspunkte für vorsätzliches Verhalten können die Art und weise des Sitten-

Das urteir des BGH hat d.ie bisher.ige traditionete Rechtsprechung fortgeführt

und in Te'ilbereichen klarstellend eingegrenzt' Ejn stjllschweigender Auskunfts-

vertrag kommt n.icht bereits bei sogenannter unm'itterbarer Führungnahme des Steu-

erberaters oder wirtschaftsprüfers m.it dem Erklärungsempfänger und bei erkennbar

erheblicher Bedeutung von dessen Auskunft zustande' Entschejdend s'ind die

Sind die Erktärungen des Steuerberaters oder u,'irtschaftsprüfers als Parteiaus-

sagen des Llandant.n ru werten ("verlängerter Arm") oder hat er die e'igene Per-

sönlichke.it als Garant für die Richt.igkeit seiner Erklärungen eingesetzt? Da im

Geschäftsverkehr die Behauptung aufgestelrt werden w'ird, von qua'lifizierten
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t,lei terführende RechtsPrechu nq

Steuerberaters/l,li rtschaftsprüfers gegenüber Dri tten

Gutachtenauftrag :

;;;h;-aiä c.t.llschafter im schutzbereich des

Vertrages ?

Haftung aus fehlerhaften Sachverständigen-
!utacf,[en ge-oenüber Dri tten?

Zur Haftung des SteuerbevollmächtigteL' dessen

il;.;;iiiöt-äinäm-runoen für dessen Hausbank

bestimmten, versehentl ich unrichtigen. Status 
,

oefertiqt hat, SäöänüUtr einem dadurch qetäusch-
i,en andären Kreditgeber des Kunoen'

E.inRat-oderAuskunftserteilungsvertragw.i.rd
iilnl-auourch zwiiitren einem l'liitschaftsprtifer
;;';inäÄ-g.[.iligungsinteressenten an der
äär.ürtä. Gesel iiär''iit abgeschi ossen ' daß I etzte-
;:i' äi ;"ÄÄ;i;t;Gbtisse"des t'ri rtschartsprürers
dem Interessentän'zugangtich macht' Auch e'in

Haftungseinstanil--öäer"ÜUerna.hmevertrag 
jst zu

;;;;i;;; , i nsuäsondt"t wenn 
. 
der l'li rtschaf ts -

;ä;;;;iä w.itersabe von seiner Zustimmuns
Sfna.gi;';.;;i-rnä aiese nicht errolst ist'
Fertjgt ein l'lirtschaftsprüfer^'im Auftrag einer
Gesel lschaft .inä-Vä.*Oiensaufstel lung.und macht

il;-ö;;;iiscnarl-oiesel6e einem Bete'i1 isunss-
interessenten zugäng'l'ich ' so entsteht dadurch
weder ein Vertriö-iüg'ntien Dritter noch ein
ü;;;;.; tii-s.nr[zwiit<uns zusunsten der Inter-
essenten.

Fachleuten verlange man Obiektivität und Neutralität' zumindest die Einhaltung

der berufsüblichen sorgfalt, 'ist Steuerberatern und ll{irtschaftsprüfern dringend

zu empfehlen, beim Kontakt mit Geschäftspartnern des Mandanten deutlich zu

machen, daß sie lediglich als dessen "sprachrohr" auftreten' Der Eindruck der

UnabhängigkeitundNeutral.itätgegenüberDrittenso.lltevermiedenundstatt-
dessen auf das bestehende rvlandatsverhärtnis h'ingewiesen werden. Der Geschäfts-

partner des Mandanten mag durch eigene Fachleute, dje er zu bezahlen hat' d'ie

ihm erte'ilten Auskünfte des Mandanten prüfen'

und L'iteratur zu Fragen der Haftung des

BGH
Urt. v. 29.9.1982
GI s/83

BGH
Urt. v.2.11.1983
Gr ?/84

OLG Köl n
Urt. v.4-12-1974
VersR 1978, S. 333

OLG Saarbrücken
Urt. v.12-7-1978
BB 1978, s. 1434
(rechtskräftig nach
Revisionsrücknahme -
VII ZR 251/78 an
10.10.1980)
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Steuerberatungsvertrag mit Schutzwi rkung zugunsten
des Kreditgebers?

:

:

;

i

:

i
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!
ti
x

Zur Haftung eines l.lirtschaftsprüfers/Steuerbe-
;;i.;; für"den Kreditschaden einer Bank

Ein Steuerberater haftet gegenüber der
ä;;.hiii;bank seinäi Manaänlen für dje Richtis-
ä;;' ;;; vän inm ä.itet I ten Bilanzen ' wenn d'iese

für-inn e"kennbar als maßgebf iche Kreditunter-
i;;. iur-gest'immung des Kied'itrahmens dienen
läYitä.' r.ä-Jiä sint.n zur Kreditprolonsieruns
veranlaßt haben.

Ein Wirtschaftsprüfer, dg! pf'l ichtw'idrig einen
Bestätigungsverm..t "ittilt' hat' haftet nicht
ä;;ü;;'äis"ein väritandsmitslied der AG die
aufqrund der tesi'ierten Gesöhäftsberichte ent-
:ä;äil;^-r.a -iäriäauÄinaen Geschäftsverbindun-
;;; ;; strafbaren Handlungen nutzt'

D,ie Erwei terung der Verantwortl'ichkeit des

Äü;.[iußpruteri aurcn die neuen aktienrecht-
i l.r''.n Bäwertungsvorschrif ten

Die Haftung des l,lirtschaftsprüfers gegenüber
Dri tten

Die Haftung des Wirtschaftsprüfers und des

C.P.A. gegenüber Dritten

D'ie vertragl iche Haftung des Wirtschaftsprüfers
oegenüber Dri tten

Wirtschaftsprüfer und Dritthaftung

Haftung des W'irtschaftsprüfers oeoenüber dem

Kredi tgeber u.i',ttitnils"t verüölensaufste'l 1 ung

Dritthaftung für falsche freiwi'l1ige Auskünfte

Die Sachwal terhaftung vermögenssorgender
Berufe

147

LG Detmol d
Urt. v. 13.8.1981
Gr 13/82

LG 01 denburg
Urt. v. 6.3.1980
GI 16/81

LG Zweibrücken
Urt. v. 30.6 . 1 982
inicht rechtskräftig)
irp t982, s. 1096

0LG Karl sruhe
Urt. v.7.2.1985
cr 42/85

Boecken
Di;;. -Köl n 1e69, s- 64 ff '

Czech
BB 1975, S. 723

Ders.
Diss. Hamburg 1977

Durchl aub
DB 1974, S. 905

Ebke 1983

Faber
BB 1 957 , S. 495

Fi scher
f zäilscf'tif t f ür vergl e'i-
it",enOe Rechtswi ssenschaft
84, s. 1 ff.)
He rrma nn
JZ 1983 , s. q?? ff -



Zur Auskunftshaftung

Grundprobleme der Dri'tthaftung bej Verletzung
von Auskunfts- und Beratungspfl ichten in der
neueren Rechtsprechung

Haftung gegenüber Dritten aus dem stillschweigen-
den AuSkunftsvertrag

Lanrmel
AcP 1979, S. 337 ff.
Schul ze
JuS 1983, S. 81 ff.

Gerl ing Informationen
(Gr ) 3/81
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44/8s ReqreB aus Bera tu nq einer GmbH-Gründunq

- am Beispiel e'ines Rechtsanwalts
- Beratungsvertrag mjt Schutzwirkung zugunsten Dritter
- Pfl jcht zur E'inhal tung des sichersten und gefahr'losesten Weges

- Schaden und Vermögenslosigke'it
- Belehrungspflicht über Fehler und Veriährung des Regreßanspruchs

(BGH Urt. v. 10.10.1985 - IX ZR 153/84)

L e 'i t s ä t z e: (des BGH)

1. Zum Haftungstatbestand

Z. E.in Schaden liegt auch dann vor, wenn e'ine zusätzliche Verbind'ljchke'it einen

vermögenslosen Schuldner trifft.

3. Ein neues Mandat kann bei begründetem Anlaß den Anwalt verpflichten, seinen

Auftraggeber über einen aus dem alten Mandat gegen ihn herzule'itenden Schaden-

ersatzanspruch und dessen Veriährung zu belehren'

Beratungsvertra q m'it Schutzwi rkung zug unsten Dri tter

1,1ird ein Rechtsanwalt von den Gründungsgesellschaftern einer GmbH beauftragt, sie

bei der Errichtung e'iner GmbH zu beraten, so ist auch d'iese berechtigt, Schaden-

ersatzansprüche gegen den Anwa'lt geltend zu machen. Die GmbH jst in den Schutzbe-

reich des Anwaltsvertrages einbezogen, we'i1 gerade sie Gegenstand der Beratung
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war und das Beratungsergebnis unmittelbaren Einfluß auf den Schuldenstand der

GmbH hatte. Der Rechtsanwalt hatte dies auch erkannt und sogar seine Kostennote

an d'ie GmbH qeschickt.

Pflicht zur Darstellung des s'iche rsten und gef ahrl oses ten l.leqes

Der Mandant war überschuldet und hatte durch seine Söhne e'ine GmbH unter dersel-

ben Firma errichten lassen. Die Haftung gemäß 5 25 Abs. 1 HGB (Firmenfortführung)

für die Altschulden der E'inzelfirma war ejngetreten.

Der Rechtsanwalt hatte zwar gewarnt, die Firma des überschuldeten Unternehmens

nicht zu verwenden und einen Hinweis auf dje al'lgemeinen Risiken der Firmenfort-

führung gegeben. Dem BGH oenügte dies nicht:

Der Rechtsanwalt ',hätte angesjchts der bekannten Absicht der Gründungsgesell-

schafter, die GmbH von Altschulden fre'izuhalten, mit aller Deutlichkeit darauf

hjnwe.isen müssen, daß nach dem ihm bekannten stand der Dinge die Gesellschaft

für die verbindlichkeiten der zu löschenden F'irma haften werde. Außerdem war der

Erstbeklagte (der Rechtsanwa'lt, cl.Verf.) verpflichtet, den Gründungsgesellschaf-

tern den sichersten und gefahr]osesten l,leg aufzuze'igen, wje ejne Haftung der zu

gründenden GmbH für d'ie Altschulden vermieden werden könnte' Er hätte danach auf

der Eintragung ejner Firma ohne den Namen S bestehen oder gegebenenfalls den

Haftungsausschluß nach 5 25 Abs. 2 HGB samt Voraussetzungen eingehend darlegen

und empfehlen müssen.

Sc haden eines Vermöqenslosen?

Ejn schaden liegt auch dann vor, wenn eine zusätzljche verbindlichkeit einen

vermögensrosen schurdner trifft. Denn iede weitere Verbindlichkeit erhöht die

Summe der Passiven und führt zu einer (negativen) Differenz zwischen den Vermö-

genslagen ohne oder mit d'ieser Be]astung. Djeser rechnerische schaden beschwert

den Schuldner auch dann, wenn er keine Aussicht hat, aus eigener Kraft den Gläu-

b.iger zu befriedigen. Dem redl'ichen Schuldner kann nicht das Interesse abgespro-

chen werden, nicht noch einem weiteren Gläubiger etwas zu schulden' Ebenso wie
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der Vermögende, muß auch der vermögenslose Schuldner zur Erfül1ung dieser schuld

von seinem Befreiungsanspruch Gebrauch machen können (BGH Urt' v' 29'6'1974 -

2 ZR 123/71, NJl^l 1972, 1856)'

Veri äh run q des Sc ha dene rsa t za ns Pruchs

0.. r.n.0.. in der person der s-GmbH entstand m'it deren Eintragung im Handelsre-

gister am 20 .7.1978. Denn erst mit der E'intragung entsteht die GmbH als iurjsti-

schePerson(5511,13GmbH-Gesetz)'lhrAnspruchaufBefreiunggegendieBeklag-
ten (Rechtsanwälte, d.Verf.) war mithin gemäß $ 51 BRAO am 21.7.1981 verjährt.

Die Beklagten (Rechtsanwälte, d.Verf') waren mit der Rechtsverteid'igung der

s-GmbH gegen den auf $ 25 Abs. 1 HGB qestützten und am 6'4 '1979 beim LG erhobenen

Anspruch der Klägerin auf Zahiung von DM 155.118,92 nebst Zinsen beauftragt.

spätestensdasam4.10.1979verkün'dete,demKlageantraggegend'ieGmbHinvollem
umfange stattgebende urte'i1 des LG, das jnsoweit vom oLG'in sejnem urteil vom

21.5.1981 bestätjgt wurde, hätte die Beklagten veranjassen müssen' ihrer Hinwe'is-

und Bel ehrungspfl i cht nachzukommen ' ' ' '

Dadurch,daßdieBeklagtennjchtüberdiemjtAblaufdes20.T.lg8ldrohendeVer-
jährung belehrten, Verletzten sie schuldhaft dje Pfljchten aus dem seit April

1g79 bestehenden neuen Anwaltsvertrag mit der GmbH' Daß der mit den Gründungsge-

sellschaftern der GmbH geschlossene Beratungsvertrag seit der 0bersendung der

Kostenrechnung vom 21.g.1g78 und der Handelsregisterauszüge beendet war' 'ist uner-

heblich" Auf der Verletzung der Pfl'ichten aus dem se'it April 1979 bestehenden

hlandat beruht jedenfars die veriährung des Anspruchs der GmbH qegen die Bekiagten'

Die Belehrung ..., hätte sjch darauf erstrecken müssen' daß die GmbH für die

nicht anderweitig abcedeckten arten Schurden der früheren Firma einzustehen habe'

die Bekragten die GmbH von d.iesen verbindr.ichkeiten 'im wege des Schadenersatz-

anspruchs befreien müssen, diese Schadenersatzansprüche nach $ s1 BRA' mit Ablauf

des 20 .7 " 1 981 verjähren '
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Dezember 1 985

45 B5 Ausnutze n einer Fr ist bis zum letzten Taq

Leit sätze (des Verfassers)

2

messen wi rd

3

- am BeisPiel des Rechtsanwalts

-UrsachenzusammenhangtrotzbedenklicherGer.ichtsentscheidung

(BGH Beschl- v' 19'9'1985 - IX ZR tZO/8a)

DerRechtsanwa]tverletztseineSorgfaltspflicht,wenneram]etztenTag
der Verjährungsfrist e.inen n.ictrt vorschriftsmäßigen Mahnantrag beim Arbeit

geri cht e'inrei chen I äßt '

DieseSorgfaltspfl.ichtverietzungdesRechtsanwaltssetztseinenMandanten
dem vorhersehbaren und vermeidbaren Risiko aus, daß der dadurch nicht nur

geringfügigverzögertenZuste]lungdesMahnbescheideskeinedieVerjährun
unterbrechendeniict<w.irkungautaenZeitpunktdererstenAntragstellungzu

Es ist für dje Ursächlichkeit des Schadens unbeacht].ich, wenn das Arbeits

r.icht bej se.iner abweisenden Entscheidung im Hinbr'ick auf ein höchstr'ichl

lichesUrte.ilrecht]ichbedenklicheEruägungenangestel]that.
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